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Liebe Leserin, lieber Leser!

Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

Hinweis auf die nächsten Ausgaben 
Die übernächste Ausgabe 2-3/2021 wird sich
dem Thema „Schritte auf dem Weg des 
Friedens“ widmen. Wir freuen uns über Ihre 
Zuschriften, Beiträge und Gedanken.  

Bitte senden Sie Ihre Beiträge am besten als
Word-Datei ohne besondere Formatierung, 
auch ohne Blocksatz und Silbentrennung am
Zeilenende,
bis spätestens zum
20. Dezember 2020
an die Schriftleitung.   

Die kommende Ausgabe 1/2021 zum Thema
des Unionsjubiläums unserer Landeskirche 
befindet sich bereits in Vorbereitung.

Editorial

558

„M acht die Fenster der Kirche weit
auf!“ Das seine Kirche verän-

dernde Motto von Papst Johannes XXIII
für das II Vaticanum können wir heute in
Corona-Zeiten paradoxerweise mitspre-
chen. Aber auch in vielen anderen Kon-
texten, wenn wir zum teilweise drasti-
schen Umdenken aufgefordert sind. Da-
von und vom Schmerz dabei ist in die-
sem Pfarrvereinsblatt zu lesen. Sei es im
Blick auf den stark veränderten Pfarrer-
tag, der wegen Corona in ein dreifaches
regionales Ordinationsjubiläum transfor-
miert wurde. Wir geben traditionellerwei-
se in diesem letzten Heft im Jahr die
Hauptreden wieder. Sei es im Blick auf
unsere Gehälter in Corona-Zeiten. Sei es
im Blick auf den Religionsunterricht und
sogenannte multireligiöse Feiern. Sei es
im Blick auf die Haltung in der Ökumene
und die neuen Leitsätze der EKD. Sei es
im Blick auf Anstehendes für Pfarrverein
und Pfarrvertetung. Überall Nachdenken
und Umdenken, Abgrenzen und Sich-öff-
nen, über Transformationen, aufgenötigt
oder gewollt. Bewundernswert die An-
passungsfähigkeit und die Widerstands-
kraft unseres Glaubens, und das in Zei-
ten, wo die Horizonte grollen und manch
Glaube sich einspinnt.

„Macht die Fenster der Kirche weit auf!“
Das ist jetzt gerade paradox. Es ist so
paradox, wie es die Jahreslosung des zu
Ende gehenden Jahres ist, so paradox
wie das Jahr ist und das kommende sein
wird. Vielleicht eben trotzdem dann so:
Fenster weit aufmachen … um hinauszu-
steigen, als Kirche an der Regenrinne

herabzuklettern, einen letzten Sprung auf
den Asphalt zu wagen. Auch eine Art „ag-
giornamento“ für die Welt. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass
Sie in Ihrer Arbeit gesund, geduldig und
wohlgestimmt bleiben, auch und gerade
an Weihnachten und seinen Verheißun-
gen. „Gib Frieden, Herr, wir bitten! Du
selbst bist, was uns fehlt.“ Aktuelle Bitte:
Gib Frieden für eigene und fremde Seele.

Ihr
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D en für Oktober geplanten Tag der
badischen Pfarrerinnen und

Pfarrer mussten wir absagen. Dennoch
haben wir an drei Orten der Ordinatio-
nen der Kolleginnen und Kollegen ge-
dacht. In Karlsruhe trafen sich Jubila-
rinnen und Jubilare, die an ihre Ordina-
tion vor 50 bzw. 60 Jahren erinnert ha-
ben. In Heidelberg Pfarrerinnen und
Pfarrer, die an ihre Ordination vor 40
Jahren zurückgedacht haben und in
Offenburg die Kolleginnen und Kolle-
gen, die vor 25 Jahren ordiniert wur-
den. Auf den folgenden Seiten finden
Sie die Ansprachen der Mitglieder der
Kirchenleitung, die Reden aus den Or-
dinationsjahrgängen und Bilder der drei
Veranstaltungen.

Die jährliche Mitgliederversammlung
fand am 12. Oktober im Stephanienbad
in Karlsruhe statt. Den Rechenschafts-
bericht des Vorsitzenden Matthias
Schärr können Sie ebenfalls auf den
folgenden Seiten lesen.
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L iebe Jubilare, wie schön, dass Sie
heute da sind.

Über viele Jahrzehnte waren Sie als Pfar-
rer bzw. Pfarrerin an ganz unterschied-
lichen Orten und in verschiedenen Aufga-
benfeldern unserer Landeskirche tätig –
oder Sie haben als Pfarrfrau den Beruf Ih-
res Mannes mit hohem Engagement be-
gleitet. Für beides gilt Ihnen – gerade heu-
te am Tag des Ordinationsjubiläums – der
ausdrückliche Dank der Landeskirche.

Viele von Ihnen waren und sind auch über
den Ruhestand hinaus noch aktiv. Das ist
nicht selbstverständlich – aber es zeigt
mir, wie sehr Sie sich mit dem Pfarrberuf
immer noch verbunden fühlen.
Sie haben sicherlich mitverfolgt, dass wir
gerade in den letzten beiden Jahren in un-
serer Landeskirche einen Pfarrbildpro-
zess durchgeführt haben.
Mich hat es sehr berührt,
wie sehr die Kolleginnen
und Kollegen sich auch
heute mit dem Pfarrberuf
identifizieren: Das theolo-
gische Arbeiten / ganz unterschiedliche
Menschen in existentiellen Situationen
begleiten zu dürfen /  die große Freiheit in
der Ausgestaltung des Berufs / die Chan-
ce, die in der Teamarbeit steckt und immer
wieder die Dankbarkeit, bei
aller Arbeit auch selbst Emp-
fangende zu sein – all das
sind für die Kolleginnen und
Kollegen die wichtigsten

50- und 60jähriges Ordinationsgedenken: 
Ansprache der Kirchenleitung

Cornelia Weber
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Faktoren, die den Pfarrberuf zu einem
wertvollen Beruf machen. – Ich bin mir si-
cher, vieles könnten auch Sie unterschrei-
ben – und anderes würden Sie für Ihr Be-
rufsleben vielleicht anders definieren.

Ein großes Geschenk ist
es aber ja gerade, dass
der Pfarrberuf so viele Sei-
ten hat – und deshalb
auch so viele unterschied-

liche Schwerpunktsetzungen erlaubt.

In all diesen Unterschiedlichkeiten zeich-
net für mich der Wochenpsalm, der über
diesem 18. Sonntag nach Trinitatis und

der damit beginnenden Wo-
che steht, ein ganz grundle-
gendes Bild:
Es ist Psalm 1 – und hier
heißt es:

Viele von Ihnen waren
und sind auch über den 
Ruhestand hinaus 
noch aktiv

Ein großes Geschenk
ist es aber ja gerade,
dass der Pfarrberuf 
so viele Seiten hat 
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Wohl dem, 
der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen,
sondern hat Lust am Gesetz des Herrn
und sinnt über sein Gesetz Tag 
und Nacht!
Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an den Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter 
verwelken nicht.
Und was er macht, 
das gerät wohl.

Dieser erste Psalm bildet
sozusagen den Auftakt, die Grundlegung
für das gesamte Buch der Psalmen. Er
beginnt deshalb auch im Hebräischen mit
einem Aleph – ַׁ֥שיאִָ֗ה-יֵרְֽׁשא

Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn
und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht!

Schnell zeichnet sich vor dem inneren Au-
ge hier das Bild des Gelehrten ab, der Tag
und Nacht in der Studierstube – z.B. im
Pfarrhaus – sitzt, den Rücken über die die
Heilige Schrift gebeugt.

Doch gerade ein solcher Rückzug in die
Studierstube ist im 1. Psalm nicht ge-
meint:
•   Der Lust hat am Gesetz des Herrn und 

sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht
– das meint Menschen, die durchaus
schriftkundig sind, die aber vor allem
die Lust am Wort Gottes ausstrahlen,

•   die Tag und Nacht sein Wort im Herzen
tragen und damit anderen Menschen
begegnen.

•   Es meint diejenigen, die Theologie be-
treiben und so andere in die gute Bot-
schaft mit hinein nehmen;

•   Menschen, die mit ihrer ganzen Exis-
tenz auf Gottes gutes Wort antworten.

Denn „Torat Adonaj“ – das Gesetz des
Herrn, wie es Luther übersetzt, es meint
die Schrift als Weisung zum Leben.
Wer an dieser Weisung Gottes sein Leben

ausrichtet und andere da
mit hinein nimmt, der ist
dann – so sagt es der
Psalm – der ist wie ein
Baum, gepflanzt an den
Wasserbächen:

•   Der oder die darf im Pfarrberuf erleben,
wie sie bzw. er von Gott getragen ist

•   Der oder die lebt im Beruf und auch im
Ruhestand aus Gottes Weisung und
lässt andere daran teilhaben.

•   Der oder die weiß sich selbst tief ver-
wurzelt in den Wasserbächen Gottes
und bekommt daher Kraft und Zuver-
sicht – auch dort, wo die Schritte kleiner
werden.

Ja, wer sich in Gott verwurzelt weiß, der
bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blät-
ter verwelken nicht. Und was er macht,
das gelingt wohl – mit dieser schönen Ver-
heißung schließt dieser erste, grundle-
gende Psalm.

Menschen, die mit 
ihrer ganzen Existenz
auf Gottes gutes Wort
antworten

wer sich in Gott verwurzelt weiß, 
der bringt Frucht zu seiner Zeit und 
seine Blätter verwelken nicht



562 Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

Liebe Jubilare,
wenn Sie auf Ihren aktiven Dienst als Pfar-
rer und Pfarrerin bzw. auch als Pfarrfrau
zurückblicken, dann stehen Ihnen hoffent-
lich vor allem solche Früchte vor Augen,
von denen der 1. Psalm spricht:
•   die Predigt zu einem schwierigen Bi-

beltext, mit der Sie lange gerungen und
auf die Sie dann aber besonders viel
Rückmeldung erhalten haben;

•   ein berührendes Seelsorgegespräch
nach einer Bestattung;

•   die Taufe eines kleinen Kindes;
•   die geistliche Gemeinschaft auf einer

Klausur des Ältestenkreises;
•   eine gelingende Religionsstunde;
•   eine intensive Begleitung auf einer

Krankenstation; 
•   eine weiterführende Begegnung inner-

halb des jüdisch-christlichen Dialogs;
•   eine zukunftsweisende Vereinbarung

innerhalb des Oberkirchenrats oder
auch im Rat der EKD 

– und ich bin mir sicher, Ihnen fallen noch
viel, viel mehr Früchte ein, an die Sie sich
gerne erinnern.

Für mich spricht dieser 1. Psalm aber
nicht nur von Menschen, die im aktiven
Berufsleben stehen.
Der 1. Psalm spricht von einer Grundhal-
tung, / von Menschen, die sich ganz in
Gott verwurzelt wissen / die ihr Leben aus
der Ausrichtung auf Gottes Wort leben.

Denen, so sagt es der Psalm, denen gilt
die Verheißung:
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den
Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht.

Und was er macht, das gerät wohl.

Liebe Jubilare, liebe Angehörige,
von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen,
dass Sie sich gerne und auch stolz an Ihre
Früchte erinnern, die Sie in Ihrem Beruf
als Pfarrerin und Pfarrer bzw. in Ihrer Be-
rufung als Pfarrfrau haben wachsen se-
hen, aber auch in den Diensten, die Sie
auch im Ruhestand noch übernommen
haben.
Von Herzen wünsche ich Ihnen aber auch,
dass Sie sich auch heute noch fest in Got-
tes Wasserbächen verwurzelt wissen –
auch dort, wo die Schritte und der Taten-
drang inzwischen vielleicht etwas kleiner
ausfallen.

In diesem Sinne: Herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrem besonderen Ordina-
tionsjubiläum – und von Seiten der Lan-
deskirche ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Wir sind Ihnen dankbar für alles, was Sie
für unsere Landeskirche und für die Ihnen
in Ihrem Dienst anvertrauten Menschen
getan haben.
Und wir wünschen Ihnen von Herzen Got-
tes Segen und seine Begleitung für alles,
was kommen wird.

Amen
❚ Cornelia Weber, Karlsruhe
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E s gäbe viel zu erzählen – von der
Zeit im Petersstift; von Gemein-

den, in denen wir arbeiteten oder die wir
in unserer Partnerkirche  in Branden-
burg kennenlernten; von eindrucksvol-
len  Mitgliedern in Ältestenkreisen. Vor
Jahren habe ich hier in der Nähe einen
jungen Kollegen ordiniert. Er hatte eine
Kirchenälteste als mitwirkende Assi-
stentin gebeten. Vor dem Gottesdienst
sagte sie mir, wie sie sich darüber ge-
freut habe. Sie habe sich vorgenom-
men, den Ordinanden von jetzt an je-
weils am Samstagabend anzurufen, um
ihm für den Gottesdienst am nächsten
Tag Gottes Segen zu wünschen.
Wir 50jährigen und 60jährigen Ordinations-
jubilare haben viel Grund, dankbar zu sein.
Als Kinder  hatten wir den Krieg mit seinen
Zerstörungen erlebt.
Beim Antritt unseres
Dienstes in den 1960er
und 1970er Jahren wur-
den Kirchen und Ge-
meindehäuser gebaut und eingeweiht. Wir
erlebten Kirche im Aufbau. Wenn ich  heute
eine aktive Kollegin oder einen Kollegen fra-
ge, wie es ihnen bei ihrer Arbeit gehe, dann
ist zwar von „Baustellen“ die Rede, gemeint
ist aber oft das schwierige Geschäft abzu-
bauen. Das sind Herausforderungen von
ganz anderer Art als zu unserer Zeit. Es gibt
ein Gebet „Zum Gedächtnis an den Tag der
Ordination“. Da heißt es: „Du hast eine gro-
ße Verheißung über mir
aufgerichtet … Du hast
mir zugesagt, dass in
meinem Wort dein eige-
nes rettendes Wort an die

50- und 60jähriges Ordinationsgedenken: Jubilarsrede
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Gemeinde und an die Welt ergehen würde“.
Bei einem Empfang sagte in seinem Gruß-
wort der Bundestagsabgeordnete: „Wir Po-
litiker wissen, was wir zu tun haben. Pro-

gnosen zeigen uns die
Herausforderungen, die
anzupacken sind. Nur
woher die Kraft neh-
men?“ Da ist mir blitzar-

tig klar geworden, was auch Aufgabe ist.
Menschen – nicht nur in der Politik – die bi-
blische Botschaft so nahe zu bringen, dass
sie dicke Bretter bohren können und nicht
aufgeben; dass sie Entlastung spüren, wo
übergroße Erwartungen verzagt machen.
Bin ich dem Auftrag  gerecht geworden, der
mir bei der Ordination erteilt und zu dem ich
gesegnet wurde? Wo habe ich Menschen
im Stich gelassen:  Kranke, die ich nicht be-

sucht habe – Entrechtete,
deren Sache ich nicht
verfochten habe – Men-
schen auf Irrwegen, die
ich nicht vermahnt habe –

Wir 50jährigen und 60jährigen
Ordinationsjubilare haben viel
Grund, dankbar zu sein

Bin ich dem Auftrag gerecht
geworden, der mir bei der
Ordination erteilt und zu dem
ich gesegnet wurde? 

Klaus Engelhardt
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Enttäuschte, die ich verletzt habe? Daran
zu denken, gehört auch zum Ordinationsju-
biläum. Im sog. Ordinationsvorhalt wurden
wir bei unserer Ordination u.a. gefragt: „Ver-
sprichst du auch, dein Amt nach der Ord-
nung unserer Kirche treu und gewissenhaft
zu führen“. Nach der Ordnung unserer Kir-
che – da gibt es Vorbehal-
te und Rückfragen. Zu
den Ordnungen unserer
Kirche gehört die Periko-
penordnung. Ich habe sie
uneingeschränkt als Wohltat, als einen Se-
gen empfunden. Die Perikopenordnung hat
uns geholfen, nicht lange nach einem ge-
eignet erscheinenden Text zu suchen und
der Versuchung zu widerstehen, Lieblings-
texte zum soundsovielten Male auszuwäh-
len und die Gemeinde mit schon oft Gesag-
tem zu langweilen. Die Perikopenordnung
hat uns zugemutet, uns Bibeltexten auszu-
setzen, die dunkel und fremd waren. Da war
Nachdenken und das Gebet um den heili-
gen Geist nötig. Ich wünsche allen im Ver-
kündigungsdienst unserer Kirche das Stau-
nen über den zugetrauten Auftrag, Gottes
Wort weiterzusagen und ebenso die Bereit-
schaft, in die Tiefe zu bohren. Das bewahrt
davor, den Glauben zu einem Billigangebot
verkommen zu lassen, und es hilft, Men-
schen, die ganz abseits stehen, zu errei-
chen und neugierig zu ma-
chen. Hannah Arendt, die
aufgeklärte Jüdin, hat nach
dem Krieg bei einem Besuch
in Deutschland ihrem Mann
nach Amerika begeistert von
dem Erlebnis geschrieben,
dass sie in München Hän-
dels „Messias“ gehört hat.
„Das Christentum ist doch

nicht so ohne“, war ihr Resümee. Gebe
Gott, dass Menschen nach Gottesdiensten
sagen: „Das ist doch nicht so ohne, was wir
gehört haben“.
Wir haben Grund, dankbar zu sein für den
Pfarrverein, lieber Herr Schärr. Der Pfarr-
verein hat uns in all den Jahren mit behörd-

licher Empathie begleitet.
Anfragen werden sachkun-
dig beantwortet, Krankenhil-
feanträge schnell erledigt,
die Badischen Pfarrvereins-

blätter fordern zum Mitdenken heraus und
sind mehr als  ein „Mitteilungsblatt“, wie es
bescheiden im Untertitel heißt. Wenn wir Äl-
teren sie lesen, kriegen wir mit, was die Jün-
geren umtreibt, was in unserer Landeskir-
che dran ist. Liebe Frau Oberkirchenrätin
Weber, wie Sie uns vorhin Psalm 1 ausge-
legt haben, hat auf schöne Weise gezeigt,
was es bedeutet, dass uns in der Ordination
die Verkündigung von Gottes Wort anver-
traut wurde und wie uns dieses Wort getra-
gen hat.  Kurz nach meiner Ordination er-
hielt ich ein kleines Büchlein „Gebete für
mein Dorf“. Den Gebeten ist das Zitat aus
einem Brief zur Ordination vorangestellt:
Mögen Sie erkennen, „wie sich in dem wun-
derlichen Gebilde Ihrer Gemeinde – halb
verborgen, halb offenbar – die deutlichen
Umrisse des Reiches Gottes abzeichnen“.

Mögen Sie im Oberkirchen-
rat und alle, die im Verkündi-
gungsdienst unserer Kirche
stehen, von  solchem Erken-
nen  immer wieder beflügelt
werden, aber auch wir, die,
älter geworden, Hilfe zum
Glauben brauchen und
manchmal Trost suchen. 

❚ Klaus Engelhardt, Karlsruhe

Mögen Sie erkennen,
„wie sich in dem 
wunderlichen Gebilde 
Ihrer Gemeinde –
halb verborgen, 
halb offenbar – 
die deutlichen Umrisse
des Reiches Gottes 
abzeichnen“

Zu den Ordnungen 
unserer Kirche gehört die 
Perikopenordnung
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L iebe Kolleginnen und Kollegen,
Dieses Jahr ist alles anders. 

Das gilt grundsätzlich zwar für jedes Jahr.
Aber in diesem Jahr doch noch einmal in
ganz anderer Weise. Kein Tag der badi-
schen Pfarrerinnen und Pfarrer wie schon
weit über einhundert Mal. Aber doch ein
Jahr, in dem auch die Normalität des Le-
bens irgendwie weitergeht. Ein Jahr, voller
Erinnerungen an Früheres. An Geburtsta-
ge. An Begegnungen. Beim Blättern in alten
Alben. Ein Jahr zugleich doch auch voller
Hoffnung, es möge sich einiges auch wie-
der zum Besseren wenden.
Und jetzt meine ich nicht nur
Corona. Auch die USA. Die
Lager auf der Insel Lesbos.
Verschwörungsdenken. 
Antisemitismus. Anlässe
zum Hoffen gibt es genügend. Und dann ist
dieses Jahr 2020 auch das Jahr, in dem an
Ihre Ordination vor 40 Jahren erinnert wer-
den soll. Und genau das wollen wir hier und
heute tun. In viel bescheidenerem Rahmen
als sonst, wenn 250 Personen in einem
Saal sitzen wie beim Ordinationsgedenken
im Rahmen der Tage der badischen Pfarre-
rinnen und Pfarrer. Was sonst immer Anlass
zur Freude und für einen festlichen Abend
ist, das wäre in diesem Jahr
einfach nur fahrlässig. 2020
ist nun auch das Jahr gewor-
den, in dem wir den Charme
der kleinen Zahl würdigen.
Würdigen müssen. Weil die große sich ver-
bietet. Aber auch würdigen sollen – weil der
Rabbi aus Nazareth ein Freund der kleinen
Zahl war. An dem einen Schaf war er mehr

40jähriges Ordinationsgedenken: Ansprache der Kirchenleitung

Thema

interessiert als an den 99
anderen. Von den zwei bis
drei hat er gesprochen, un-
ter denen Gott seine Gegen-
wart aufscheinen lässt. Mit

nur zwölf Menschen an der Zahl ist der
durchs Land gezogen. Den großen Tross,
der die Mächtigen unserer Tage auszeich-
net, war seine Sache nicht.
Heute also die Erinnerung an Ihre Ordina-
tion – in kleinem, aber feinem Kreis.
Schön, dass Sie sich hierher auf den Weg
gemacht haben!
40 Jahre – und wenn Sie zurückblicken:
Wie schnell sind Sie herumgegangen. Bei

mir sind es 30 Jahre her in
diesem Jahr, die 30 wird ja
nicht so gefeiert, aber die Er-
fahrung, dass ich frage, wo
diese Jahrzehnte geblieben

sind, die mache ich auch.
Wenn ich über die Zahl 40 nachdenke,
kommen mir zuallererst Wüstenzeiten in
den Sinn. 40 Tage zieht sich Jesus in die

2020 ist nun auch das
Jahr geworden, in dem
wir den Charme der 
kleinen Zahl würdigen 

weil der Rabbi aus
Nazareth ein Freund
der kleinen Zahl war 

Traugott Schächtele
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Wüste zurück, um von dort gestärkt zu-
rückzukehren. 40 Jahre ziehen die Israe-
liten durch die Wüste. 
Es waren nicht nur Wüstenzeiten, diese
Pfarrerinnen- und Pfarrerjahre! Da bin ich
sicher. Aber es werden solche darunter
gewesen sein. Wir leben noch nicht im
Reich Gottes. 40 Jahre des auf und ab. 40
Jahre prallvoll von Erfahrungen. Erfahrun-
gen mit Menschen. Und Erfahrungen mit
Gott. 40 Jahre, in denen sich
zwar nicht alles, aber doch
sehr vieles geändert hat – in
Kirche und Welt. 1980 – was
war das für ein Jahr! Helmut
Schmidt war Bundeskanzler
in Deutschland. Russland marschiert in
Afghanistan ein. In Teheran werden ame-
rikanische Geiseln genommen. Der erste
Golfkrieg beginnt. Die Olympischen Spie-
le werden von westlichen Ländern boy-
kottiert. Blitzlichter sind das nur. In diesen
Zeiten werden Sie ordiniert. In die Spur
gesetzt, um Menschen mit der Botschaft
zu infizieren, dass sie nicht von allen gu-
ten Geistern und schon gar nicht von Got-
tes gutem Geist verlassen sind. Und nach
40 Jahren gilt es zurückzuschauen und
nach vorne. Bilanz zu ziehen, Zwischen-
bilanz vielleicht auch nur. Und den Blick
nach vorn zu richten. Und mu-
tig Neuland zu betreten. Viel-
leicht doch etwas von dem zu
erahnen, was es mit dem Ge-
lobten Land auf sich hat.
Der heutige Predigttext passt sehr gut zu
dieser heutigen Situation. Denn er spielt
ja am Ende der 40 Jahre der israelitischen
Wüstenwanderung. Er spielt an der Gren-
ze zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Mose hält eine Rede genau an dem Punkt

seiner Lebensgeschichte, an dem Sie
heute irgendwie auch angelangt sind. 
Mose wird in den Ruhestand versetzt. Die
Begleitung seines Volkes über diese
Grenze ins Neue, die wird einem anderen
übertragen. Jetzt steht Josua in der Ver-
antwortung. Irgendwie, so stelle ich mir
vor, könnte es Ihnen ähnlich gehen. Jetzt
sind in der Kirche die Josuas an den He-
beln der Entscheidung. Mose bleibt das

Amt der guten Worte. Auch
das Amt des zugesproche-
nen Segens. Was für eine
Chance, diese Möglichkeiten
zu nutzen. Den Menschen
zugewandt. Ohne sich in Sit-

zungen und Besprechungen der Organi-
sation mit ihren Erfordernissen widmen zu
müssen.
Und Mose macht Gebrauch von dieser
biographisch einmaligen Chance. Er er-
innert die, die es jetzt richten müssen, an
das, worauf es ankommt. Da heißt es:
Denn das Gebot, das ich dir heute gebie-
te, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. 
Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in
deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust.
Mose muss nicht mehr drum herumreden.
Er muss keine Rücksicht mehr nehmen.

Er will nichts mehr werden.
Umso klarer kann er sagen,
worauf es ankommt. Noch ein-
mal Mose, mit einem Satz, der
kurz darauf folgt. Und den der

Predigttext leider unterschlägt. Mose re-
det Tacheles:
„Siehe, ich habe euch beides vorgelegt:
Fluch und Segen. Wählt das Leben, damit
ihr am Leben bleibt. Ihr. Und die, die nach
Euch auch noch leben wollen!“

Wir brauchen 
Menschen der 
mutigen Worte

Es waren nicht nur
Wüstenzeiten, diese
Pfarrerinnen- und
Pfarrerjahre! 
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Wir brauchen Menschen der mutigen
Worte. Im Jahre 1982, also nur zwei Jahre
nach Ihrer Ordination ist ein Buch erschie-
nen mit dem Titel: „Die zornigen alten
Männer“. Menschen aus der Gründerzeit
der Republik haben ihre kritischen „Ge-
danken über Deutschland seit 1945“ zu-
sammengetragen.
Heute müsste der Titel gendergerecht er-
gänzt werden. „Die zornigen alten Männer
und Frauen in der Kirche seit 1980“! Was
haben sie mitzuteilen? Ich bin darum auch
auf die Jubilars-Rede gespannt. 
Aber so viele Jahre prallvoller Lebens-
und Pfarrgeschichte – da spiegelt sich vie-
les wider, was die Josuas und Rahabs un-
serer Tage aufmerksam hören werden. 
Aber über alledem steht die Zusage von
allem Anfang: Das Wort ist
ganz nah bei dir. Und der,
von dem wir bekennen, er
sei das Mensch gewordene
Wort Gottes.
Mehr muss ich auch heute nicht hinzufü-
gen. Außer – ja, außer dem großen Dank,
dass Sie diesen Weg jetzt schon über 40
Jahre gehen. Und auf je unterschiedliche
Weise auch noch über diese 40 Jahre hin-
aus. Ihre badische Landeskirche dankt Ih-
nen. Und ich gebe Ihnen diesen Dank
sehr gerne weiter – auch ganz persönlich,
weil wir uns ja auch alle in unterschied-
licher Weise schon längst begegnet sind.
Es ist aber vor allem anderen der häufig
unausgesprochene, ab und an aber dann
auch in Worte gefasste Dank der Men-
schen, denen Ihre Arbeit und Ihr Einsatz
gegolten hat. In den Gemeinden. In der
Schule. Am Krankenhausbett. Im Betrieb.
Beim Gespräch zwischen Tür und Angel.
Ihr Wort – Gottes Wort in Ihren Worten –

Ihr Wort – Gottes Wort
in Ihren Worten – nahe
bei den Menschen! 

nahe bei den Menschen! Das ist allemal
Grund, dankbar zurückzublicken. Und zu-
gleich auch zuversichtlich nach vorne.
Und es ist Grund genug, dass wir hier zu-
sammen sind. Wie gesagt: klein, aber fein!
Gnädig hoffentlich mit sich selbst. Und
noch lange nicht fertig mit dem, was vor
40 Jahren begonnen hat. Amen. 

❚ Traugott Schächtele, Schwetzingen
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Thema

40jähriges Ordinationsgedenken: Jubilarsrede 

W as hat uns in den 40 Jahren seit
unserer Ordination geprägt? 

Zuerst und vor allem waren diese Jahre
geprägt von der Treue Gottes. Von ihr ha-
ben wir gelebt. Sie hat uns getragen. Von
ihr leben und werden wir auch heute noch
getragen. Das ist das Allerwichtigste, was
ich an einem solchen Jubiläum dankbar
sagen kann.
Schon lange vorher wurden wir – auch re-
levant für unseren Beruf – geprägt von
vielen Menschen. Von unseren Eltern,
vielleicht Geschwistern, Freunden, dem
kirchlichen Umfeld. Unsere Lehrerinnen
und Lehrer waren für uns wichtig, selbst
die für Mathematik. Dort habe ich den Um-
gang mit Zahlen gelernt. Das hat mich
z.B. in die Lage versetzt, zu
berechnen, dass in einer
Kirche, die alle 50 Jahre für
1 Million Euro renoviert wird,
in der dann 60 Gottesdienste pro Jahr ge-
feiert werden, jeder Gottesdienste 333,33
Euro Renovierungskosten verursacht.
Im Lehrvikariat, in den 18 Monaten vor un-
serer Ordination haben wir viel von unse-
ren Lehrpfarrern und Dozenten am Pe-
tersstift profitiert. Für mich war das Dieter
Dorn in Konstanz, der mich kompetent
und gastfreundlich in den Berufsalltag ei-
nes Pfarrers eingeführt hat. Beim Leiter
des Petersstifts Dr. Helmut Barié habe ich
sehr viel über das Predigen gelernt. Der
Kollege und Liturgiewissenschaftler Frie-
der Schulz har uns eine „schmiegsame
Liturgie“ ans Herz gelegt, Ausgangspunkt
für einen freien Umgang mit liturgischen
Traditionen. Und dann in den 40 Jahren

seit unserer Ordination: Viele Menschen
aus unseren Gemeinden haben unseren

Weg begleitet, denen wir
viel verdanken. Weil das für
mich am allermeisten auf
meine Familie zutrifft, widme

ich diese Rede meiner Frau und meinen
Kindern.
Im Jahr 1979 hat der Historiker Frank
Bösch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel
„Zeitenwende 1979 – Als die Welt von
heute begann“. Ein solcher Buchtitel kann
zum Gedanken verführen, dass die dann
folgenden 40 Jahre bis heute ein beson-
deres Gewicht haben und dass den Ge-
stalterinnen und Gestaltern dieser Zeit ei-
ne herausragende Bedeutung zukommt.
Für unseren Beruf könnten wir dann auf
die Idee kommen: Noch nie waren Pfarre-
rinnen und Pfarrer so wichtig wie in der
Generation der damals Ordinierten. Das
wäre eine ziemlich arrogante Einstellung.
Unser Beruf war im 17. Jahrhundert nicht

Dankbar getragen 
von der Treue Gottes

Theodor Leonhard
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weniger wichtig als heute und er wird sei-
ne dann spezielle Relevanz auch noch im
letzten Viertel des 21.
Jahrhunderts haben.
Noch nie so wichtig wie
in den letzten 40 Jah-
ren. Wir hätten uns da-
mit auch eine Last aufgelegt, die wir gar
nicht hätten tragen können. Ja, wir hatten
spezifische Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Und hoffentlich haben wir das mit
Leidenschaft und von Herzen getan. Aber
unsere Generation von Pfarrerinnen und
Pfarrern war nicht wichtiger als andere
Generationen vor uns und nach uns.
Ob wir Gestalterinnen und Gestalter einer
„Zeitenwende“ waren, das kann und will
ich nicht beurteilen. Starke Veränderun-
gen haben unsere Gesellschaft und un-
sere Kirche und damit auch
unseren Beruf schon ge-
prägt, waren oft herausfor-
dernd und haben uns immer
wieder auch neue Chancen geboten.
Wenn ich ein paar Beispiele nenne, ist das
in der Konkretion natürlich eine subjektive
Sicht, die nicht auf alle Kolleginnen und
Kollegen in gleicher Weise zutrifft.
Das Pfarrerbild hat sich verändert.
Die gesellschaftlich selbstverständliche
Anerkennung von Pfarrerinnen und Pfar-
rern hat in den letzten 40 Jahren je nach
Gemeinde mehr oder weniger deutlich
abgenommen. Die Sockel, auf die Pfar-
rerinnen und Pfarrer gestellt wurden
und/oder sich selbst gesetzt haben, sind
schmaler, brüchiger, kleiner geworden.
Damit geht einher, dass die stark festge-
legten Erwartungen an die „Amtsträger“
sehr viel flexibler und variantenreicher
geworden sind.

Zwei Entwicklungen, die damit zu tun ha-
ben, habe ich je länger umso mehr zu

schätzen gelernt. Das Ei-
ne nenne ich einmal eine
Individualisierung unseres
Berufs. Aus festgezurrten
Erwartungen heraus wur-

de mehr nach den Fähigkeiten und Be-
gabungen der einzelnen Kolleginnen und
Kollegen gefragt. Ich bin der Landeskir-
che ungemein dankbar, dass sie das
nicht nur zugelassen, sondern in vielerlei
Hinsicht gefördert und unterstützt hat.
Das Andere ist meines Erachtens eine
Vermenschlichung unseres Berufs. In
meiner beruflichen Biografie gibt es dafür
ein Schlüsselerlebnis, das ich vielleicht
noch in der Ewigkeit nicht müde werde zu
erzählen. Ich habe an einem warmen

Sommertag am frühen Nach-
mittag eine ältere Frau zu ih-
rem Geburtstag besucht. Sie
hat mir viel erzählt und erzählt

und erzählt. Und ich bin – eingeschlafen.
Natürlich schnell wieder hochgeschreckt.
„Herr Pfarrer, möchten Sie einen Kaffee?“
Wir haben Kaffee getrunken und von dem
Kuchen gegessen, der eigentlich erst für
die Gäste um 16 Uhr vorgesehen war.
Meine Gastgeberin hat weiter erzählt und
erzählt und erzählt. Und ich bin – zum
zweiten Mal eingeschlafen. Natürlich
auch wieder schnell hochgeschreckt.
„Herr Pfarrer, wollen Sie sich ein bisschen
hinlegen?“ Dann sind wir beide in ein
schallendes Gelächter ausgebrochen.
Wenn andere Menschen mit uns und wir
über uns selbst lachen können, dann hat
unser Beruf ein menschliches Gesicht.
Das Frauen-, Männer- und Familienbild
hat sich verändert.

Jede Pfarrergeneration hat
ihre Herausforderungen
und ist gleich wichtig

Vermenschlichung
des Pfarrberufs
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Ich habe es noch erlebt,  dass ein Kollege
die Eröffnung einer Ältestenwahl mit der
Bitte verbunden hat, man solle ihn im Äl-
testenkreis vor Frauen verschonen. Gott
sei Dank ist unsere Kirche in eine ganz
andere Richtung gegangen angefangen
mit einer großartigen Frauenarbeit auf
landeskirchlicher Ebene bis hin Impulsen
aus der feministischen Theologie, die
nicht mehr wegzudenken sind und vielen,
vielen Kolleginnen in unserem Beruf.
Als Mann, der sich während seiner Berufs-
tätigkeit zeitweise in der landeskirchlichen
Männerarbeit engagiert hat, finde ich es
schade, dass eben diese landeskirchliche
Männerarbeit stark reduziert wurde.
Mitte der 90er Jahre habe ich es erlebt,
dass jemand u.a. deshalb in die Landes-
synode gewählt wurde, weil er sich gegen
die Segnung gleichgeschlechtlicher Paa-
re positioniert hat. Heute wäre das ver-
mutlich in vielen Fällen genau umgekehrt.

Zeitenwende
1979. Das oben erwähnte Buch bringt

eine ganze Reihe wichtiger politischer und
gesellschaftlicher Entwicklungen aus dem
Jahr vor unserer Ordination auf den Punkt:
Wahl von Johannes Paul II., seine erste
Polenreise; Rückkehr von Ajatollah Khom-
eini und Entstehung eines politischen Is-
lam. Beide Ereignisse weisen auf eine
wachsende Bedeutung der Religion für die
Politik hin. Internationale Solidarität z.B.
mit den Boat People oder Nicaragua; Öko-
logiebewegung; Fernsehserie „Holocaust“
mit neuer Gedenkkultur u.a. In mancherlei
Hinsicht waren wir von solchen und noch
anderen politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen auch in unserem Beruf her-
ausgefordert und haben uns auf ganz

unterschiedliche Art und Weise einge-
bracht und auseinandergesetzt.

Digitalisierung
Während meiner ersten Fortbildung am

Computer habe ich einmal den Stecker
aus der Steckdose gezogen, weil ich nicht
wusste, wie man den Computer korrekt
ausschaltet. Heute ist der Umgang mit
Computer und Tablet für die allermeisten
Pfarrerinnen und Pfarrer eine Selbstver-
ständlichkeit. Manche Gottesdienste wer-
den digital übertragen.

Abstandsregeln
Das ist nicht ganz so ernst gemeint, aber
vielleicht doch. Wir haben uns 40 Jahre
lang darum bemüht, dass der Abstand der
Menschen in den Kirchenbänken nicht
mehr als 1.50 m oder besser noch weni-
ger beträgt. Aus guten und traurigen
Gründen sollen die Menschen zur Zeit
auch in den Kirchen mindestens 1.50 m
Abstand voneinander halten.

Mit 40 gscheiter
Den Schwaben sagt man nach und sie

sagen es von sich selbst, dass sie mit 40
„gscheit“ werden. Es wäre für uns als Pfar-
rerinnen und Pfarrer fatal, wenn wir mit et-
wa 40 Jahren Berufserfahrung nicht
„gscheiter“ wären, als wir es zum Zeit-
punkt unserer Ordination waren. Hoffent-
lich würden wir mit unserer Erfahrung im
Hintergrund Manches anders machen, als
wir es praktiziert haben. Ich will das vor-
sichtig sagen, aber auch sehr bestimmt.
Ich will nicht großmäulig und besserwis-
serisch daher kommen, sondern in der ge-
botenen Haltung von Demut und Selbst-
kritik. Und was ich sage, kann ich nur für
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mich persönlich sagen. Kol-
leginnen und Kollegen wer-
den vielleicht an anderen
Punkten „gscheiter“ gewor-
den sein.

Also, ich würde vermutlich und hoffentlich
...
•   keinen Stecker mehr aus der Steckdo-

se ziehen, um einen Computer auszu-
schalten.

•   intensiver beten.
•   Menschen einfühlsamer und herzlicher

Wertschätzung entgegenbringen.
•   Gottesdienste freier und kreativer ge-

stalten.
•   konfliktbereiter in Auseinandersetzun-

gen gehen.
•   dem Ausdruck von Gefühlen deutlich

stärker Raum geben.
•   dem Aspekt von Leichtigkeit im Evan-

gelium mehr nachspüren.
•   meinen kreativen Ideen und Gedanken

konsequenter viel zutrauen und an de-
ren Umsetzung arbeiten; z.B. am Po-
tential eines Humorausschusses in der
Kirche; z.B. am Traum von einer mobi-
len „Anhängerkirche“, mit der man oh-
ne großen Aufwand an ganz unter-
schiedlichen Orten Gottesdienste
feiern kann.

Unsere Erfahrungen sind ein Schatz in
unseren Herzen und in unserem Leben.
Wir sind dafür offen, dass unsere Kirche
und Menschen um uns herum davon noch
in mancher Hinsicht profitieren.

❚ Theodor Leonhard, Pforzheim-Huchenfeld

Unsere Erfahrungen
sind ein Schatz in 
unseren Herzen
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Thema

25jähriges Ordinationsgedenken: Ansprache der Kirchenleitung

L iebe Kolleginnen und Kollegen,
die in diesem Jahr ihr 25jähriges

Ordinationsjubiläum feiern können!

Das große badisch-kirchliche Familien-
treffen fällt in diesem Jahr Corona-bedingt
aus – wie so viele andere Feierlichkeiten
und Ehrungen. Kein großes Bankett, kein
feines Hotel, kein Vortrag und kein Rah-
menprogramm, wie wir das gewohnt wa-
ren. Klein aber fein, so heißt es in diesem
Jahr und es ist mit Abstand die ungewöhn-
lichste Ehrung seit Jahrzehnten, die wir
heute gestalten. Es ist aller Ehren wert,
dass Sie heute Nachmittag gekommen
sind und im kleinen Kreis stellvertretend
für die 36 Kolleginnen und Kollegen Ihres
Ordinationsjahrgangs auf 25 Jahre Pfarr-
dienst in der badischen Landeskirche
schauen. Ob das immer
zum Jubilieren war, das
müssen Sie für sich beant-
worten, jedenfalls für die
Landeskirche ist es ein
Grund zur Freude und zur
Dankbarkeit, für Ihr Mitge-
stalten in diesem Viertel-
jahrhundert. 
Sie wurden von Ihrer Kirche mit einem
Amt beauftragt, das Sie mit Ihrer ganzen
Person in einen öffentlichen Raum stellt,
in dem Sie den Auftrag haben, „die Bot-
schaft von der freien Gnade Gottes  aus-
zurichten an alles Volk“, wie es in der Bar-
mer Theologischen Er-
klärung formuliert ist.
Ein wunderbarer Auf-
trag, von der Hoffnung
zu reden, die der Glaube

in uns eingepflanzt hat, mit unserem Le-
ben Zeugnis zu geben von Gottes retten-
dem Handeln in Jesus Christus, Men-

schen zu begegnen und sie
im Licht des Evangeliums
sehen zu lernen, das Leben
zu feiern, wie es uns durch
Jesus Christus eröffnet
wird, junge Menschen mit
dem Glauben bekannt zu
machen, zur Verantwor-

tung für die Welt zu bewegen, die Wege
ins Leben und aus dem Leben zu beglei-
ten, Trost zu vermitteln, wenn Menschen
in Nöten sind. 
Ein wunderbarer Auftrag, und oft genug
ein schwerer Auftrag, der ja immer wieder
an Grenzen führt. Da sind die eigene Mü-

digkeit und Anfechtung,
da stößt man auf taube
Ohren oder sprachlo-
ses Erschrecken, da är-
gert man sich über Vor-

Sie wurden von Ihrer
Kirche mit einem Amt
beauftragt, das Sie mit
Ihrer ganzen Person 
in einen öffentlichen
Raum stellt

Dagmar Zobel

Ein wunderbarer Auftrag, 
und oft genug ein schwerer
Auftrag, der ja immer wieder
an Grenzen führt
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schriften und Gängelungen der Kirchen-
leitung, da erstickt man im Alltagsgeschäft
von Verwaltung und Terminen und hat oft
genug den Eindruck, seinem Auftrag nicht
gerecht werden zu können. 
Einer der Texte zum Dienst in der Verkün-
digung in der neuen Ordinationsagende
ist Jesaja 55: 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedan-
ken, und eure Wege sind nicht meine We-
ge, spricht der Herr, sondern soviel der
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch
meine Wege höher als eure Wege und mei-
ne Gedanken als eure Gedanken. 
Denn gleichwie der Regen und Schnee
vom Himmel fällt und nicht wieder dahin
zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und
macht sie fruchtbar und lässt wachsen,
dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu
essen, so soll das Wort, das aus meinem
Munde geht, auch sein: Es wird nicht wie-
der leer zu mir zurückkommen, sondern
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird ge-
lingen, wozu ich es sende. Jes 55, 8-11
Ich finde das einen wunderbaren Text voll
Ermutigung und Zuversicht für eine Pfarre-
rin, einen Prediger, Dienerinnen und Die-
ner des Wortes in diesen Tagen! 
In den vergangenen 25 Jahren hat sich die
Welt und darin auch Ihre Kirche verändert,
und Sie und Ihr Selbstverständnis als Pfar-
rerin, als Pfarrer vermutlich auch.
Im Jahr Ihrer Ordination wurde gerade Win-
dows 95 auf den Markt gebracht. Für mich
war das damals eine Herausforderung. 
Aber im Ernst, heute müssen wir uns und
können wir uns mit anderen Herausforde-
rungen auseinandersetzen.
Von vielen Seiten wird die Zukunft der Kir-
che und der christlichen Tradition in düs-
teren Farben gemalt, sinkende Mitglieds-

zahlen, sinkende Einnahmen, fehlender
Nachwuchs. Die Kirche wird kleiner, är-
mer und älter, sagen die, die für Zahlen
und Statistiken zuständig sind. Das ist gar
nicht so leicht, sich davon nicht anstecken
zu lassen. 
Da findet man sich in guter Gesellschaft
mit dem resignierten und entmutigten Volk
Israel im babylonischen Exil. 
Die werden aufgerüttelt durch die Worte
des Propheten: 
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedan-
ken und eure Wege sind nicht meine We-
ge, spricht der Herr!“
Ihr seht nur das Elend vor Augen, könnt
nicht mehr weiterdenken und darüber hin-
aussehen, ihr macht da Halt, wo eure
Hoffnungen anfangen könnten, da wo ihr
mit mir eine Zukunft haben könnt. Glaubt
ihr wirklich, ich habe die Macht, euch ins
Elend zu führen, aber keine Macht, euch
aus dem Elend herauszuholen? Meine
Gedanken für euch: ich will euch eine Zu-
kunft geben. Ich habe mein Wort gespro-
chen und dieses Wort wird seine Wirkung
zeigen.“
Das wird den Skeptikern mit einem sehr
einleuchtenden Gleichnis erklärt: Wie Re-
gen und Schnee vom Himmel fallen und
nicht dahin zurückgehen, sondern nützlich
und fruchtbar auf die Erde wirken, auf die
sie fallen, so auch das Wort Gottes: „Es
wird nicht wieder leer zu mir zurückkom-
men, sondern wird tun, was mir gefällt und
ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“
Wir hören diese Sätze auch mit dem Blick
auf das fleischgewordene Wort Gottes,
Jesus Christus.
Wie wirkmächtig dieses Wort ist, das kön-
nen wir vielleicht ermessen, wenn wir uns
vor Augen führen, dass dieses Wort Got-



574 Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

tes bis auf den heutigen Tag gehört,
weitererzählt, geglaubt, aufgeschrieben
wurde, Hoffnungen belebt und Träume
zum Blühen gebracht hat und damit die
Wirklichkeit bestimmt. Und Sie tragen mit
Ihrem Dienst dazu bei. 
Sie sind Pfarrerin und Pfarrer geworden
und geblieben. Und ich bin sicher, dass
Sie oft genug auch auf eine kaum nach-
vollziehbare Weise erle-
ben, dass die eigenen,
begrenzten und unferti-
gen Worte gehört, auf-
genommen und als
Worte des Lebens ge-
glaubt werden. Dass in
einem Trauergottes-
dienst das Licht des
ewigen Lebens auf-
leuchtet, so dass die Menschen diesen
Ort des scheinbaren Endes getröstet und
hoffnungsvoll verlassen. Oder dass sich
in einem Seelsorgegespräch, das von
Schwere und Aussichtslosigkeit bestimmt
ist, auf einmal eine neue, befreiende Per-
spektive auftut. Alles das können wir nicht
selber produzieren. Umso mehr ahnen wir
in solchen Momenten etwas vom Geist
Gottes, der durch unsere eigenen Worte
und Gesten hindurch wirkt und den Glau-
ben stärkt, dass uns nichts, aber auch gar
nichts von Gottes Liebe trennen kann.
Gott selbst trägt Sorge dafür, dass sich
sein Wort erfüllt. Darauf können wir uns
verlassen.

Wir nehmen in der Kirchenleitung dankbar
wahr, wie viele Wege Gott gefunden hat,
Menschen in seinen Dienst zu nehmen. 
Wir nehmen dankbar wahr, dass Sie sich
haben in diesen Dienst nehmen lassen.

Und wir hoffen, dass Sie alle von Ihrem
Amt und Ihrer Berufung so sprechen kön-
nen, dass junge Menschen neugierig
werden auf diesen Beruf, der auch
weiterhin gebraucht wird, um die Welt mit
zu gestalten. 
Herzlichen Dank!

❚ Dagmar Zobel, Freiburg

Gott selbst trägt Sorge dafür,
dass sich sein Wort erfüllt.
Darauf können wir uns 
verlassen. Wir nehmen in der
Kirchenleitung dankbar wahr,
wie viele Wege Gott gefunden
hat, Menschen in seinen
Dienst zu nehmen 
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L iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 25
Jahre seit unserer Ordination, 25 Jah-

re nach dem 2. Theologischen Examen –
wie präsent sind uns die Ereignisse, die
Stimmungen, die Fragestellungen und
Schwierigkeiten der Zeit damals noch?

Da wir heute eine überschaubare Gruppe
sind, könnten wir uns auch alle in einem
Kreis zusammensetzen und jede und je-
der legte in die Mitte, was er oder sie noch
erinnert. Aber vielleicht ist dazu nachher
noch ausreichend Gelegenheit. Dennoch
wurde ich gebeten, heute ein paar Punkte
zu benennen, die für unsere Zeit im Pre-
digerseminar und zur Ordination
kennzeichnend waren. Judith Win-
kelmann und ich haben dafür Er-
innerungen zusammengetragen.
Leider haben wir aus unserem Ordina-
tionsjahrgang zwei Todesfälle zu bekla-
gen, worauf an anderer Stelle nochmal
eingegangen wird. Ulrich Weindel aus un-
serem Kurs 93b ist vor 2 ½ Jahren, Hart-
wig Warnke aus dem Kurs 94a ist im ver-
gangenen Jahr verstorben.
Ein wichtiges Stichwort, wenn nicht das
wichtigste, das unsere Jahrgänge kenn-
zeichnet, ist: viel, zu viel. Jedenfalls neh-
men wir zwei das so wahr. Wir, unser
Jahrgang im Vikariat, unsere Geburtsjahr-
gänge, sind davon gekennzeichnet, dass
wir immer zu viele waren.
Egal in welchem Kontext,
es gab und gibt immer ei-
ne große Anzahl von uns.
Das war im Studium so,
wo ich mich Anfang der
90er Jahre an Seminare

25jähriges Ordinationsgedenken: Jubilarsrede

Thema

mit weit mehr als 200 Teilnehmen-
den erinnere, was an einer theolo-
gischen Fakultät mit damals über
2500 Studierenden, nicht verwun-

derlich ist. Das war dann auch in der prak-
tischen Ausbildungsphase so. Zunächst
konnten schon gar nicht alle sich Bewer-
benden zum gewünschten Termin ins Vi-
kariat gehen, dann war klar, dass nicht al-
le, die das Vikariat bestehen, in den Pro-
bedienst übernommen werden. Und de-
nen, die das geschafft haben, standen
höchstens 75%-Stellen, manchmal auch
50%-Stellen in Aussicht.
Wir haben überlegt, was das bei uns be-
wirkt hat und sind zu dem Schluss gekom-
men, dass es einen Leistungsdruck er-

zeugt hat, der vielleicht be-
sonders ausgeprägt war.
Um die Berechtigung zu
erhalten, im Pfarrberuf zu
arbeiten, hatten wir das
Gefühl, besondere Leis-
tung erbringen zu müssen.

viel, 
zu viel

Markus Wittig

Um die Berechtigung zu
erhalten, im Pfarrberuf zu
arbeiten, hatten wir das
Gefühl, besondere 
Leistung erbringen zu
müssen
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Einige von uns sind am Ende nicht im
Pfarrvikariat gelandet, bei einzelnen ist
dadurch viel Enttäuschung zurückgeblie-
ben.
In die Zeit unseres Vikariats fiel auch die
Endredaktion des neuen EG, des Evan-
gelischen Gesangbuches. Im Petersstift
gab es schon den Vorentwurf zum Regio-
nalteil, aus dem wir bei den Kursandach-
ten gerne neue Lieder gehört und gesun-
gen haben. Solche Neuerungen bewirken
auch immer eine Aufbruchstimmung. Um
den Termin unserer Ordinationen herum
wurde dann das neue EG zum 1. Advent
1995 in Baden eingeführt.
Wie ging es für unsere Jahrgänge im Be-
ruf weiter? Eine relativ hohe Arbeitsbelas-
tung, auch durch die sehr hohe Pastora-
tionsdichte in Baden ist zwar kein Phäno-
men, das unseren Jahrgang exklusiv aus-
zeichnet, bestimmt aber den Arbeitsalltag
bis heute. Eine hohe Burnout-Rate im
Pfarrberuf, die sich nicht nur in Baden
zeigt, ist ein Symptom dieser Belastung.
Mit Salutogenese-Tagen, Supervision und
anderen Maßnahmen wird der Belastung
entgegengewirkt. Im Pfarrbildprozess
wird versucht, alle Fak-
toren der Berufstätigkeit
in ein gesundes Verhält-
nis zu bringen.
Nicht nur weil wir gebur-
tenstarken Jahrgängen
angehören, sind wir so
zahlreich im Pfarrberuf
vertreten, sondern auch
weil Theologie und Kir-
che in unserer Studienzeit politisch ge-
prägt waren. Es waren die Jahre, in denen
Kirche und Kirchentage deutlich gegen
die Apartheid in Südafrika Stellung bezo-

gen haben oder von der Friedensbewe-
gung in der Hochphase des Wettrüstens
beeinflusst wurden. In der Theologie hat
sich diese Prägung in der Feministischen
und in der Befreiungstheologie gezeigt.
Unser Jahrgang ist aktuell mit allen ande-
ren in der Kirche ehren- oder hauptamtlich
Tätigen von der Corona-Pandemie betrof-
fen, die doch mit ihren Gefahren und den
notwendigen Hygienemaßnahmen eine
große Herausforderung für unser Arbeiten
darstellt, weil sie genau das weitgehend
unmöglich macht, was für unser Tun so
wichtig ist: der direkte Kontakt und Aus-
tausch untereinander, das gemeinsame
Feiern und Diskutieren. Für unseren Jahr-
gang, die wir noch keine digital natives
sind, eine vielleicht größere Herausforde-
rung als für manche jüngere Jahrgänge,
die mit digitalen Medien und Arbeitsfor-
men viel früher und regelmäßiger Um-
gang haben. Bei aller Verunsicherung, die
mit den Veränderungen in der Coronazeit
einhergeht, tröste ich mich immer wieder
mit der Zusage aus dem 2. Timotheus-
brief: Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und

der Liebe und der Be-
sonnenheit. Möge Euch
diese Zusage auch im-
mer wieder stärken und
aufrichten! Danke für
Eure Aufmerksamkeit.

❚ Markus Wittig, 
Karlsruhe-Grötzingen

Nicht nur weil wir 
geburtenstarken Jahrgängen
angehören, sind wir so 
zahlreich im Pfarrberuf 
vertreten, sondern auch weil
Theologie und Kirche in 
unserer Studienzeit politisch
geprägt waren
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1. Einstieg
Gott hat uns nicht gegeben den Geist

der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit. Diesen Vers aus
dem 2. Timotheusbrief (2. Tim 1,7) habe
ich im zurückliegenden halben Jahr immer
wieder zitiert und zitiert gehört. Die welt-
weite Corona-Pandemie hat in der Tat
Angstpotential, verändert sie doch unse-
ren Alltag auf ungekannte Weise. Plötzlich
waren Dinge, die jahrelang eingespielt lie-
fen, neu zu organisieren. Es tat und tut
gut, dabei immer wieder inne zu halten
und sich darauf zu besinnen, dass Gott
uns auch in dieser Situation begleitet, und
ihn um Kraft zu bitten und uns zu Liebe
und Besonnenheit anleiten zu lassen. 
Dabei ist bewundernswert, was landauf,
landab mit viel Kreativität auch in der Kir-
che entstanden ist. Gemeinden machten
sich unverdrossen auf, um die gute Bot-
schaft auf neuen Wegen zu kommunizie-
ren. Die Digitalisierung unserer Kirchen
– immer geplant – hat einen großen
Schub bekommen. Mit Besonnenheit
wurde versucht, Abstandsgebote einzu-
halten und gleichwohl Nähe zu zeigen,
bei Kasualien, in der Seelsorge, auch in
der Sterbebegleitung. Ja, alle mussten
lernen, mit der Krise umzugehen und zu
leben. In den ersten Unsicherheiten wur-
den Regeln sehr streng, vielleicht
manchmal zu streng ausgelegt. Ja, es
gab die bedauerlichen Situationen, in
denen Menschen zum Beispiel in Pflege-

Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden des 
Evang. Pfarrvereins in Baden e.V.
Mitgliederversammlung in Karlsruhe, 12.10.2020

Thema

heimen isoliert waren. Es gab Situatio-
nen, in denen Menschen in Krisensitua-
tionen niemanden an der Seite hatten.
Es geschah zum einen aus Verantwor-
tungsbewusstsein, in der Tat passierte
wenig.  Auf der anderen Seite war das
alles manchmal schwer auszuhalten für
alle Seiten. Man musste erst wieder
neue Sicherheit bekommen, um Nähe
definiert zuzulassen. Inzwischen gelingt
das besser. Mit Liebe und Besonnenheit
ist eben doch vieles möglich.

2. Aus der Arbeit des Vorstands
Kraft, Liebe und Besonnenheit brauch-

ten wir auch für die Leitung der Geschi-
cke unseres Pfarrvereins. Seit dem letz-
ten Bericht haben wir uns im Vorstand
acht Mal getroffen. Zweimal davon, im
Mai und im Juli, digital. Die erweiterte

Matthias Schärr
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Vorstandssitzung, die im Mai geplant war
und zu der wir den Leiter der Evang. Stif-
tung Pflege Schönau, Ingo Strugalla, ein-
geladen hatten, entfiel. Ebenso entfiel
der Dies academicus in Heidelberg. Und
nicht zuletzt mussten wir unseren Pfar-
rertag ausfallen lassen. 250 Personen,
die sich wiedersehen, die gemeinsam
der Ordination gedenken, die einem Vor-
trag lauschen und diskutieren, die ge-
meinsam feiern, essen, an der Bar sit-
zen, das alles war unter den beschrän-
kenden Maßnahmen der
Pandemie nicht vorstell-
bar, zumal wir doch auch
viele ältere Menschen da-
bei haben, die von der An-
steckungsgefahr tendenziell eher betrof-
fen sind.  Schweren Herzens haben wir
abgesagt. Gestern fanden dann für die
Ordinationsjubilare an drei verschiede-
nen Orten regionale Ordinationsgeden-
ken statt, getrennt nach Jahrgängen. Die
25jährigen Jubilare trafen sich in Offen-
burg, die 40jährigen in Heidelberg, die 50
und 60jährigen in Karlsru-
he. Ich bin froh, dass Frau
OKRin Dr. Cornelia We-
ber als stv. Landesbischö-
fin und die beiden Präla-
ten ihre Bereitschaft er-
klärt haben, diese drei Veranstaltungen
mit zu gestalten. Den ersten Rückmel-
dungen zufolge wurden die drei Feiern
positiv aufgenommen. Die relativ weni-
gen  Gäste, die das Angebot angenom-
men haben, haben sich über das Zu-
sammentreffen mit den Kolleginnen und
Kollegen und die Jubilarsehrung gefreut.
Die 10jährigen Jubilare haben wir auf
das nächste Jahr eingeladen, in dem wir

den Pfarrertag in Weinheim planen. Hof-
fen wir, dass er wie geplant stattfinden
kann. 
Neben der Bewältigung der Krise lief das
normale Geschäft weiter. Frau Krempel
ist nach einer Zeit der Krankheit wieder
an Bord. Die Krankenhilfe wird durch sie
und Frau Groß routiniert abgewickelt. In-
zwischen ist es möglich, die Bescheide
des KVBW auch digital einzureichen.
Das ist praktisch für alle, die einreichen,
aber etwas mehr  Arbeit für die Ge-

schäftsselle, da wir noch
keine Möglichkeiten ha-
ben, die Bescheide digital
zu bearbeiten. 

3. Krankenhilfe 
Am meisten beschäftigt hat uns nach

wie vor die Absicherung unserer Kran-
kenhilfe. Auch hier brauchten wir Kraft,
Liebe und Besonnenheit. Seit nunmehr
acht Jahren sind wir, in Abstimmung mit
den Kollegen aus Württemberg, dabei,
eine zukunftsfähige Lösung zu finden.

Viele Wege haben wir pro-
biert. Eine Absicherung
des Status quo, wie wir es
2008 schon einmal zuge-
sichert bekommen hatten,
wurde von der Politik nicht

mehr akzeptiert. Eine eigene Versiche-
rung zu gründen, scheiterte an den Vor-
aussetzungen für Personal und Rückla-
gen. Seit vier Jahren verfolgen wir nun
den Weg, für alle unser Mitglieder eine
Rückversicherung abzuschließen, flan-
kiert von einer Optionsversicherung, die
es uns erlaubt, falls die Krankenhilfe
nicht mehr möglich ist, ohne Gesund-
heitsprüfung und zu vertretbaren Beiträ-

An drei verschiedenen
Orten regionale 
Ordinationsgedenken 

Am meisten beschäftigt
hat uns nach wie vor die
Absicherung unserer
Krankenhilfe
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gen in eine PKV (Private Krankenversi-
cherung) überzutreten. In den letzten
Jahren haben wir dieses Modell, das wir
nach der Versicherung, mit der wir ver-
handelt haben, „VKB-Modell“ nennen,
entwickelt. Die Versicherungskammer
Bayern ist diesen Weg mitgegangen.
Das war spannend, denn eine Beihilfedif-
ferenzablöseversicherung gab es so
noch nicht. Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium hatte uns 2018 mit einem per-
sönlich von Jens Spahn unterschriebe-
nen Brief bescheinigt, dass dieser Weg
gangbar ist. Und auch im Finanzministe-
rium Baden-Württemberg fanden wir gro-
ße Unterstützung. Zur Abklärung der
steuerlichen Fragen saßen zeitweise drei
von fünf Abteilungen des Finanzministeri-
ums mit am Tisch. Es war eine Mut ma-
chende Erfahrung, mit wie viel Wohlwol-
len hier eine tragfähige Lösung gesucht
und gefunden wurde. Eine Auswirkung
davon bekommen Sie jedes Jahr mit:
Über all die Jahre konnten Sie den Bei-
trag für die Krankenhilfe von der Steuer
absetzen. 
Eine große Hürde hatten wir genommen,
als wir die notwendigen Satzungsände-
rungen vor zwei Jahren in Basel be-
schließen konnten. 
Zur Finanzierung der Beihilfedifferenz-
ablöseversicherung und zur Finanzie-
rung einer Zukunftsumlage, die es uns
dann ermöglicht, die Optionsversiche-
rung einzugehen, mussten wir die Bei-
träge erhöhen. Einer ersten Erhöhung
von 7 auf 8% hat die Mitgliederver-
sammlung im letzten Jahr zugestimmt.
Eine zweite Erhöhung war nun für heute
vorgesehen. Doch dann ergaben sich
noch einmal neue Aspekte.

Im März, kurz vor Corona, hatten wir die
Verträge endverhandelt. In Württemberg
musste nur noch die Satzung geändert
werden. Dann wollten wir unterschrei-
ben. Die neue EDV, um mit der VKB zu
kommunizieren, war in Vorbereitung. Für
Sie alle war schon ein Brief vorbereitet,
bei dem es um die Erhebung Ihrer Daten
für die VKB gegangen wäre.  
Nun wollte allerdings die BaFin (die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht), die uns bei der Änderung der
Satzung wohlwollend beraten hatte, von
der VKB die Verträge nochmals vorgelegt
bekommen. Und hier haben sich jetzt
kurz vor knapp nochmals grundsätzliche
Fragen ergeben, die geklärt werden müs-
sen. Welche Auswirkung die Beantwor-
tung dieser Fragen für alle unsere Vorbe-
reitungen hat, lässt sich aktuell nicht ab-
schätzen. In der Tat hängt davon ab, ob
es sinnvoll ist, den eingeschlagenen Weg
weiter zu gehen. Wir hoffen, dass sich
die Fragen bald klären lassen und wir die
Verträge wie geplant abschließen kön-
nen. Aber wir können das noch nicht mit
Sicherheit sagen. Deswegen werden wir
heute, anders als vorgesehen, die zweite
Erhöhung der Beiträge nicht beschlie-
ßen. Evtl. werden wir dafür eine weitere
außerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. 
Im Moment führen wir auf vielen Ebenen
Gespräche. Wir sind dafür gemeinsam
unterwegs mit den Brüdern und Schwes-
tern aus Württemberg und gemeinsam mit
unseren Kirchenleitungen. Besonders
dankend erwähnt seien an dieser Stelle
OKR Wollinsky und Herr Süss vom Fi-
nanzreferat, Frau OKRin Dr. Weber und
Herr Dr. Augenstein vom Personalreferat,
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und auch Frau OKRin Henke, mit denen
wir in sehr gutem Austausch stehen. Wir
werden Sie über die Er-
gebnisse auf dem Lau-
fenden halten. Ich hoffe
sehr, dass wir zeitnah ei-
ne Lösung für dieses
nun seit acht Jahren dis-
kutierte Thema finden werden. Sicher sein
dürfen Sie, dass wir dafür sorgen werden,
dass Sie auch in Zukunft in punkto Kran-
kenhilfe abgesichert sein werden.   

4. Pfarrvereinsblatt 
Einen Wechsel gab es in der Redaktion

des Pfarrvereinsblattes. Inzwischen hat
sich Catharina Covolo als Nachfolgerin
von Andrea Knauber sehr gut eingearbei-
tet. Nach wie vor greifen die Blätter ak-
tuelle Themen auf und berichten aus Ver-
ein und Vertretung. An dieser Stelle herz-
lichen Dank an Jochen Kunath und Ca-
tharina Covolo. 
Da es keinen Pfarramts-
versand mehr gibt, sind
wir dabei, zu überlegen,
wie die Blätter zu Ihnen
kommen. In der Corona-
zeit haben wir bereits das Angebot der
Druckerei angenommen, die Hefte direkt
nach Druck per Post zu versenden.
Wahrscheinlich wird es dauerhaft dabei
bleiben. Bemerkt sei an dieser Stelle,
dass die Hefte immer auch online auf un-
serer Homepage abrufbar sind. Hier
allerdings ohne die Meldung personeller
Veränderungen in der Pfarrerschaft.  

5. Neues Angebot 
Um unsere berufsständischen Angebo-

te zu erweitern, haben wir uns etwas Neu-

es überlegt. Da bei den Pfarrertagen eher
ältere Kolleginnen und Kollegen anwe-

send sind, was vor al-
lem an den Ordina-
tionsjubiläen liegt, ha-
ben wir auf unserer
Klausurtagung im Fe-
bruar diskutiert, wie wir

den jüngeren Kolleg*innen ein Angebot
machen könnten, gerade denen in den er-
sten Amtsjahren. Zunächst dachten wir an
ein besonderes Angebot im Rahmen der
Pfarrertage. Daraus hat sich aber, auch im
Zuge der Corona-Pandemie, etwas ande-
res entwickelt. Die Vorstandsmitglieder
Catharina Covolo und Stefan Royar pla-
nen gemeinsam mit dem EOK ein neues
digitales Format, das ab Frühjahr 2021
Themen und Praxistipps anbietet. Ziel-
gruppe sind dabei in erster Linie, aber
nicht nur, junge Kolleg*Innen (1–10jährige
Dienstzeit). Es geht von folgenden Grund-
überlegungen aus. Durch die Corona-

Pandemie hat sich das
Arbeitsfeld des Pfarrbe-
rufs verändert und er-
weitert. Es stellen sich
neue Aufgaben:

Gemeinden vernetzen sich über beste-
hende oder neu organisierte Social-Me-
dia-Kanäle. Neben analogen Gottesdien-
sten schaffen digitale Angebote eine
neue Gottesdienstgemeinde. Angebote
sollen dafür auf Abruf (on demand) pro-
duziert und zur Verfügung gestellt wer-
den. Angedacht sind Video-Formate für
den Start in eine eigene digitale Gemein-
dearbeit. Die Ergebnisse aus den Kir-
chengemeinden und -bezirken sollen auf
einer Plattform allen interessierten Kol-
leg*innen zugänglich gemacht werden.

Nach wie vor greifen die 
Blätter aktuelle Themen auf
und berichten aus Verein und
Vertretung

Zielgruppe sind dabei in
erster Linie, aber nicht
nur, junge Kolleg*Innen 
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Diese Konzeption knüpft an Arbeitsfor-
mate aus dem Pfarrbildprozesses an. 
Der Pfarrverein möchte in Zukunft über
dieses digitale Format weitere Themen
und Diskussionen zum Pfarrberuf für sei-
ne Mitglieder aufbereiten und zusammen
mit dem EOK an neuen Formen der Ge-
meindearbeit arbeiten. Das schließt auch
Präsenztreffen nicht aus. Auf diesem
Weg möchte der Pfarrverein auch seine
berufsständische Arbeit stärken und jün-
gere Kolleg*innen in die Arbeit des Pfarr-
vereins einbeziehen. Wir sind sehr ge-
spannt auf die Resonanz. 

6. Pfarrvertretung 
Nach wie vor besteht ein guter Kontakt

zur Pfarrvertretung. Unter der Leitung
von Volker Matthaei kümmert sie sich
kompetent um dienstrechtliche Fragen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang
auf die regelmäßigen Berichte im Pfarr-
vereinsblatt. 

7. Verband 
Vom Verband der Pfarrvereine ist zu

berichten, dass in diesem Jahr Ende
September der Deutsche Pfarrertag in
Leipzig wegen der Corona-Pandemie ab-
gesagt werden musste. Der nächste fin-
det dann wieder in Leipzig, im Jahr 2022
statt. Die Vorsitzenden der Vereine und
Pfarrvertretungen haben sich aber
gleichwohl getroffen. Zu berichten gibt
es, dass es immer gewünscht ist, Feed-
back zu geben, zum Beispiel zum neuen
Design der Homepage und der Printme-
dien, des Pfarrkalenders und des Deut-
schen Pfarrerblattes. Hier hat man sich
auch auf einen neuen Namen geeinigt:
Das Pfarrerblatt wird ab 2021 „Deutsches

Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt“ heißen
und – um auch alle mit einzuschließen –
heißt es im Untertitel „Die Zeitschrift für
Menschen im Pfarramt.“ 

Die Studienhilfe ist jetzt endgültig von un-
serer Geschäftsstelle in Karlsruhe in die
Geschäftsstelle des Verbands in Kassel
umgezogen. Wer sich also erkundigen
möchte, ob er zum Kreis der Förderbe-
rechtigten gehört, um eine Beihilfe für
studierende Kinder beantragen zu kön-
nen, kann sich hier, aber natürlich auch
bei uns in der Geschäftsstelle, kundig
machen. 

Diskutiert wurde auch über die jüngst er-
schienen elf Leitsätze der EKD. Es wurde
ausdrücklich bedauert, dass trotz den
seit 2017 bestehenden Anregungen der
Dienstrechtlichen Kommission zur theo-
logischen Reflexion, Deutung und Ver-
mittlung von Veränderungsprozessen
niemand aus der aktiven Pfarrerschaft
bei der Erstellung der Leitsätze einbezo-
gen war. So findet auch die Rolle des
Pfarrdienstes und der Ortsgemeinde
kaum Erwähnung. Kritisch gewürdigt
wurde auch die letzte These, in der sich
Verschiebungen von Entscheidungskom-
petenzen von den Landeskirchen auf die
EKD-Ebene anzubahnen scheinen. Pro-
blematisch ist auch, dass das Papier
zwar als Diskussionspapier angekündigt
ist, die EKD-Synode aber bereits in Kür-
ze darüber beschließt. Den Prozess gilt
es kritisch zu begleiten.  

8. Förderverein 
In meinem Bericht über unseren För-

derverein habe ich vor einem Jahr davon
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erzählt, dass im Herbst 2019 unser 40.
Stipendiat nach Heidelberg zum Theolo-
giestudium kam, Márton Fabiny von der
Evang.-Luth. Kirche in
Ungarn. 40 Stipendia-
ten in 27 Jahren – eine
beachtliche Leistung
unseres Fördervereins,
die allein den Spende-
rinnen und Spendern
aus badischen Pfar-
rhäusern zu verdanken ist. Die langfristi-
gen Spuren dieses unseres Engage-
ments sind durchaus sichtbar: Eine frü-
here Stipendiatin wurde 2019 „summa
cum laude“ im AT promoviert. Andere ar-
beiten in ihren Kirchen vor allem in Un-
garn, Rumänien und Estland in verant-
wortlichen Positionen. Allen hat das Stu-
dienjahr in Heidelberg fachlich wie per-
sönlich geholfen.
Sehr gerne würde ich heute berichten,
dass wir in diesem Jahr den 43. Stipendi-
aten begrüßen konnten. Doch die Coro-
na-Pandemie machte auch hier einen
Strich durch die Rechnung: Die beiden
Kontaktpfarrer aus Rumänien und Est-
land konnten im Sommer nicht kommen,
weil die Landeskirche coronabedingt das
Kontaktstudium absagen musste. Und
aus Ungarn fand sich auch kein neuer
Stipendiat, so dass Márton Fabiny noch
für ein drittes Semester in Heidelberg
sein wird. Gerade für ausländische Stu-
dierende ist die Situation mit dem über-
wiegend digitalen Universitätsbetrieb
nicht einfach. Umso bemerkenswerter ist
es, dass unser jetziger Stipendiat sich
nicht nur mit digitalen Vorlesungen befas-
ste, sondern auch digitale Seminare er-
folgreich besuchte. 

Ein früherer Stipendiat aus Rumänien,
dessen Familie ein schwerst behindertes
Kind geboren wurde und wo wir gute fi-

nanzielle Hilfe zur Lin-
derung der Not leisten
konnten, lebt mit der
Familie seit letztem
Sommer in Österreich,
als Pfarrer einer Ge-
meinde mit vielen
Menschen aus Sie-

benbürgen. Durch das österreichische
Gesundheitswesen kann dem kleinen
Jungen deutlich besser geholfen werden
als in Rumänien.
So bleibt mir am Ende nur noch, was ich
jedes Mal über den Förderverein sagte:
Ich danke Ihnen allen ganz herzlich,
auch im Namen unserer Stipendiaten, für
Ihr oft jahrelanges finanzielles Engage-
ment! Speziell danke ich Hans Kratzert
für seine hervorragende Arbeit für den
Förderverein. Und ich bitte Sie, auch in
Zukunft damit nicht nachzulassen, weil
die Aufgabe, der sich der Förderverein
gestellt hat, auch auf lange Sicht erfor-
derlich ist und wirklich segensreiche Aus-
wirkungen hat.

9. Dank 
Danken möchte ich am Ende wie im-

mer allen Mitstreiterinnen und Mitstrei-
tern, meinen Kolleginnen und Kollegen
im Vorstand für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit; dem Team in der Ge-
schäftsstelle, Frau Groß, Frau Krempel
und vor allem auch Herrn Schönfeldt. Er
leistet hier Großartiges, zumal die Über-
legungen und Vorbereitungen zur Absi-
cherung der Krankenhilfe auch für ihn
viel zusätzliche Arbeit mit sich bringen.

40 Stipendiaten in 27 Jahren –
eine beachtliche Leistung 
unseres Fördervereins, 
die allein den Spenderinnen
und Spendern aus badischen
Pfarrhäusern zu verdanken ist



583Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

Ich bin deswegen auch dankbar, dass
unserer früherer Geschäftsführer, Herr
Klüppel, immer wieder mit Rat und Tat
zur Seite steht.   

10. Zahlen 
Zum Schluss ein Wort zu den Zahlen.

Wie immer schließt der Pfarrverein mit
einem Plus ab. Die Abschlusszahlen
auch für 2019 sind sehr gut. Wir haben
soviel Rücklagen, dass
der Pfarrverein bei ei-
ner theoretischen Ein-
stellung der Beitrags-
zahlungen 22 Monate seinen Verpflich-
tungen weiter nachkommen könnte. Die
Überschüsse werden in die Rücklagen
eingestellt, die dann auch als Zukunfts-
umlage dienen können. Der Pfarrverein
läuft. Hätten wir nicht das Problem, dass
die Politik unsere Krankenhilfe in Frage
stellt, könnten wir seelenruhig in die Zu-
kunft gehen. 
Schließen möchte ich mit dem Vertrauen
und der Bitte, dass Gott uns auch in Zu-
kunft für alle Entscheidungen Kraft, Liebe
und Besonnenheit geben möge. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

❚ Matthias Schärr, Heidelberg

Wie immer schließt der 
Pfarrverein mit einem Plus ab
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25 Jahre

Ordinationsjubilarinnen und -jubilare

40 Jahre
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50 Jahre

60 Jahre
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Impressionen

Solist in Heidelberg

Rede des Jubilars
Markus Wittig

Musikerinnen in Karlsruhe

Urkundenübergabe
in Offenburg

Anzünden der Kerze für Verstorbene
durch Anke Doleschal
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„Als evangelische Christinnen und Chris-
ten verstehen wir unseren Glauben als
Herzens ange legenheit und möchten ihn
in dieser Form leben und gestalten. Aus
diesem Verständnis heraus vertrauen wir
darauf, dass der Heilige Geist uns und un-
sere Kirche bewegt und verändert.
Wir wollen von unserem
Glauben öffentlich erzählen,
ihn bezeugen und das Evan-
gelium voller Freude kommu-
nizieren. Wir wollen allen auf Augenhöhe
begegnen und miteinander ins Gespräch
kommen. Dafür müssen wir einander mit
unseren jeweiligen Anliegen ernst neh-
men. Auf diese Weise eröffnen wir Räu-
me, in denen Glaube und Spiritualität er-
lebt werden können.“
Beschluss der 12. Synode der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland auf ihrer 5.
Tagung zu „Weite(r) sehen – Evangeli-
sche Kirche verändert sich“ vom
14.11.2018

A Unser Kontext

1. Mission – 
die Klärung eines Begriffes steht an
(1) Die Säkularisierung unserer Gesell-

schaft und der Mitgliederverlust in unserer
Kirche führen immer wieder zur Reaktion,
unsere Kirche müsse missionarischer
werden. Aber was ist damit gemeint?
(2) Kirche und die Prägekraft des christ-
lichen Glaubens sind nicht mehr selbst-
verständlich. Dies führt zu Verunsiche-
rung. In- und außerhalb der Kirche wird
zunehmend nach der Relevanz von Kir-
che gefragt. Was ist der Auftrag der Kirche
in der Welt bzw. in unserer Gesellschaft?
(3) Die Zuwanderung von Menschen aus
anderen Ländern mit einem anderen reli-

giösen und kulturellen Hinter-
grund stellt uns als Landes-
kirche vor die Frage, wie wir
diesen Menschen begegnen

wollen. Was bedeutet Mission in diesem
Zusammenhang?
(4) Seit den EKD-Synoden von 1999 und
2011 wird der Begriff Mission auch inner-
halb der landes kirchlichen Diskussion zu-
nehmend positiv besetzt. Angesichts die-
ser breiten Rezeption stellt sich stets neu
die Frage, was wir unter Mission verste-

Mission: Eine Positionsbestimmung für das Referat 
„Verkündigung in Gemeinde und Gesellschaft“ 
im Evangelischen Oberkirchenrat (April 2020) 

Was uns eint?

Was bedeutet für
uns „Mission“?

❚  Was unter „Mission“ zu verstehen ist, 
wurde in der Vergangenheit immer 
wieder kontrovers diskutiert. In einem 
intensiven internen Verständigungsprozess
haben sich die Abteilungen 
„Missionarische Dienste“ und „Mission
und Ökumene“ im Evangelischen 
Oberkirchenrat darangemacht, den 
Missionsbegriff miteinander zu klären.
Herausgekommen ist ein spannendes 
Papier, in dem die beiden Traditionslinien
eines eher evangelikal orientierten und
eines eher ökumenisch orientierten 
Missionsverständnisses einander 
ergänzen.1
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hen, damit der Begriff nicht zu einem Con-
tainerbegriff für alles Kirchliche wird.
(5) Unklar ist das Verständnis von Mission,
Evangelisation und Dialog und wie diese in
einer Landes kirche gestaltet werden sol-
len. Hier braucht es Verstän digung, Selbst-
vergewisserung und Orien tierung.
(6) Unsere Schwesterkirchen aus der
Ökumene, die aus europäischen Mis-
sionsbemühungen hervor gegangen sind
und mit denen wir über Missionswerke
verbunden sind, fragen uns nach unserem
„mission statement“ und damit nach un-
serem Leitbild – also nach unserem Ver-
ständnis von Mission und unserer Sen-
dung in unserer Gesellschaft. Sie haben
in der Regel ein viel weniger belastetes
Verhältnis zum Begriff Mission. Mit ihnen
sind wir im intensiven Austausch.

2. Mission –
ein Begriff, der unterschiedliche 
Reaktionen hervorruft
(7) Wer heute bei uns von Mission redet,

muss bei Hörerinnen oder Lesern mit viel-
fältigen – positiven wie negativen – Vor-
verständnissen rechnen.
(8) Viele sehen Mission zunächst im Kon-
text der Kolonialgeschichte. Mission wird
so mit der Vor stel lung einer geografischen
Expansion von einem christlichen Zen-
trum hin zu den „uner reich ten Gebieten“
verstanden. Weil Mission dabei auf vielfa-
che Weise mit dem Kolonialismus ver-
strickt war, wurde sie Teil einer Unterdrü-
ckungs- und Ausbeutungsgeschichte, die
immer wieder auch von einem rassisti-
schen Überlegenheitsgefühl gegenüber
der Kultur und der Geschichte der missio-
nierten Völker geprägt war. Mit dieser Ge-
schichte setzen sich Kirche und Theologie

gemeinsam mit den „Kirchen des Südens“
heute kritisch auseinander.
(9) Während man in den Ursprungslän-
dern der westlichen Missionare die kolo-
nialistische Mission problematisiert und
sich dafür entschuldigt, ist in den klassi-
schen Missionsländern der Begriff Mis-
sion auch positiv besetzt und wird die Ar-
beit der Missionare früherer Jahrhunderte
durchaus gewürdigt.
(10) Ein anderes Vorverständnis geht da-
von aus, dass Mission in erster Linie auf
Mitglieder-Werbung ziele beziehungs-
weise auf das Abwerben von Mitgliedern
anderer Kirchen, Konfessionen oder Reli-
gionen (Proselytismus). Es sieht Mission
im Widerspruch zu den Bemühungen um
ein ökumenisches Miteinander der Kir-
chen und um den interreligiösen Dialog.
Auch diese Vorstellung hat ihren histori-
schen Hintergrund in den Missionsbewe-
gungen, die Spaltungen des Christentums
in andere Teile der Welt „exportierten“.
(11) Nicht selten wird Mission mit als pro-
blematisch erlebten Methoden der Evan-
gelisation verbunden oder mit diesen
gleichgesetzt. Dies führt zu einer Engfüh-
rung von Mission, sodass der Begriff Mis-
sion ein gewisses „Geschmäckle“ erhält.
In einer säkularen pluralistischen Gesell-
schaft, in der Religion zu einer intimen Pri-
vatsache geworden ist, steht jedes mis-
sionarische Bemühen unter dem Grund-
verdacht, es missachte persönliche Gren-
zen von Menschen, bedrohe deren Auto-
nomie, bedränge Menschen und wolle sie
missbrauchen und religiös instrumentali-
sieren. Mission wird darum als Angriff auf
das friedliche Miteinander in einer plura-
len Gesellschaft gesehen. Kirchliche Mis-
sion wird so als Umsetzung eines proble-
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matischen Machtanspruchs verstanden.
(12) Gleichzeitig ist der Begriff Mission für
viele Christinnen und Christen heute po-
sitiv besetzt und gehört untrennbar zu ih-
rem Verständnis von christlichem Leben
hinzu. Mit großem Engagement und teil-
weise hohem persönlichen Einsatz versu-
chen sie ihrer missiona ri schen Berufung
nachzukommen und verstehen dies als
Ausdruck ihrer Jesus-Nachfolge.
(13) Interessanterweise wird in anderen
gesellschaftlichen Kontexten (Wirtschaft,
Politik, Medien) der Begriff Mission inzwi-
schen unbelastet positiv verwendet: Fir-
men haben ein „mission
statement“ und sprechen
von ihrer Vision, Politiker
versuchen Anhänger zu
gewinnen, indem sie ihnen
ihre Mission vermitteln und daran Anteil
gewähren, Filme tragen den Titel „Mission
(im)possible“.

B Versuch einer theologischen 
Grundlegung

3. Die missio Dei und die Mission 
der Kirche
(14) Gott hat sich zu uns Menschen und

der Welt als Schöpfer und Erhalter in Be-
ziehung gesetzt. Diese Beziehungsge-
schichte, wie sie im Alten und Neuen Tes-
tament ihren Niederschlag
findet und sich in der Ge-
stalt Jesu kristallisiert, hat
Menschen ergriffen und ihr
Leben geprägt.
(15) Ergriffen von dieser Bewegung des
menschenfreundlichen Gottes, haben sich
Menschen hinein nehmen lassen in diese
Bewegung und wurden so Teil der Sen-

dung Gottes in diese Welt. Alle Mission der
Kirche gründet daher in der „missio Dei“,
die sich in Gottes Schöpfungswerk, in der
Sendung Jesu Christi und in der Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes entfaltet. 
(16) Die von Gott ausgehende und in die
Welt hineinwirkende Kraft zielt auf Erhal-
tung und Zurecht bringen der ganzen
Schöpfung und findet ihre Vollendung im
gemeinsamen Lob Gottes. Sie ist Aus-
druck der Liebe und Treue Gottes zu sei-
ner Schöpfung.
(17) Alles Handeln der Kirche nimmt an
der missio Dei teil und ist daher von ihrem

Wesen her missionarisch
(Joh. 20,21). Die Mission
der Kirche folgt dem Weg
Gottes in die Welt und ver-
ortet sich so inmitten der

Sehnsüchte und Nöte, der Freuden und
Leiden der Menschen. Sie lässt sich – wie
Gott selbst – im gemeinsamen Leben in
die Konflikte und Auseinanderset zungen
dieser Welt hineinziehen.
(18) Die Kirche wird folglich von der Sen-
dung Gottes her konstituiert. Sie ist nicht
in sich selbst begrün det, sondern aus der
Zuwendung Gottes und ist so zu den Men-
schen gesandt. 
(19) Das Handeln der Kirche als Teilhabe
an der missio Dei zielt auf ein transformati-
ves Geschehen, das sowohl die Hinwen-

dung zu Gott im Glauben,
die Veränderung der eige-
nen Person, des unmittelba-
ren sozialen Umfelds sowie
der Welt hin zu mehr Ge-

rechtigkeit und Frieden umfasst. Mission
findet Gestalt in allem Handeln der Kirche,
auch in Seelsorge, Diakonie, Bildungsarbeit
und im gottesdienstlichen Feiern.

Der Begriff „Mission“ 
ist positiv und negativ
besetzt

Die Mission der Kirche
folgt dem Weg Gottes in
die Welt
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(20) Die Teilhabe an der missio Dei ist so-
wohl auf die Veränderung der Welt gerich-
tet als auch auf die Veränderung der Kir-
che selbst. Die Kirche ist immer gleichzei-
tig Objekt und Instrument der missio Dei.
(21) Die institutionalisierte und in äußeren
Formen organisierte Kirche hat zwar an
der missio Dei teil, diese lässt sich jedoch
nicht auf kirchliches Handeln eingrenzen.
Sofern der Geist weht wo er will (Joh.3,8),
ist Gottes Mission stets größer. 
(22) Da Mission Teilhabe an der missio Dei
bedeutet, ist Kirche nicht die (souveräne)
Trägerin von Mission, sondern Teil einer
Bewegung, die von Gott ausgeht. Dem
entspricht eine Haltung der Bedürftigkeit
und Verwundbarkeit. Kir-
che verfügt nicht über das,
was sie weitergibt, sondern
im Weitergeben empfängt
sie es selbst stets neu. 
(23) Aus der missio Dei
heraus ergeben sich die klassischen Di-
mensionen kirchlichen Handelns: Das
gottesdienstliche Feiern (leiturgia), das
christliche Zeugnis (martyria), der diako-
nische Einsatz (diakonia) und das Stiften
von Gemeinschaft (koinonia). 
(24) Alle Dimensionen sind aufeinander
bezogen. Es existiert kein Vorrang einer
Dimension gegenüber den anderen.
Diese Dimensionen bilden sich in kirch-
lichen Handlungsfeldern ab, zu denen un-
verzichtbar gehören: das gottesdienstli-
che Feiern in der gemeinsamen und per-
sönlichen Hinwendung zu Gott, die evan-
gelisierende Einladung zum christlichen
Glauben, die Bildungsarbeit, das politi-
sche Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden
und nachhaltigen Lebensstil, das diakoni-
sche Engagement und die Seelsorge. Je-

des dieser Handlungsfelder hat ein eige-
nes Profil. Keines darf die anderen Hand-
lungsfelder ausschließen.
(25) In ihrer Haltung orientiert sich das
missionarische Handeln der Kirche an ih-
rem Herrn Jesus Christus. Diese Orien-
tierung schließt jede Form von Arroganz,
Manipulation und versteckter Gewalt aus. 
(26) Kirche als Teilhaberin an der missio
Dei kann es nicht primär um Selbsterhal-
tung der Organisation Kirche gehen. Ihr
Ziel ist es, Menschen in die Gemeinschaft
mit Jesus Christus einzuladen und ihre
Freiheit zu achten, ihre Form des Glau-
bens zu leben und die zu ihnen passende
kirchliche Sozialform zu entdecken.  

(27) Das Zeugnis der Kir-
chen in der Welt ist dort
besonders glaubwürdig,
wo es in ökumenischer
Verbundenheit geschieht.
Daher sind die verschiede-

nen Kirchen dazu aufgerufen, miteinander
und nicht gegeneinander zu handeln
(Charta Oecumenica).

4. Evangelisation als Ausdruck der 
Mission der Kirche
(28) Den sie tragenden Glauben kön-

nen und wollen Christinnen und Christen
nicht für sich behalten. Darum „gehen sie
hin“ (Mt.28,20) zu anderen Menschen, um
ihnen die „gute Nachricht“, wie sie sie
selbst erfahren haben, weiterzugeben.
Dafür steht der Begriff Evangelisation –
abgeleitet vom neutestamentlichen Be-
griff euangelizesthai (=die gute Nachricht
verkünden). Evangelisa tion wird damit ge-
tragen von der Erfahrung des Glaubens,
vom Leben der Kirche und der Gemein-
schaft der Glaubenden.

Es kann nicht primär 
um Selbsterhaltung der
Organisation Kirche 
gehen
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(29) Evangelisation bezeichnet jene Di-
mension oder Intention kirchlichen Han-
delns, welche auf das Wecken und Erneu-
ern von Glauben ausgerichtet ist. Evan-
gelisation ist dabei eine besondere Form
des missionarischen Handelns der Kir-
che. Sie geschieht in verschiedenen Kon-
texten und beschränkt sich nicht auf be-
stimmte Veranstaltungsformate. Evange-
lisation gehört zur Identität
kirchlichen Lebens und
gründet in der Liebe Gottes
zu den Menschen. Sie zählt
zu den Grundaufgaben von
Kirche (vgl. Abschnitt 25),
auf die sie nicht verzichten kann, will sie
die Sendung Gottes, in der sie steht, nicht
verleugnen. 
(30) Evangelisation ist eine Form der
Kommunikation des Evangeliums und da-
mit ein Beziehungsgeschehen, an dem
sich Subjekte beteiligen. In dialogischer
Interdependenz wird der christliche Glau-
be ins Gespräch gebracht und das Evan-
gelium bezeugt – als eine frohe Botschaft,
die ihr Zentrum im Leben und Werk Jesu
Christi hat und von Gottes Nähe zu allen
Menschen ausgeht.
(31) Evangelisation ist ein Resonanz -
gesche hen, Menschen stimmen ein in den
Glauben, der ihnen nahegebracht wird.
Diese Resonanz entzieht
sich menschlichem Wirken
und steht in der Freiheit
Gottes – „wo und wann Gott
es will“ (CA 5). Die Entste-
hung von Glauben ist und
bleibt ein pneumato lo gisches Geschehen,
dem Evangelisation nur dienen kann. 
(32) Evangelisation geschieht unter den
Bedingungen der Freiheit Gottes und ist

damit der Freiheit des Menschen in An-
eignung und Ablehnung verpflichtet. Jeg-
liches manipulative Handeln widerspricht
der Botschaft des Evangeliums und kor-
rumpiert diese. Die der Evangelisation
entsprechende Form ist die der Einladung
zum Glauben. 
(33) Evangelisation ist nur dort authen-
tisch möglich, wo sie durch glaubwürdiges

Verhalten der Handelnden
und das Tatzeugnis der
Kirche getragen wird.
(34) Evangelisation setzt
Konvivenz voraus. Das be-
deutet: Zusammenleben

mit den Menschen, denen das Evange-
lium bezeugt werden soll, und Anteilneh-
men an ihren Sehnsüchten und Sorgen,
an ihren Freuden und Leiden. Konvivenz
bewahrt Evangelisation vor einer Kommu-
nikation von oben herab und vor der
Gleichsetzung der eigenen Kultur mit dem
Evangelium. 
(35) Evangelisation zielt auf eine Antwort
des Menschen gegenüber dem Ruf Gottes
und verbindet damit die Hoffnung, dass es
sich um eine Antwort des Glaubens han-
delt. Dieses antwortende Handeln des
Menschen wird als Hinwendung zu Gott
oder Konversion benannt. Menschen kön-
nen diese Konversion unterschiedlich als

Vergewisserung im Glau-
ben, als Entdeckung des
Glaubens oder als Lebens-
wende erfahren. Mehrheit-
lich handelt es sich dabei
um einen längeren Prozess

auf dem Lebensweg und weniger um ein
punktuelles Erleben. Konversion ist darum
nicht automatisch gleichzusetzen mit ei-
nem Konfessions- oder Religionswechsel. 

Evangelisation ist dabei
eine besondere Form
des missionarischen
Handelns der Kirche

Evangelisation zielt auf
eine Antwort des 
Menschen gegenüber
dem Ruf Gottes
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(36) Die verschiedenen Kulturen und Le-
benswelten von Menschen sowie deren
Individualität finden ihren Ausdruck in
unterschiedlichen konversiven Prozes-
sen, mit denen Menschen auf die Bot-
schaft des Evangeliums antworten. Diese
Vielfalt ist zu achten, da es nicht darum
geht, Menschen zu folgen, sondern Gott.
Je nach Lebensgeschichte und kulturel-
lem Kontext kann diese Antwort in unter-
schiedlicher Art und Weise geschehen.  
(37) Konversion steht in Bezug zur Taufe:
Sie führt entweder zur Taufe oder zu einer
Erneuerung des Glaubens aus der bereits
vollzogenen Taufe. Sie findet ihren Aus-
druck im Einstimmen in das Bekenntnis
zu Jesus Christus. 
(38) Die Konversion kann lebensgeschicht-
lich ein erstmaliger, nie jedoch ein einmali-
ger Akt sein. Konversion als Ziel von Evan-
gelisation führt zu einer Transformation des
Lebens. Der Ruf in die Nachfolge Christi
begründet einen lebenslangen Prozess in
der Hinwendung zu Gott und einem Leben
aus dem Evangelium. 
(39) Evangelisation lädt in die Gemein-
schaft der Glaubenden ein. Diese konkre-
tisiert sich in vielfältigen Sozialformen und
Konfessionen. Deshalb kann Evangelisa-
tion auch in ökumenischer Kooperation
geschehen, da es nicht vorrangiges Ziel
von Evange lisation ist, Menschen zu Mit-
gliedern der eigenen oder einer bestimm-
ten Form von Kirche zu machen. 
(40) Evangelistisches und bildendes Han-
deln der Kirche dienen beide einer
Auseinan dersetzung mit dem Glauben,
der Stärkung der Sprachfähigkeit und da-
mit auch dem tieferen Kennenlernen und
der Vergewisserung des Glaubens. Wäh-
rend Evangelisation darauf zielt, dass sich

Menschen der Botschaft des Evangeli-
ums annähern und das Evangelium für
sich entdecken, gehört zur Bildungsarbeit
stärker das Moment der Reflexion über
Inhalte und die eigene Person.
(41) Wo evangelistischer Eifer übergriffig
wird, ist dies kontraproduktiv und werden
Menschen von einer Annäherung an den
christlichen Glauben abgehalten. Für
manche Menschen ist die langsame An-
näherung an den christlichen Glauben,
wie sie in anderen Handlungs feldern von
Kirche mit ihrer impliziten Evangelisation
geschieht, der bessere Weg. Wo aber auf
explizite Evangelisation grundsätzlich ver-
zichtet wird, verliert auch der Weg der im-
pliziten Evangelisation seine Kraft.
(42) Die Kirche bleibt auf Evangelisation
als einem an sie selbst gerichteten Um-
kehrruf verwiesen. Denn sie ist niemals Be-
sitzerin der Wahrheit, sondern stets Hören-
de auf Gottes Wort, das sie verkündigt. Nur
wenn sie selbst aus der Liebe Gottes lebt,
kann sie diese auch weitergeben. 

5. Dialog in der Begegnung mit 
Menschen anderer Religion und 
Weltanschauung als Ausdruck der
Mission der Kirche 
(43) Die Sendung Gottes in die Welt führt

in die Begegnung. Dabei treffen Christin-
nen und Christen auf Menschen, die von
anderen religiösen oder weltanschaulichen
Bindungen geprägt sind und diese auch
mit Geltungsansprüchen vertreten. 
(44) Dieses Miteinander der verschiede-
nen religiösen und weltanschaulichen
Geltungsansprüche will gestaltet werden.
Es birgt Chancen auf eine wechselseitige
Bereicherung und gleichzeitig auch Kon-
fliktpotenziale – im Zusammenleben der
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Gesellschaft ebenso wie in globalen
Kontex ten. Andere Geltungsansprüche
stehen auch in Spannung zu einer christ-
lichen Verkündigung des einen Gottes,
dessen zuvorkommende und bedin-
gungslose Liebe allen Menschen gilt.
(45) Solche Verkündigung in der Dynamik
der Liebe Gottes begründet die Bereit-
schaft zum Dialog. Dabei ist
dieser kein bloßes metho-
disches Mittel, sondern ein
eigenständiger Erfahrungs-
raum, der eine offene Kom-
munikation zwischen ein-
ander fremden Vorstellungen und ver-
schiedenen Geltungs ansprüchen eröffnet.
(46) Der Dialog ist in der religiösen und
kulturellen Pluralität unserer Gesellschaft
eine Gestaltungs aufgabe, die sich auf ver-
schiedenen Ebenen stellt: im nachbar-
schaftlichen Zusammenleben (Dialog des
Lebens), in werteorientierten Positionie-
rungen zu gesellschaftlichen Fragen (Di-
alog des Handelns), in Glaubensfragen,
die zueinander in Bezie-
hung gesetzt werden (the-
ologischer Dialog), in der
gegenseitigen Achtung re-
ligiöser Praktiken und der
Möglichkeit zum Kennen lernen der religi-
ösen Vollzüge (Dialog der religiösen Er-
fahrung).
(47) Das Dialogische ist eine Grundhal-
tung, die nicht spezifisch christlich ist, die
aber gleichwohl aus der Perspektive des
christlichen Glaubens eine besondere
Ausdeutung erhält. Die biblischen Schrif-
ten bezeugen ein dialogisches Gottesver-
hältnis. Die Beziehung zwischen Gott und
Mensch ist ein kommunikatives Gesche-
hen, das Geist, Seele und Leib der Men-

schen sowie ihre Beziehung zu den Mit-
menschen und zur Umwelt umfasst. Gott
selbst, in seinen trinitarischen Grundrela-
tionen, verweist auf wesentliche Dimen-
sionen eines echten und fruchtbaren Dia-
logs: Hingabe, vorbehaltloses Offen-Sein
für den Anderen, die schöpferische Dyna-
mik der Liebe.

(48) Echter Dialog ist be-
rührt von der „Schwebe
des Lebendigen“ und der
Unverfügbarkeit, die aus
der Spannung des sich of-
fenbarenden und des ver-

borgenen Gottes erwächst. Dialog be-
ginnt mit dem Hören auf das Fremd- und
Andersartige und dem Bemühen, es zu
verstehen. Er versucht zu entdecken, wie
Gott im Leben und in der Geschichte des
Anderen zur Geltung kommt.
(49) In der Grundhaltung der Demut ver-
zichtet der Dialog auf Selbstinszenierung
und Selbst durch setzung. Die Begegnung
lebt vom „offenen Gesicht“, das die eigene

Verwundbarkeit nicht ver-
deckt. Dazu gehört auch,
sich möglicher Kommuni-
kationshindernisse be-
wusst zu werden, die der

„Begegnung auf Augenhöhe“ entgegen-
stehen, wie z.B. ein faktisches Machtge-
fälle aufgrund der gesellschaftlichen Kon-
stellation der Dialogpartner. Erst so ent-
stehen Räume des Vertrauens.
(50) In einer authentischen Begegnung
werden die am Dialog Beteiligten einan-
der nicht vorent halten, aus welchen Glau-
bensgewissheiten sie leben. Dabei wer-
den nicht „neutrale“ Botschaften ausge-
tauscht und absolut gesetzt. Vielmehr
sind persönliche Glaubens- und Lebens-

Die Verkündigung in der
Dynamik der Liebe 
Gottes begründet die
Bereitschaft zum Dialog

Echter Dialog ist berührt
von der „Schwebe des
Lebendigen“
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zeugnisse gefragt, die eigene Erfahrung
transparent machen und offenlegen, wel-
che geistig-geistlichen Impulse sich als
identitätsstiftend erwiesen haben. Dies
schränkt die Freiheit der Dialogpartner
nicht ein, sondern ermöglicht, in Freiheit
neue und tiefere Einsichten zu gewinnen,
unter Umständen auch solche, die den ei-
genen Glauben weiterführen.
(51) Bei der Begegnung mit Menschen an-
derer Religion oder Weltanschauung geht
es nicht nur um ein dialogisches Verständ-
nis von Mission, sondern mehr noch um
einen Auftrag zum Dialog. Aus Sicht des
christlichen Glaubens ist es Christus
selbst, der die Christen in
eine echte Begegnung mit
anderen Religionen und
Weltanschauungen führt.
Dass diese getragen wird
vom Respekt gegenüber
der religiösen Bindung und
Integrität anderer Menschen, aber auch
vom Respekt vor der Verweigerung einer
bewussten Auseinandersetzung mit dem
Christentum ist dabei eine Grundvoraus-
setzung.

6. Das Verhältnis zwischen 
Evangelisation und interreligiösem 
Dialog
(52) Evangelisation und interreligiöser

Dialog haben grundsätzliche Gemein-
samkeiten: Sie sind geprägt vom Respekt
vor dem Gegenüber, haben grundsätzlich
dialogischen Charakter, bemühen sich um
eine gute menschliche Beziehung und
das Verstehen des Gegenübers. Zwi-
schen Evangelisation und interreligiösem
Dialog gibt es deshalb einen graduellen
Übergang und keinen kategorialen Bruch.

(53) Evangelistische Formate zielen in der
Praxis vornehmlich auf Menschen, die re-
ligiös auf der Suche oder religiös indiffe-
rent sind und für das Evangelium von Je-
sus Christus Interesse zeigen. Bei jeder
Form der Evangelisation gilt es, die
Überzeu gungen der Menschen zu verste-
hen und zu achten und mit ihnen in einen
Dialog zu kommen. 
(54) Interreligiöser Dialog geschieht in der
Begegnung mit Menschen, die religiös
oder weltanschaulich gebunden sind und
in einer Religion oder einer Weltanschau-
ung verwurzelt sind. Auch im interreligiö-
sen Dialog werden Christinnen und Chris-

ten ihre Verwurzelung im
christlichen Glauben und
ihre eigene religiöse Iden-
tität zum Ausdruck brin-
gen und so auch das
Evangelium bezeugen.  
(55) Die christliche Kirche

weiß sich zu allen Menschen mit der Bot-
schaft des Evangeliums gesandt und sie
sieht sich in Dialogprozesse mit anderen
Religionen gestellt. Der Respekt vor an-
deren Religionen und Weltanschauungen
und auch Dialogprozesse mit Vertreter/in-
nen anderer Religionen und Weltan-
schauungen führen die Kirche nicht dazu,
dass sie auf Evangelisation bei Menschen
mit anderer Religion oder Weltanschau-
ung grundsätzlich verzichtet. 
(56) Eine besondere Beziehung hat die
Kirche zum Judentum. Die Juden selbst
sind nach biblischem Zeugnis bleibend
zum Gottesvolk erwählt – sie stehen da-
mit aus christlicher Perspektive bereits
in Verbindung zum dreieinigen Gott. Die
Jahrhunderte währende Verfolgung des
jüdischen Volkes durch christliche Kir-

Im interreligiösen Dialog
werden Christinnen und
Christen ihre eigene 
religiöse Identität zum
Ausdruck bringen 
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entwickeln. Wo solche Formen entste-
hen, sind sie zu unterstützen.
(60) Missionarisches und evangelisti-
sches Handeln sind als Teilhabe an der
missio Dei grundsätzlich an alle Men-

schen gerichtet. Unsere
Landeskirche muss sich
daher stets neu fragen,
welche Lebenswelten
und Lebenssituationen
sie mit ihrer Botschaft

erreicht und welche nicht. Damit stellt
sie sich ihren eigenen blinden Flecken.
Sie fördert Initiativen, die sich um eine
missionarische Konvivenz mit Men-
schen bemühen, die wir als Kirche bis-
her kaum erreichen.
(61) Die digitalen Medien bieten neue
Möglichkeiten und auch neue Heraus-
forderungen für Mission und Evangeli-
sation: Sie erlauben es neue Formate
der Kommunikation des Evangeliums zu
entwickeln, stehen aber auch in der Ge-
fahr, einer problematischen Individuali-
sierung, die nicht zur Gemeinschaft
führt, Vorschub zu leisten. Die Möglich-
keiten der digitalen Medien sind weiter
kreativ auszuloten. 
(62) Die „Mission von den Rändern her“
(Mission from the Margins – vgl.
1.Kor.1,18-31) lenkt das Augenmerk auf
Menschen, die gesellschaftlich ausge-
grenzt und in existenzieller Bedürftigkeit
leben. Sie können uns Glaubensressour-
cen eröffnen, die sich in gesicherten Le-
bensformen nicht erschließen – auch des-
halb, weil sie viele biblische Geschichte
viel unmittelbarer auf ihre eigene Situation
beziehen können. Unsere Kirche hat des-
halb die Menschen am Rand unserer Ge-
sellschaft besonders in den Blick zu neh-

chen und christliche Nationen, die ihren
Höhepunkt in der Shoa gehabt hat, ver-
weist auf die christliche Schuld gegenü-
ber Menschen jüdischen Glaubens. Un-
sere Kirche wird auch im Gespräch mit
Menschen jüdischen
Glaubens sich zu Jesus
Christus bekennen, wohl
aber auf eine systemati-
sche Evangelisation un-
ter Jüdinnen und Juden
verzichten. 
(57) Die Verkündigung Gottes sucht die
freie Antwort des Menschen. Darum tre-
ten wir als Kirche für Religionsfreiheit ein
und fordern diese auch in interreligiösen
Gesprächen ein. Das individuelle Recht
auf Konversion muss von allen Religio-
nen anerkannt werden.

C Einige Konsequenzen und 
Herausforderungen für die Arbeit
unserer Landeskirche

7. Herausforderungen für das 
missionarisch-evangelistische 
Handeln 
(58) Evangelisation – wie auch interreli-

giöser Dialog und andere kirchliche
Handlungs felder – fordern die Sprachfä-
higkeit des eigenen Glaubens heraus. Die-
se Sprachfähigkeit ist auf allen Ebenen un-
serer Landeskirche zu fördern. Dies kann
unter anderem durch die Entwicklung und
Durchführung von Theologie- und Glau-
benskursen und Kommunikations trainings
geschehen. 
(59) Als Landeskirche stehen wir vor der
Herausforde rung, stets neue, zeitgemä-
ße, den Menschen freundlich zuge-
wandte Formen von Evangelisation zu

Die Sprachfähigkeit des 
eigenen Glaubens ist auf
allen Ebenen unserer 
Landeskirche zu fördern
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chendes gilt für die Ge-
staltung von Kirchenräu-
men und für kirchenmu-
sikalische Veranstaltun-
gen. 
(65) Es gibt Bereiche in

der Bildungsarbeit der Kirche (z.B. in der
Schule) oder im diakonischen Handeln
der Kirche, in denen ein explizit
evangelis tisches Handeln verfehlt ist und
auch von staatlicher Seite nicht geduldet
werden kann. Dennoch braucht es auch
in diesen Bereichen Menschen, die als
glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen
des Evangeliums wahrgenommen wer-
den und fähig sind, über ihren Glauben
Rechenschaft abzulegen. Mitarbeitende
der Kirche sind darum auch in diesen Be-
reichen im Hinblick auf die Sprachfähig-
keit im Glauben zu stärken. 
(66) Evangelistisches und diakonisches
Handeln sind aufeinander bezogen. Es
soll kein diakonisches Handeln geben, in
dem nicht der Glauben an Gott zumindest
potenziell explizit Thema werden kann. Es
soll kein evangelistisches Handeln geben,
das die elementaren Bedürfnisse und Nö-
te der Menschen ausblendet. 
(67) Für die Ermöglichung und Gestaltung
eines friedlichen Miteinanders in der plu-
ralen Gesellschaft ist der Dialog mit Men-
schen anderer Religion und Weltanschau-
ung unverzichtbar. Deshalb ist er eine
wichtige Aufgabe der Kirche und auf allen
Ebenen von Kirche einzuüben. 
(68) Wenn Kirche Anteil hat an der missio
Dei Gottes, dann ist ihr Handeln immer

auch auf gesellschaftli-
che Strukturen und glo-
bale Systeme zu bezie-
hen. Dabei erschließt der

men und ist aufgefordert,
mit diesen Menschen das
Evangelium neu zu entde-
cken. Ansatzweise gelingt
dies bereits bei Vesperkir-
chen, bei der Arbeit mit
Behinderten oder in Gemeinden, in denen
sich viele Migranten beteiligen. Solche
„Mission von den Rändern her“ erfordert
in unserer Kirche eine Bereitschaft zur Of-
fenheit und zum Lernen. 
(63) Als Teilhaberin an der missio Dei und
im Wissen, dass die missio Dei größer
und mehr ist als die Kirche, ist unsere Lan-
deskirche als Organisation herausgefor-
dert, der Freiheit des Evangeliums zu fol-
gen, damit die Menschen der heutigen
Zeit es sich biographisch, sozial und kul-
turell aneignen können. Dazu ist sie her-
ausgefordert, auch Formen christlichen
Lebens positiv zu würdigen, die am Ran-
de oder außerhalb der kirchlichen Ord-
nung stehen. Dabei nimmt sie Uneindeu-
tigkeiten in Kauf und entdeckt anderer-
seits in den Freuden und Nöten der Men-
schen Gottes geheimnisvolles Wirken.

8. Herausforderungen im weiteren 
Kontext
(64) Gottesdienste sind nicht primär

evangelistische Veranstaltungen. Aber sie
sind darauf zu befragen, ob sie ein evan-
gelistisches Potenzial haben. Sie entwi-
ckeln dieses Potenzial, wo sie Menschen,
die bisher den christlichen Glauben für
sich wenig oder gar nicht entdeckt haben,
durch ihre Gastfreundschaft und ihre Ge-
staltung neugierig ma-
chen, mehr vom Evange-
lium von Jesus Christus
zu erfahren. Entspre-

Eine „Mission von den 
Rändern her“ erfordert in
unserer Kirche eine 
Bereitschaft zur Offenheit
und zum Lernen

Evangelistisches und 
diakonisches Handeln sind
aufeinander bezogen
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J eder Mensch ist von Gott geschaffen.
Der Mensch ist dazu bestimmt, sei-

nen Schöpfer zu kennen und in dankbarer
Beziehung mit dem zu leben, der sein Le-
ben Tag für Tag erhält. 

Durch die
Sünde des
Menschen

ist die Erkenntnis Gottes verdunkelt. Die
Beziehung des Menschen zu Gott ist ge-
brochen, wenn nicht sogar abgebrochen.
Gott selbst
such t  in
Liebe den
Menschen
auf. Er gibt
sich zu er-
kennen. Er will das Band der Beziehung
zum Menschen, zu jedem Menschen, neu
knüpfen. In Jesus Christus sendet Gott
selbst sich zu den Menschen. Jesus ist
Gottes Mission, zuerst zu Israel, dann auch
zur ganzen Welt.
Jesus nimmt seine Jünger in diese Sen-
dung in die Welt mit hinein, zuerst die

Mission – 
evangelikale Gedanken

Was uns eint?

Gott selbst sucht in Liebe
den Menschen auf

Das Heil gibt es nur 
durch Jesus. Deshalb 
verkündigen die Christen
exklusiv ihn in aller Welt

❚  Der Studienleiter am Friedrich-Hauß-
Studienzentrum in Schriesheim und 
Religionslehrer am Bunsengymnasium in
Heidelberg Udo Zansinger bringt in 
kondensierter Form das 
Missionsverständnis, das unter 
evangelikalen Theologen geteilt wird,
zum Ausdruck. Im Mittelpunkt steht der
Ruf Gottes zur Heilung der gebrochenen
Beziehung zu ihm.

1    Dieses Papier wurde als Selbstverständigung im Referat
Verkündigung in Gemeinde und Gesellschaft erarbeitet
von KR Axel Ebert (Abt. Missionarische Dienste),
KRin Anne Heitmann (Abt. Mission und Ökumene,)
OKR Dr. Matthias Kreplin (EOK, Ref.1), Pfrin. Dr. Silke
Obenauer (Abt. Missionarische Dienste), Dekan Dr. Mar-
tin Reppenhagen (KBZ Karlsruhe Land), Pfr.i.R. Peter
Scherhans (zu Beginn der Arbeit noch Mitarbeiter der Abt.
Mission und Ökumene) 

Blick auf die gesellschaftlichen Ränder
und ausgegrenzte Gruppen die Kriterien
für die not wendigen Verän de rungen. In
dieser Perspektive sind Mission und In-
klusion (innerge sell schaft lich) ebenso wie
Mission und Entwicklung (weltgesell-
schaftlich) eng aufeinander bezogen.
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evangelikalen Missionsverständnisses
ist der Ruf Gottes an den einzelnen Men-
schen, der je für sich vor Gott steht und
seinen Entschluss zur Nachfolge durch

seine Bekehrung zum
Ausdruck bringt. 
Zur Mission Gottes, in die
er seine Jüngerinnen und
Jünger mit hineinnimmt,
gehören auch Bildung, der

Einsatz für weltweite Gerechtigkeit und
die entsprechende Veränderung gesell-
schaftlicher Strukturen. Doch können die-
se Bemühungen um das zeitliche Wohl
des Menschen nicht das Grundproblem
des Menschen heilen, die (ab)gebroche-
ne Gottesbeziehung. Das zentrale Ziel
Gottes ist, den Menschen zu seiner Be-
stimmung zu führen, zum ewigen Heil.
Aus der geheilten Gottesbeziehung er-
wachsen als Früchte der menschliche
Einsatz für Bildung, Gerechtigkeit und
die Veränderung gesellschaftlicher
Strukturen.
Die Weltmission geschieht vor dem ganz
großen Horizont, den Jesus „Matthäi am
letzten“ eröffnet: auf den jüngsten Tag der

Weltgeschichte hin, den Tag
der Wiederkunft Christi, sol-
len alle Völker zu Jüngern ge-
macht werden. So wird die
Schöpfung vollendet: In Got-

tes neu geschaffener Welt werden Men-
schen aus allen Völkern in umfassendem
Frieden, in einer gerechten Ökonomie und
einer intakten Ökologie zu ihrer Bestim-
mung gefunden haben, ihren Schöpfer zu
kennen und in dankbarer Beziehung mit
dem zu leben, der das Leben Tag für Tag
erhält.

❚ Udo Zansinger, Schriesheim

Zwölf, danach alle anderen Jüngerinnen
und Jünger, alle Menschen, die ihm nach-
folgen: „Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich Euch.“ Jesus sendet sie zu allen
Völkern. Alle Menschen
sollen Jesus nachfolgen,
tun, was er gesagt hat, an
ihn glauben, der die zen-
trale Figur der Weltmission
ist: die Person Jesus
Christus. Gottes Mission geschieht durch
die Menschwerdung, den Sühnetod am
Kreuz und die leibliche Auferstehung von
den Toten. Das Heil gibt es nur durch Je-
sus. Deshalb verkündigen die Christen ex-
klusiv ihn in aller Welt. 
Die Mission Jesu galt von Anfang an und
gilt immer noch zuerst seinem eigenen jü-
dischen Volk. Christen betreiben allerdings
jüdischen Gläubigen gegenüber keine Mis-
sion in dem Sinne, dass sie Juden zu einer
Konversion zum Christentum bewegen
würden. Das ist durch zwei Jahrtausende
(Kirchen-)Geschichte völlig unmöglich ge-
worden. Christen bezeugen aber Juden
gegenüber Jesus als den Messias, den sie
auch in ihrer eigenen Religion entdecken
können.
Die Weltmission geschieht
vor dem Hintergrund, dass
Menschen verloren sind,
nicht nur in zeitlichem Un-
glück, z.B. in Kriegen und ökologischen
Katastrophen, sondern durch die Sünde
schon ewig verloren sind. Evangelikale
Theologen sind sich uneins darüber, wie
unwiderstehlich Gottes Liebe die einzel-
nen Menschen aus diesem Zustand her-
aus rettet, entsprechend unterschiedlich
ist die Art und Weise der Verkündigung
ausgeprägt. Einigendes Merkmal eines

Menschen bringen druch
ihre Bekehrung den 
Enschluss zur Nachfolge
zum Ausdruck

Die Weltmission 
hat das ewige Heil 
zum Ziel
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V on den Corona-Ein-
schränkungen sind

wir alle betroffen: Die
pastorale Arbeit ist in al-
len Bereichen deutlich mühsamer als
sonst. Manche gehören selber zu „Risiko-
gruppen“ und haben mehr als andere
Angst davor, sich mit dem Virus anzuste-
cken. Corona belastet uns alle. Doch in fi-
nanzieller Hinsicht merken wir als verbe-
amtete Pfarrerinnen und Pfarrer über-
haupt nichts: Wir bekommen unser Gehalt
bzw. unsere Pension in voller Höhe auch
weiterhin ausbezahlt, ohne dass wir uns
darüber Sorgen machen müssten. Ganz
im Gegensatz zu vielen Selbständigen,
Kleinunternehmern, Künstlern, Honorar-
kräften und so weiter. Ganz zu schweigen
von Betroffenen in den ärmeren Ländern
dieser Welt. 
Diese Spendenaktion verstehen wir des-
halb auch als ein deutliches Zeichen der

Solidarität gegenüber solchen Menschen,
die durch die Corona-Pandemie in
Schwierigkeiten geraten sind, vielleicht
auch in richtiggehende Notlagen. Die ur-
sprüngliche Idee eines freiwilligen befris-
teten Gehaltsverzichtes hatte sich aus
verschiedenen Gründen als nicht sinnvoll
erwiesen. Aus diesem Grund schlagen wir
zwei Spendenprojekte vor: die Corona-
Hilfe des DW Baden und die Unterstüt-
zung unserer Partnerkirchen. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an Pfar-
rerin Anne Heitmann und Pfarrer Volker

Erbacher, die uns die nö-
tigen Informationen zu
den Projekten zur Verfü-
gung gestellt haben: 

1) Spendenfonds der badischen 
Landeskirche für unsere 
Partnerkirchen 
Für unsere Partnerkirchen überall auf

der Welt bedeutet das Coronavirus noch
mehr als für uns eine existentielle Heraus-
forderung. In den meisten Ländern ist die
medizinische Infrastruktur nicht vergleich-
bar mit der bei uns und viele sind ohnehin
mit verschiedenen anderen Krisen belastet.
Zur Unterstützung unserer Partnerkirchen
hat die Landeskirche einen Spendenfonds
eingerichtet. Die gesammelten Gelder kom-
men den EMS-Partnerkirchen zugute; da-
neben werden Gelder auch an die über das
Gustav-Adolf-Werk unterstützte Waldens-
erkirche in Italien oder die evangelischen
Kirche in Argentinien weitergereicht. 

Zeichen setzen in schwierigen Zeiten: Spendenaktion 
unter badischen Pfarrerinnen und Pfarrern in der 
aktuellen Corona-Pandemie 

Zur Diskussion

❚  In der Oktobernummer der badischen 
Pfarrvereinsblätter (10/2020, Seite 548ff)
haben Pfarrer Theo Breisacher und 
zahlreiche weitere Unterstützer dazu 
aufgerufen, sich an einer Spendenaktion
für Menschen zu beteiligen, die durch die
Corona-Pandemie in besonderer Weise in
Mitleidenschaft gezogen wurden. 
Der Vorstand des Pfarrvereins unterstützt
ausdrücklich diese Idee. Im Folgenden
werden nun zwei Spendenprojekte 
unserer Landeskirche vorgestellt, über
die man sinnvoll helfen kann.

Deutliches Zeichen der 
Solidarität gegenüber 
Menschen in Notlagen
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Seit Beginn der Corona-Pandemie konnte
aus dem Spendenfonds sowie aus dem
Budget für Partnerkirchen auf ganz unter-
schiedliche Weise geholfen werden. Frau
Heitmann schreibt: „Zum einen haben wir
die diakonischen Corona-Aktivitäten der
Partnerkirchen unterstützt (so zum Bei-
spiel in Argentinien, wo viele Familien in
den „Favelas“ durch einen sehr strengen
Lockdown gar kein Einkommen mehr hat-
ten und Hilfe durch Lebensmittel und Hy-
gienepakete brauchten),
zum anderen haben wir
aber auch die Kirchen
selbst unterstützt, die
durch die Coronakrise in
Gefahr gerieten. So ha-
ben wir z.B. die Moravian Church in Sou-
thafrica unterstützt, da durch die Gottes-
dienstverbote die Einnahmen so einge-
brochen sind, dass die (ohnehin sehr ge-
ringen) Pfarrgehälter und die notwendi-
gen Sozialabgaben nicht mehr gezahlt
werden konnten, was die Kirche (nicht nur
pastoral sondern auch rechtlich) in ihrer
Existenz bedrohte.“ 

Die Bewältigung der Krise wird gerade für
unsere Partnerkirchen ein Langstrecken-
lauf, zumal die Coronakrise ja häufig nicht
die einzige Notsituation ist, die sie zu be-
wältigen haben. Über den Link www.eki-
ba.de/coronaspenden ge-
langt man zu einem Spen-
denportal, wo man direkt
online spenden kann. Alter-
nativ kann man auch eine Überweisung
tätigen oder einen Dauerauftrag einrich-
ten: Evangelische Landeskirche in Baden;
Evangelische Bank; IBAN: DE 9552 0604
1000 0000 4600; BIC: GENODEF1EK1;

Stichwort: „Weltweite Solidarität in Coro-
na-Krisenzeit“. 

2) Corona-Hilfe des Diakonischen
Werkes Baden: 
Die gesundheitlichen und gesellschaft-

lichen Auswirkungen der Pandemie tref-
fen Menschen am Rande des Existenzmi-
nimums auch in unserem Land besonders
hart. Sie haben keine materiellen Reser-
ven, sind oft ohne festen Wohnsitz, ohne

Schutz, ohne medizini-
sche Versorgung. Die re-
gulären Hilfsangebote
wie Tafeln, Vesperkir-
chen, Beratungsstellen
oder Übernachtungshei-

me sind oftmals geschlossen oder nur
noch eingeschränkt handlungsfähig.
Pfandflaschensammeln, Zeitungen ver-
kaufen, Passanten um eine Gabe bitten:
Dies alles ist in Corona-Zeiten noch
schwieriger als sonst. 

Der im April 2020 eingerichtete Fonds
„Corona-Hilfe der Diakonie Baden“ er-
möglicht es jedem Mitglied des Diakoni-
schen Werks Baden, unbürokratisch
Mittel zu beantragen, um sie an Men-
schen in Not weiterzugeben. Dafür gibt es
zwei Möglichkeiten: a) Pauschalsumme
von 500 €, die in kleinen Tranchen (z.B.

50 €) an Bedürftige weiterge-
ben wird. b) Für eine be-
sonders schwierige Lage
kann eine größere Summe

(max. 1.000 €) beantragt werden, die
dann einer konkreten Person oder Familie
übergeben wird. „Nach Aussage von Vol-
ker Erbacher, Fundraiser beim Diakoni-
schen Werk Baden und Initiator des

Die Bewältigung der Krise
wird gerade für unsere
Partnerkirchen ein 
Langstreckenlauf

Fonds „Corona-Hilfe 
der Diakonie Baden“
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Fonds, wurden bisher über 250.000 Euro
an Soforthilfe ausgezahlt (Stand: Oktober
2020). Deutlich über 400 Personen oder
Familien konnte damit spontan und unbü-
rokratisch geholfen werden.“
Meist sei das Geld dafür verwendet wor-
den, die ärgste Not zu überbrücken, bis
staatliche Hilfe ankäme. Eine besonders
bedürftige Gruppe seien
Kleinrentner, denen ihre 450
Euro-Jobs weggefallen sind,
ohne Aussicht auf Ausgleich
der Einbußen.

Bankverbindung: Diakonisches Werk
Baden; Evangelische Bank eG;
IBAN: DE 9552 0604 1000 0000 4600;
BIC: GENODEF1EK1; 
Kennwort: „Corona-Hilfe Baden“.

Mit der Aktion können wir Menschen
unterstützen, die durch die Corona-Pan-
demie in eine Notlage geraten sind. Es ist
aber zugleich ein deutliches Zeichen der
Solidarität von Personen, die sich um ihre
eigene finanzielle Versorgung keinerlei
Sorgen machen müssen. Es liegt uns
fern, irgendwelche Vorgaben zu machen
oder jemand zu nötigen. Und doch sind
wir der Meinung, dass außergewöhnliche
Zeiten wie die gegenwärtige Corona-Pan-
demie auch außerge¬wöhnliche Maßnah-
men erfordern. Wir würden uns freuen,
wenn möglichst viele (verbeamtete) Mit-
arbeitende unserer Landeskirche ein hal-
bes Jahr lang einen festen Betrag spen-
den. Damit am Ende ein nennenswerter
Betrag in den Spendentöpfen zusammen-
kommt, empfehlen wir 3% bis 5% vom
Nettogehalt als Richtwert. Aber da ist na-
türlich jede und jeder frei! Selbstverständ-

lich können sich auch andere Berufsgrup-
pen innerhalb unserer Kirche an der Ak-
tion beteiligen, doch als Pfarrerinnen und
Pfarrer wenden wir uns zunächst an un-
sere eigene Berufsgruppe. 

Bisher haben uns ausschließlich sehr po-
sitive Rückmeldungen erreicht, meistens

verbunden mit der Zusage,
sich an der Aktion zu betei-
ligen. Vielen Dank dafür!
Empfehlen Sie die Aktion in

Ihrem Bekanntenkreis weiter! Im Früh-
sommer hatten viele noch gehofft, dass
zum Ende des Jahres das Schlimmste
überstanden sei. Das wird nun sicher
nicht der Fall sein. Vielmehr ist zu befürch-
ten, dass uns die Pandemie noch eine län-
gere Zeit begleiten wird. Umso wichtiger
ist es, nicht nur seine eigenen Sorgen
oder die seiner Kirchengemeinde zu se-
hen, sondern immer wieder auch über den
Tellerrand hinauszublicken. 

❚ Pfr. Theo Breisacher, Staufen, 
und andere, die die Aktion unterstützen 

Wichtiger Blick über
den Tellerrand
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Zur Diskussion

Kirche wohin?

❚  Der Pfarrer in Ruhe August Becker zeigt
sich sehr besorgt über die Reaktionen
seiner geliebten Kirche auf die drohende
große „Schwindsucht“ und plädiert 
leidenschaftlich für eine beherzte 
Zuwendung zur Gehstruktur der Kirche.

D aniel Barrenstein gab Idea ein Inter-
view zur den 11 Leitsätzen, die die

Synode der EKD im November diskutie-
ren soll. Er ist zur Zeit Vorsitzender des
Arbeitskreises evangelischer Unterneh-
mer. Er war 12 Jahre in der Synode der
EKD und beteiligt an „Kirche der Freiheit“,
die nicht fortgeführt wurde. 
Stichworte aus dem Interview aus Idea
39: „genug Verwalter in der Kirche, aber
keine Visionäre.“ „Die neu-
en „11 Leitsätze“ ohne Ziel
den „Mehrwert der Kirche“
zu fördern.“ „Die Bindung
an die Kirche geschieht
nun mal durch den Pfarrer“,
„mehr Kundenkontakt mehr Kundenbin-
dung!“. „Reformunfähige Kirche wegen
fehlendem Problembewusstsein sowie
egoistischem Machtinteresse“.
„Die volkskirchlich geprägten Landeskir-

chen leiden zunehmend unter Schwind-
sucht“. Der radikale Wandel von der
Komm-Struktur zur Geh-Struktur: Weil die
Menschen immer weniger zur
Kirche kommen und sich mit ihr
verbunden wissen, muss die
Kirche ihren prophetischen Auf-
trag neu entdecken und zu den
Menschen gehen. Das heißt: Sie muss
auf allen Ebenen im wahrsten Sinn des
Wortes um ihre Mitglieder kämpfen.

Ich bin inzwischen 90 Jahre alt geworden.
Je älter ich werde, umso mehr liebe ich
meine Kirche als die mir vertraute Volks-
kirche. „In dieser im Evangelium gründen-
den freiheitlichen Weite ist die Evangeli-
sche Landeskirche Baden eine Volks-
kirche“, so noch immer auf der Webseite
der badischen Landeskirche zu lesen.
Wenn die Landeskirche mit schöner Re-
gelmäßigkeit am Jahresende die große
Zahl der Ausgetretenen bekannt gibt und
die Prognosen für die kommenden Jahre
einen noch größeren Schrumpfungspro-
zess voraussagen, dann scheinen die kir-
chenleitenden Organe dies als unabän-
derlich und zeitbedingt hinzunehmen. Da-
zu wird auch Corona bei den Kirchensteu-

ern für massive Einbrüche
sorgen. Nur noch 20 Millio-
nen Deutsche werden
2060 Mitglied einer Kirche
sein, so eine Studie aus
dem Jahr 2019. „Unauf-

geregt schrumpfen“ meint der Chefide-
ologe und EKD-Vizepräsident Thies
Gundlach im Blick auf die zunehmende
Zahl der der Kirchenaustritte und der Zu-
kunft der Kirche.
In meinen Augen ein Armutszeugnis und
eine Verleugnung des prophetischen Auf-
trags der Kirche und das in den höchsten

Leitungsorganen. Genau so
befremdlich wie die Aussage
von Oberkirchenrat Kreplin, der
vor einiger Zeit eine Kirchenge-
meinde mit einem Verein ver-

glichen hat. Dies kommt mir vor, wie wenn
man Äpfel mit Birnen verwechselt. Verein
und Kirchengemeinde mögen ähnliche

Die Kirche muss ihren
prophetischen Auftrag
neu entdecken und zu
den Menschen gehen

Bitte nicht 
„unaufgeregt 
schrumpfen"
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Strukturen haben. Aber ein Verein hat
ausschließlich weltliche Strukturen. Eine
Kirchengemeinde dagegen geistliche
Strukturen, und das heißt Strukturen, die
vom Heiligen Geist geprägt sind oder sein
sollten.
In kirchlichen Blättern wie auch den Badi-
schen Pfarrvereinsblättern kann man im-
mer wieder durchaus bedenkenswerte Ar-
tikel zu den Ursachen der gegenwärtigen
Austrittswelle lesen.
Aber sie erreichen die Austritts-
willigen nicht und können sie so
auch nicht zum Nachdenken
bringen. Deshalb ist das „Un-
aufgeregt schrumpfen“ eine fal-
sche Empfehlung und widerspricht auch
dem Missionsbefehl Jesu.
Um mit den vielen Menschen, denen die
Kirche fremd geworden ist und die den-
noch Erwartungshaltungen haben, ins
Gespräch zu kommen, muss die „Geh-
Struktur“ umfassend verwirklicht werden
und das vor allem von denen, die bei der
Kirche beschäftigt sind, „Was nicht per Du
geht, geht perdu!“ Das muss
wieder zum Maßstab für alle
werden, die in irgendeiner
Form mit der Kirche zu tun
haben, angefangen bei den
Beschäftigten im Roten Haus in Karlsru-
he bis zur Putzfrau in der kleinen Dorfge-
meinde.
Die Gemeindepfarrer vor Ort mit ihren eh-
renamtlichen Mitarbeitern vor Ort brau-
chen Unterstützung bei der Umsetzung
der Geh-Struktur, weil man ohne Not vor
Jahren Pfarrstellen gekürzt und größere
Seelsorgeeinheiten ohne Hirten geschaf-
fen hat. Zwar versucht die EKD, mit dem
Rettungsschiff Sea-Watch 4 in der Gesell-

schaft für ein positives Image zu sorgen.
Aber dieses Zeichen der Humanität findet
auch Widerspruch. Oder junge Pfarrerin-
nen geben sich als Bloggerinnen zu er-
kennen und lassen per Instagram Interes-
sierte und nicht Interessierte wissen, dass
sie keine Sandalen, sondern moderne
Pumps unter dem Talar tragen. Mancher
mag darüber schmunzeln, evangelikal
Gesinnte den Kopf schütteln. Dass Pfarrer
ihre privaten Telefonnummern und Maila-

dressen ins Netz stellen, um
Erreichbarkeit öffentlich zu ma-
chen, ist lobenswert. Aber hilft
wenig weiter, weil die Komm-
Struktur nicht mehr Usus ist.       

Vor kurzem hat ein Zukunftsteam für die
Evangelische Kirche in Deutschland elf
Leitsätze veröffentlicht, in denen gefordert
wird, dass die Kirche der Zukunft digita-
ler, hierarchiefreier und vor allem dyna-
mischer werden muss. Ich kann dem nur
zustimmen, wobei die Hierarchie auf den
Prüfstand muss und vor allem durch ein
Ernstnehmen der Geh-Struktur in den Ge-

meinden eine neue Dynamik
ganz im Sinne des propheti-
schen Auftrags die Men-
schen erfasst. Die men-
schensuchende Liebe Jesu,

das Vaterunser, die Seligpreisungen und
die 10 Gebote sind wesentliche Aussagen
und Botschaften, die wir dynamisch und
überzeugt in die Häuser und Wohnungen
bringen müssen, und wir werden erleben,
dass sie offene Ohren finden und wieder
eine positive Einstellung zur Kirche bewir-
ken, zumal die Erwartungshaltungen auch
bei den Fernstehenden nach wie vor groß
sind. 

❚ August E. Becker, Pfinztal

„Was nicht per
Du geht, geht
perdu!“

Die Kirche muss 
wieder geistvoll 
dynamisch werden
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Zur Diskussion

Was ist eine ökumenische Haltung? Acht Thesen

❚  Michael Lipps, Mitgründer des 
Ökumenischen Zentrums sanctclara in
Mannheim, stellt in Form von acht 
Thesen Überlegungen zu einer 
ökumenischen Haltung dar, die zur 
Reflexion der eigenen Haltung 
herausfordern und darauf hinweisen, 
welche Schätze es durch eine 
ökumenische Haltung zu heben gilt.

Z uallererst: wahrnehmen, wahrneh-
men und wieder wahrnehmen. Den

Anderen, das Gemeinsame, das Fremde,
das Unscheinbare, das Übersehene, das
Irritierende. Die Verschiedenheit. Wahr-
nehmen, nicht im selben Atemzug urteilen
oder werten. Das läuft ja gerne mit. Das
Werten, das Abwerten auch.
Wahrnehmen – und spüren,
wie der Raum sich weitet, grö-
ßer wird und irgendwie jede
und jeder von uns, eben auch die Andere,
der Fremde bedeutsamer wird.

1. Die sichtbare Einheit der Kirche
liegt nicht erst vor uns,
wir leben sie heute – 
sehr konkret in alltäglichem Gewand.
Einheit ist nicht zuerst das, was noch

weit vor uns ist, sondern das, was mitten
unter uns wirklich ist und was wir leben.
Darin liegt alltäglich die Chance. Es las-
sen sich immer genügend
Gründe aufführen, warum
eine sichtbare Einheit der
Kirche nicht möglich sei. Es
geht darum, in dieser Kirche
zu leben und zu arbeiten, als ob es diese
Gründe nur bedingt gäbe oder als ob sie

nicht handlungsleitend wären – wenig-
stens probeweise. 

2. Ich kultiviere die Freude über den
Reichtum, den Gott seiner Kirche
schenkt, und teile sie.
Was wäre eine Haltung ohne die Freu-

de. Sie, wie die Kirche eine Gabe des Hei-
ligen Geistes, zu kultivieren heißt die Hän-
de aufzuhalten: wägen, prüfen, weiterge-
ben, durch die Finger rinnen lassen, gu-
cken, weglegen, staunen. Das ist die Hal-
tung, aus der die Neugierde kommt, die
dem Andern, wie anders er auch ist, eher
Gutes zutraut als Schlechtes und sich an
ihm freuen mag. Das hat mit Vertrauen zu
tun – „Sei lieber zu leichtgläubig!“ (Albert

Schweitzer) – und einer zwei-
ten Naivität, vor allem in der
Praxis der Spiritualität. Und es
hat etwas damit zu tun, dass

der Glaube weiter, tiefer ist als das, was
ich derzeit gerade glauben und meinen
mag und du – und wir Anteil haben an die-
ser Weite und Tiefe, an der Freude.

3. Ich übe mich darin, 
die Verschiedenheit auszuhalten.
Das tägliche Üben darin, einander in

unserer Andersartigkeit, unserer Ver-
schiedenartigkeit und die gegenseitige
Zumutung auszuhalten, ist der Dreh- und

Angelpunkt ökumenischen
Miteinanders. Den Andern
gerade da, wo ich ihn nicht
verstehe, wo ich nicht mit-
kann, auszuhalten. Aus-

halten und wieder und wieder aushalten.
Die Differenz zu erkennen, sie zu benen-

mitten unter uns 
wirklich 

Dreh- und Angelpunkt
ökumenischen 
Miteinanders
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nen und gelten lassen ist ähnlich kostbar
wie eine erzielte Übereinstimmung. Man-
ches lässt sich austragen, aber es geht
immer wieder darum, die Verschieden-
heit auszuhalten. Ich betone das, weil
häufig genug der Wunsch nach Lösung
mächtig ist. Oder die Resignation: Von
dem oder dieser Kirche ist
nichts anderes zu erwar-
ten. Oder die Sehnsucht
nach einer Harmonie, die
Unterschiede und Konflikt-
potentiale verdeckt.

4. Ich arbeite daran, die Grenzen 
der eigenen Toleranz zu erweitern,
und ich achte zugleich die Grenzen
meiner Toleranz.
Die Verschiedenheit aushalten bedeu-

tet: an der Erweiterung der Grenzen der
eigenen Toleranz zu arbeiten, die Tu-
gend der Geduld zu pflegen. Das ist die
eine Seite. Toleranz üben, ohne die
Grenzen der eigenen To-
leranz zu respektieren,
bleibt im Bereich des
Gutgemeinten mit einem
Hang zur Gleichgültigkeit
und, schlimmer noch, zur Selbstüberfor-
derung. Wenn ich also von der Erweite-
rung der Grenzen der Toleranz spreche,
dann immer so, dass ich die eigenen
Grenzen der Toleranz im Blick habe, sie
achte, sie benenne, sie einbringe. Wo
will ich mit? Wo will ich nicht mit? Und
wohin ganz bestimmt nicht? Lernfort-
schritte im ökumenischen Dialog entwi-
ckeln sich an den Grenzen der Toleranz,
und das heißt auch: im Respekt vor den
Grenzen der eigenen Toleranz.

5. Ich schätze mich und den Andern
wert – und zeige es.

Gerade da, wo ich die eigene Tradition
und Haltung, die ja nicht von ungefähr
kommt, für die ich mich einsetze, die mir
kostbar ist – gerade da, wo mir die eigene
Haltung und Überzeugung die mir wesent-

lichere, die notwendigere,
die plausiblere ist – gerade
da auch dem Partner, der
Partnerin in der Ökumene
seinen, ihren Lebensent-

wurf als ebenso gültig anzusehen, das ist
die Aufgabe. Das schließt mit ein, dass
ich schlechte Vorerfahrungen und Enttäu-
schungen benenne, Vorurteile artikuliere
und zur Disposition stelle. Und: Wert-
schätzung zeige ich auch im Widerspre-
chen. Wie es eine Pflicht zum zivilen Un-
gehorsam gibt, so gibt es auch die Not-
wendigkeit eines Ungehorsams in religiö-
sen Dingen. Natürlich ist alles einfacher,
wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht

begegnen. Zugleich bewegen
wir uns in einem Netz religiö-
ser und politischer Verflech-
tungen und Abhängigkeiten.
Hier braucht es Kenntnis über

Bezüge, die weit über den eigenen Erle-
bensbereich hinausreichen, nicht aber
unabhängig von ihm gedacht werden
können.

6. Ich bin nie identisch mit der 
Tradition, aus der ich komme, 
wohl aber dient sie mir zu meiner 
Identität.
Ich bin nie identisch mit der Tradition,

aus der ich komme, nie mit der Konfes-
sion, zu der ich gehöre, ich muss nicht die
theologischen Ansätze der Väter und Müt-

im Respekt vor den
Grenzen der eigenen
Toleranz

Wertschätzung zeige
ich auch im 
Widersprechen
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ter im Glauben verteidigen, schon gar
nicht übernehmen – wohl aber ist die ei-
gene Konfession das Feld, in dem sich
die ersten Bezugsgrößen finden, aus de-
nen mir zukommt, was für mein Leben
und meine Welt- und Lebensdeutung
wichtig ist. Das heißt auch, dass ich immer
wieder schaue: Was ist von meiner Her-
kunft her und meinem derzeitigen Ort
mein spezifischer Beitrag, den ich leisten
möchte, den ich geradezu leisten muss,
wenn sich Menschen begegnen, die sich
„wahrheitssuchenden Gemeinschaften“
(Michael Welker) verpflichtet wissen.

7. Ich bin zugleich in mehreren 
Heimaten zu Hause, wenn auch in 
keiner ganz.
Ich rechne also damit, dass mich die

Begegnung verändert und in Erlebens-
und Reflexionsgegenden führt, die ich bis-
lang nicht für möglich gehal-
ten habe – sowohl in meiner
Gefühlswelt als auch in der
des Intellekts, der theologi-
schen Reflexion – und vor allem im Be-
reich meiner persönlichen Frömmigkeit,
der Spiritualität, die ich mit Andern pflege.
Ich begegne dabei gleichermaßen Frem-
dem wie Vertrautem – und bisweilen dem
Fremden im Vertrauten. Es wird oft ge-
sagt, in der ökumenischen Begegnung
wachse ein neues Bewusstsein der eige-
nen Konfession. Das ist sicher richtig. Zu-
gleich aber wird bewusst, dass die eigene
Konfession vorläufig bleibt und eine von
mehreren Heimaten ist. Das führt zu Ab-
schieden von zu eng, zu unwirtlich gewor-
denen Räumen, von Urteilen, von Vorur-
teilen, von Alleinvertretungs- und Absolut-
heitsansprüchen, oft auch über herge-

brachte Christentumsgrenzen hinaus. Die
Freiheit wächst und damit mehren sich die
Wahlmöglichkeiten des Glaubens und die
Notwendigkeit zu wählen.

8. Ich halte das Ärgernis getrennt zu
sein wach: Ohne den Andern bin ich
nicht vollständig. Die Konfession, 
zu der ich gehöre, kann sich nicht 
selbst genug sein.
Dazu gehört die theologische Einsicht,

dass die Kirche eins sei, so wie Gott eins
ist. Darunter mischt sich mein alltägliches
Erleben, dass die theologischen Kontro-
versen oft genug quer durch die Konfes-
sionen gehen und nicht an Konfessions-
grenzen entlang. Zugleich sind die kon-
fessionellen Strukturen ernst zu nehmen,
auch in ihrer jeweiligen Mächtigkeit. An-
dererseits sind die Konfessionalitäten der
Kirche häufig kaum mehr zu vermitteln.

Wenn ich nur die Konfession
und ihre Interessen im Blick
habe, verliere ich den An-
spruch, Christentum glaub-

würdig zu leben. Wer den Reichtum Jesu
Christi eher zwischen den Konfessionen
zu entdecken trachtet, in der Begegnung,
im Dialog, der wird Schätze heben noch
und noch. Ohne die Andern bin ich nicht
vollständig, ohne die andern Kirchen wä-
ren wir ärmer als wir sind. Es braucht kla-
ren Verstand und Demut: sich nicht selbst
genug sein, sich einmischen, Anteil ge-
ben und Anteil nehmen.

❚ Michael Lipps, Mannheim

eine von 
mehreren Heimaten 
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1. Alles im Fluss?
Was ist Religionsunterricht? Inhaltlich

wird er durch die Bildungs- und Lehrpläne
abgesteckt (§§ 35 Abs. 4, 98 Schulgesetz
für Baden-Württemberg). Und dennoch
stellt sich die Frage: Was ist eigentlich per
definitionem Religionsunterricht? Diese
Frage ist keineswegs nur von akademi-
scher Bedeutung, sondern von schulprak-
tischer. In einer Gesellschaft religiöser
Pluralität und zunehmender Säkularität
unterliegt kaum ein Schulfach einer so
starken Deutungsindifferenz wie der Reli-
gionsunterricht. Dabei mag der Eindruck
entstehen, die Deutungshoheit über Ziel
und Wesen des Religionsunterrichts ob-
liege dem gesellschaftlichen Diskurs oder
sei Gegenstand eines kultus- und kirchen-
politischen Labors 1.

So richtig es in gesellschaftspolitischer
Perspektive ist, über den Religionsunter-
richt den Diskurs zu pflegen, so unbe-

streitbar sind Schul-
verwaltung und Lehr-
kräfte nicht politischen
oder pädagogischen
Positionen, sondern
dem Recht verpflich-

tet. Dieses wiederum ist kein erratischer
Block, sondern – mehr oder weniger – ein
Spiegel der allgemeinen Entwicklung, die-
se mit einiger Verzögerung nachzeich-
nend, sie selten aufhaltend. Panta rhei?

Was ist Religionsunterricht? 
Rechtliche Grundlagen des evangelischen 
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen als eines 
Bekenntnisunterrichts und die praktischen Konsequenzen

Zur Diskussion

❚  Der Religionsunterricht befindet sich in
einer Spagatsituation. Einerseits ist er
dem Prinzip der Bekenntnisbindung
(Konfessionalität) verpflichtet. 
Andererseits gerät dieses Prinzip unter
Druck – im Kleinen wie im Großen. 
Man denke nur an „Diasporasituationen“,
wie sie im Schwarzwald vorkommen, mit
kleinen Klassen (Lerngruppen). 
Man denke an Tendenzen in der 
Gesellschaft zur Individualisierung der
Religion, zur religiösen Vielfalt und zur
Konfessionslosigkeit. Für einen 
„überkonfessionellen“ Religionsunter-
richt wird eifrig geworben. Geht der
Trend für den RU in Richtung Indifferenz?
Was aber ist das Mandat des Religions-
unterrichts? Und falls es ein klares Man-
dat gibt – was trägt es aus, und wie zu-
kunftssicher ist dieses Mandat in Baden?
In Pforzheim hat im März 2020 eine 
Kindertagesstätte in multireligiöser 
Trägerschaft ihren Dienst aufgenommen –
ein Vorbild für den
RU in Baden-
Württemberg? Diesen
Fragen geht Prof. Dr.
Uwe Kai Jacobs, der
Kirchenrechtler im
EOK, nach. Jacobs, der den Leserinnen
und Lesern des Pfarrvereinsblattes als
regelmäßiger Beitragsverfasser vertraut
sein wird, verabschiedet sich zum 1. April
2021 in den Ruhestand.

Dabei mag der Eindruck 
entstehen, die Deutungshoheit
über den RU obliege dem 
gesellschaftlichen Diskurs
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Alles im Fluss? Manchmal kann diese As-
soziation aufkommen. Umso wichtiger ist
der Blick auf die Quelle, die das mäan-
drierende Geschehen speist: das Reli-
gionsverfassungsrecht.

2. Grundlagen
Der evangelische – damit konfessionell

verantwortete und geprägte – Religions-
unterricht ist gemäß 
•   Artikel 7 Abs. 3 des Grundgesetzes 
•   Artikel 18 der Verfassung des Landes
    Baden-Württemberg 
•   Artikel 8 Abs. 1 des Evangelischen Kir-

chenvertrags Baden-Württemberg 
•   § 96 Abs. 2 des Schulgesetzes für Ba-

den-Württemberg 2

ein ordentliches Lehrfach, das von Staat
und Kirche gemeinsam (das heißt koope-
rativ) verantwortet wird. Der Unterricht wird
durch bevollmächtigte Lehrkräfte erteilt,
und zwar „in Über einstimmung mit den
Grundsätzen der Religions gemein -
schaften“. Das Übereinstimmungsgebot
verfolgt mehrere Ziele: Zum einen die Ab-
wehr der Einflussnahme Dritter auf den
Unterricht. Zum anderen die Garantie für
Eltern und ihre Kinder,
dass keine Privatreli-
gion der Lehrkräfte den
Unterrichtsgegenstand
bildet, sondern die Lehre der zuständigen
Religionsgemeinschaft. Bezogen auf
evangeli schen Religionsunterricht in Ba-
den-Württemberg geht es um die Grund-
sätze der badischen und der württember-
gischen Landeskirche. 

Die Bevollmächtigung der Lehrkräfte er-
teilt die jeweils für den Unterricht verant-

wortliche Religionsgemeinschaft: Landes-
kirche (Vocatio), Diözese (Missio canoni-
ca) oder Israelitischer Landesverband,
um Beispiele zu nennen. Eine Sonderstel-
lung nimmt der islamische Religionsunter-
richt ein. 3 „Jeweils verantwortlich“ meint:
In konfessioneller Hinsicht und in kirchen-
gebietsmäßiger. 

Religionsunterricht ist kraft seiner verfas-
sungsrechtlichen Bestimmung kein allge-
mein-christlicher oder allgemein-religiöser
Unterricht, sondern Unterricht im eigenen
Be kenntnis der Schülerinnen und Schüler.
Dies sieht ganz eindeutig das Bundesver-
fassungsgericht so. 4 Es hat den verfas-
sungsrechtlichen Begriff des Religions-
unterrichts präzise herausgearbeitet. Re-
ligionsunterricht ist daher von Rechts-
wegen ein konfessioneller Unterricht. 5

Mutatis mutandis gilt dies auch für die
Theologischen Fakultäten an staatlichen
Universitäten.

Fast wirkt es beschämend, dass es die jü-
dischen Religionsgemeinschaften sein
müssen, die auf diese Grundlage immer
wieder hinweisen. Ihnen liegt an einem

konfessionellen Unter-
richt. Dass christliche
Religionspädagogik zu-
nehmend einem über-

konfessionellen, wenn nicht interreligiö-
sen Unterricht das Wort redet, irritiert die
jüdischen Religionsgemeinschaften, da
die Sorge größer wird, die Kirchen wür-
den die Grundlagen des Religionsunter-
richts an öffentlichen Schulen – quasi im
Schulterschluss mit staatlichen und an-
deren Interessensvertretern – so in Frage
stellen, dass auch jüdischer Religions-

Das Übereinstimmungsgebot 
verfolgt mehrere Ziele
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unterricht nicht mehr selbstverständlich
wäre, allen Garantien zum Trotz.

3. Bekenntnisbindung
Die aufgezeigte Grundlage steht aber –

außerhalb des Verfassungsgebers – zu
niemandes Disposition. Kooperationen
der Kirchen untereinander, soweit sie die-
se Grundlage wah ren, sind gleichwohl
rechtlich zulässig und religionspädago-
gisch sinnvoll. Erzwingen kann sie der
Staat (das heißt die Schulverwaltung)
nicht. Es liegt an den
Kirchen, sich auf Ent-
sprechendes zu ver-
ständigen. 6 Ei nen öku-
menischen Religions-
unterricht im Sinne
christlicher Ökumene gibt es nicht 7. Die
Einheit der Kirchen steht noch aus, trotz
ermutigender, manchmal auch enttäu-
schender Anzeichen der Bewegung auf-
einander zu. Wer dies ignoriert, trägt nicht
zur sachgerechten Orientierung der Schü-
lerinnen und Schüler bei.

Der Bekenntnisbindung des Unterrichts
muss sich niemand schämen; sie ist vom
Grundgesetz gewollt. Vor ihr muss auch
niemandem bange sein. Bekenntnisunter-
richt ist nicht mit aktiver Mission identisch,
auch wenn der – evangelische oder ka-
tholische – Unterricht im kirchlichen Ver-
kündigungsauftrag wurzelt und sein
Gegenstand auch die Glaubensunterwei-
sung ist. 8 Beim Bekenntnisunterricht geht
es um Bildung im Lichte religiöser Wahr-
heit, um religiöse Bildung, die den religiö-
sen Wahrheitsfragen nicht ausweicht:
„Lebt Gott oder ist er tot?“ „Was bedeutet
es für mein Leben, wenn Gott lebt?“ 

Daran wird ein – vom Recht geschützter –
Erwartungshorizont deutlich. Die Teilneh-
menden am Unterricht dürfen erwarten,
dass er „das Eigene und Eigentümliche
des Glaubens auch wirklich sichtbar
macht und nicht durch bloße Lernstoffe
ersetzt“ 9. Die Teilnehmenden dürfen Ant-
worten erwarten, so schwer und wie diffe-
renziert sie auch zu geben sind. Sie dür-
fen Brot erwarten, das sie zum weiteren
Durchkauen animiert – und keine religiöse
Relativitätstheorie. Sondern Standpunkte,

an denen man sich
auch einmal reiben
kann. Und eine religiö-
se Authentizität der
Lehrkraft, die kraft ih-
rer kirchlichen Bevoll-

mächtigung zwar aus sich heraus, aber
nicht nur für sich spricht 10. 

Was „Grundsätze“ im Sinne der zitierten
religionsverfassungsrechtlichen Bestim-
mungen sind, definiert – aufgrund des
Trennungsprinzips von Staat und Kirche
– allein die jeweilige Religionsge -
meinschaft. Der Staat ist zu keiner Defini-
tion berechtigt, da er in religiösen Fragen
von Rechts wegen „blind“ ist. „Es besteht
keine Staatskirche“. 11 Dies schließt eine
staatliche Aufsicht über die Kirchen eben-
so aus wie ein paternalistisches (oder eta-
tistisches) Verständnis des Staates zu sei-
ner Rolle und seiner Funktion hinsichtlich
der Religionsgemeinschaften insgesamt
oder einiger von ihnen 12.

4. Zwang zu einem 
„Unterricht für alle“?
Der Staat darf weder die Religionsge-

meinschaften noch die Lehrkräfte zu ei-

Der Bekenntnisbindung des
Unterrichts muss sich niemand
schämen; sie ist vom 
Grundgesetz gewollt
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nem konfessions- oder religionsübergrei-
fenden Unterricht drängen, weil er sich
davon organisatorische oder andere Vor-
teile verspricht. Dies wäre ein Eingriff in
die Religionsfreiheit. Auch die Corona-Kri-
se befreit nicht vom Grundgesetz. Viel-
mehr muss die Schulorganisation die
Grundrechte achten. Leider wird der inne-
re Zusammenhang der Gewährleistung
des Religionsunterrichts (Artikel 7 GG) mit
der Garantie der Religionsfreiheit (Artikel
4 GG) gern übersehen, teils aus Unkennt-
nis, teils aus Pluralitätsüberforderung.
Schon macht der Begriff des „nervösen
Staates“ die Runde 13. 

Dabei darf nicht übersehen werden, dass
der Religionsunterricht kein staatliches
Kompensationsmittel gegen Werteverfall
in Schule und Gesellschaft ist. Die Ver-
mittlung von Werten in Erziehung und Bil-
dung bleibt eine Aufgabe der ganzen
Schule 14. Sie fokussiert sich nicht auf ein
einzelnes Fach 15, das damit nicht nur
überfordert, sondern
intentional, wenn nicht
falsch, so doch ver-
kürzt verstanden wäre. 

Ebenso wenig darf der RU eine „christliche
Religion“ – über die bestehenden Gemein-
samkeiten hinaus – fingieren und einen
„christlichen RU“ einem „islamischen RU“
– als zweitem „Religionsfach“ - an die Seite
stellen (womit der jüdische Religionsunter-
richt aus dem Blick geräte). Weder gibt es
„den“ Islam noch „das“ Christentum, sie
wären eine reine Konstruktion. 

Das Unterrichtsgeschehen darf sich über
die Realitäten nicht hinwegsetzen, in der

Absicht, eine eigene Realität für die Schu-
le zu schaffen. Unabhängig davon, ob ein
solches Unterfangen auf Interesse, viel-
leicht sogar auf Begehrlichkeiten stößt,
widerstreitet es dreierlei: Erstens dem
Recht der Schülerinnen und Schüler auf
umfassende Bildung, zweitens dem Ver-
fassungsauftrag des Religionsunterrichts
ebenso wie drittens dem Verkündigungs-
auftrag der Religionsgemeinschaften. Die
Syrisch-Orthodoxe Kirche verkündet kein
vergleichbares „solus Christus“ wie die
Kirchen der Protestation, die Landeskir-
chen wiederum kennen weder ein Papst-
amt noch die Unfehlbarkeit der Lehre ei-
nes einzelnen Amtsträgers (im Gegen-
teil) 16. Diese Überzeugung prägt auch die
Altkatholische Kirche seit ihrer Gründung.
Die Differenzbeispiele sind Legion.

Das Gemeinsame der Religionen und der
christlichen Konfessionen im RU zu beto-
nen, entspricht sicherlich eher dem Zeit-
geist, als „Differenzierungsdiskussionen“

zu führen. Aber warum
das Eine gegen das
Andere ausspielen?
Handelt es sich nicht
um zwei Seiten einer

Medaille? Wird das Eine, nämlich der kon-
fessionelle Konsens, etwa hinsichtlich der
Taufe als unwiederholbares Geschenk
Gottes und als unverzichtbarer Teil christ-
licher, gemeinschaftsbezogener Biogra-
phie, nicht erst konkret fassbar angesichts
des Dissenses in Fragen von Amt und Eu-
charistie? Et vice versa? Die Bedeutung,
ja der verborgene Schatz der Ökumene –
und der Kummer ihrer Mühseligkeiten –
wird erst angesichts der Dissense begreif-
bar. Eine solche Unterrichtsperspektive

Der Schatz der Ökumene wird
erst angesichts der Dissense 
begreifbar
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bewahrt alle davor, bei der eigenen Ur-
teilsbildung zu kurz zu springen.

5. Übereinstimmungsgebot
Zurück zum Übereinstimmungsgebot:

Zu den Grundlagen beider Landeskirchen
in Baden-Württemberg zählen die Heilige
Schrift und das Bekenntnis. Beide evan-
gelische Landeskirchen gründen sich auf
das Evangelium von Jesus Christus. Fer-
ner stehen beide Landeskir chen gemein-
sam auf dem Boden der alt kirchlichen Be-
kenntnisse. Zudem sind in den Landeskir -
chen die jeweils für sie geltenden Be-
kenntnisse der Reformation maßgebend. 
Während die Evangelische Landeskirche
in Württemberg lutheri-
schen Be kenntnisses
ist 17, gehört die Evange-
lische Landeskirche in
Baden zu den unierten
Kirchen (Bekenntnis-
union gemäß Unionsurkunde von 1821;
Vorspruch Absatz 4 und Artikel 53 Grund-
ordnung der Landeskir che).

Auf diesen Grundlagen bauen die Kirchen-
verfassungen auf. Dort wird die Bedeutung
des Bekenntnisses für die jewei lige Kirche
und ihre Ordnung wei ter entfaltet. Darin
liegen die rechtlichen Grundla gen des
evangeli schen Religionsunterrichts im
Sinne des zitierten Übereinstimmungsge-
bots (Artikel 7 Abs. 3 Satz 2 GG). 18 Zu den
Grundlagen sind noch die Vokationsord-
nungen der Landeskirchen und – bezogen
auf Baden – das Religionsunter -
richtsgesetz (RUG) zu rechnen, das aus-
drücklich an die Bekenntnisbindung des
Unterrichts erinnert (§ 2 Abs. 2 RUG).
Ganz ähnlich sind die Missio-Ordnungen

der beiden Diözesen in Baden-Württem-
berg strukturiert. Für einen interreligiösen
Unterricht als Regelform des RU haben
die Lehrkräfte beider Konfessionen kein
kirchenrechtliches Mandat. 19

Diese Grundlagen sind bei der Lehrpla-
naufstellung durch die jeweilige Re -
ligionsgemein schaft (§ 98 SchulG BW),
also für das Fach Evangelische Religion
durch die Landeskirchen, maßgeblich.
Der aktuelle Bildungsplan „Evangelische
Religionslehre“ spiegelt dies wider. 20 Die
Religionslehrkräfte wiederum sind kir-
chenrechtlich gehalten, ihren Unter richt
„nach den amtlichen Bildungsplänen“ zu

erteilen (§ 1 Abs. 2 Vo-
kationsordnung Ba den).
Dementsprechend be-
steht eine „Bindungsket-
te“. Was „Evangelische
Religion“ als Unterrichts-

fach ist, kann nicht auf individueller Ebene
definiert werden. 

6. Konfessionalität
Das ist nicht nur eine Rechtsfrage, son-

dern auch eine Frage katechetischer Klar-
heit und religionspädagogischer Ehrlich-
keit. So wenig, wie es „den Islam“ gibt,
gibt es als Religions gemeinschaft „das
Christentum“. Ut omnes unum sint – damit
sie alle eins seien (Joh 17,21): Dies bleibt
Auftrag der christlichen Kirchen, nicht Zu -
standsbeschreibung. Gelingende Koope-
rationen im Religionsunterricht orientieren
sich am Auftrag, sie geschehen in „öku-
menischer Offenheit“ 21, nehmen das Ziel
aber nicht vorweg. 
„KoKo“ ist kein „ökumenischer“ Religions-
unterricht. 22 Zugleich erinnern solche Ko-

Was „Evangelische Religion“ 
als Unterrichtsfach ist, 
kann nicht auf individueller 
Ebene definiert werden
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operationen daran, dass sie
Konsens (der Fachschaft),
Partner (unter den Lehrkräf-
ten) und Unterstützung
(durch Eltern, Schulleitung
und Schuldekanate) brau-
chen, dass sie also nicht selbstverständ-
lich sind, und dass sie die schulische Ebe-
ne vor Ort überschreiten, das heißt die zu-
ständigen Religionsgemeinschaften ein-
binden müssen. Konfessionelle Positiona-
lität ohne Rückbindung an die Gemein-
schaft verliert ihre Basis. 
Daher ist Konfessionalität in den Reli-
gionsunterricht nicht beliebig „einspeis-
bar“, wie die EKD leider meint, „sei es
über die Person der Lehrenden, über ein
Medium, über eine Begegnung oder ähn-
liches mehr“23. Diese Position birgt die Ge-
fahr in sich, dass der Unterricht inhaltsleer
wird. Garantin der Konfessionalität des
Unterrichts ist nach der Rechtslage – ne-
ben den Themen des Unterrichts – die
Lehrkraft. 
Unterrichtet eine fremdkonfessionelle
Lehrkraft in geregelter Weise (genehmigte
Kooperation) den Religionsunterricht, ist
deren Konfession maßgeblich im Rechts-
sinne und drückt dem Unterricht für ein
Schulhalbjahr den Stempel auf 24. Wer dies
für sich nicht will, muss auf einem Unter-
richt in der eigenen Konfession bestehen.
Dafür wird es nicht allzu viel Anlass geben;
in Baden macht der „Koop“-Unterricht nur
7% aller RU-Unterrichtsstunden aus, wie
die Erzdiözese Freiburg mitteilt. 

7. Teilnahme Konfessionsfremder 
und Konfessionsloser
Gerade die Teilnahme Konfessionslo-

ser – in stärkerem Maße am evangeli-

schen, in geringerem Maße
am katholischen Religions-
unterricht – zeigt, dass der
konkrete Bedarf nicht auf ein
religiöses „Irgendwie“ aus-
gerichtet ist, sondern auf

konfessionellen Unterricht. Konfessionell
bedeutet weder „konservativ“ noch selbst-
referentiell. Das integrative – und den
schulischen Zusammenhalt fördernde –
Potential des RU sei gar nicht in Abrede
gestellt, ebenso wenig die Bedeutung
interreligiöser Unterrichtsthemen. Nur
taugt der Hinweis auf die zunehmende
Anzahl konfessionsloser Schülerinnen
und Schüler an deutschen Schulen nicht
als Nachweis mangelnder Legitimität des
Prinzips der Konfessionalität. 

Im Gegenteil. Das  Beispiel islamisch-sun-
nitischer Eltern, die ihre – nicht religions-
mündigen – Kinder am evangelischen Re-
ligionsunterricht anmelden, statt auf den
Ethikunterricht auszuweichen, falls sunni-
tischer Unterricht nicht angeboten wird,
und sich so entscheiden, gerade weil ih-
nen eine religiöse Bildung wichtig ist, kann
als bekannt vorausgesetzt werden; eben-
so, dass im Beispielsfall die evangelische
Lehrkraft über die Teilnahme entscheidet
und nicht die Schulleitung oder die Eltern. 

Ein Majorisierungsproblem, das zu ver-
meiden wäre, stellt sich mit der Zulassung
Fremdreligiöser oder Fremdkonfessionel-
ler am Unterricht aus evangelischer Sicht
nicht. Die Verkündigung des Evangeliums
gilt aller Welt. Auch im Religionsunterricht
„steht der Grundsatz einer ‚missionari-
schen Offenheit‘ [für alle Teilnehmenden]
im Vordergrund“. 25

Konfessionelle 
Positionalität ohne
Rückbindung an die 
Gemeinschaft verliert
ihre Basis
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Ebenso wenig wird der
evangelische Religions-
unterricht neutralisiert oder
dekonfessionalisiert, wenn
Nichtevangelische an ihm
teilnehmen. Vielmehr dür-
fen evangelische Eltern
(Artikel 6 GG) und religionsmündige evan-
gelische Teilnehmer (Artikel 4/Artikel 7
Abs. 3 GG) erwarten, dass die „Grundsät-
ze der Religionsgemeinschaften“ im
Unterricht unverkürzt vermittelt werden 26.
Interkonfessionelle und interreligiöse As-
pekte in den Unterricht einzubringen, ver-
kürzt die „Grundsätze“ aber nicht, sondern
ist ihnen – zumindest aus evangelischer
Sicht – inhärent. Auch der respektvolle
Umgang mit Angehörigen anderer Reli-
gionen gehört dazu 27. Nach katholischer
Auffassung ist „eine Teilnahme von nicht-
katholischen Schülern nicht kategorisch
ausgeschlossen, ebenso wenig die Be-
rücksichtigung ökumenischer und interre-
ligiöser Aspekte des Glaubens.“ 28

Religionsunterricht ist ein ordentliches
Lehrfach (§ 96 Abs. 1 Schulgesetz). Die
Teilnahme am Unterricht ist nicht optional,
genauso wenig wie beim Deutsch- oder
Geschichtsunterricht. Da-
her ist es richtig und kon-
sequent, dass über den
Teilnahmewunsch derjeni-
gen, die keine Teilnahmepflicht trifft, die
Lehrkraft entscheidet. Alles andere würde
verschleiern, dass es um ein konfessions-
gebundenes Fach geht. 

8. Systemische Krise?
Gegen gemischtkonfessionelle oder ge-

mischtreligiöse Klassen spricht demnach

gar nichts, sofern klar ist,
was Gegenstand des
Unterrichts und was seine
Basis ist. Gar nichts?
Kommt der Unterricht oh-
ne eine Mindestzahl Kon-
fessionsangehöriger aus?

Das Recht gibt dergleichen nicht aus-
drücklich vor. Ob im konkreten Fall ein
Quorum unverzichtbar ist, vielleicht aus
religionspädagogischen Gründen, ent-
scheidet wiederum die zuständige Lehr-
kraft. Jedenfalls kann – entgegen Hartmut
Kress 29 – keine Rede davon sein, dass
ein sinkender Anteil konfessionell gebun-
dener Schülerinnen und Schüler eine sys-
temische Krise des Religionsunterrichts
auslöse. 

Davon kann schon deswegen keine Rede
sein, weil der Religionsunterricht kein Privi-
leg der Kirchen oder der Israelitischen Re-
ligionsgemeinschaften oder der Moschee-
vereine oder gar von DITIB ist, sondern ein
Grundrecht (vor allem) der Schülerinnen
und Schüler 30. Für die Gewährleistung ei-
nes Grundrechts spielt die Arithmetik keine
Rolle. Grundrecht ist immer auch Minder-
heitenschutz. Die Frage nach einem isla-

mischen Religionsunterricht
verdeutlicht dies. Warum
sollte ein evangelischer oder
ein russisch-orthodoxer Re-

ligionsunterricht des Nachweises einer be-
stimmten, wie auch immer zu bemessen-
den Relevanz für den Staat bedürfen? Wer
so fragt, verkennt die Grundarchitektur des
Religionsunterrichts im modernen Verfas-
sungsstaat. Der religiöse Unterricht ist
staatliche Aufgabe, aber kein staatliches
Macht- oder Steuerungsmittel.

Interkonfessionelle 
und interreligiöse 
Aspekte in den 
Unterricht einzubringen,
ist den evangelischen
Grundsätzen inhärent

RU ist ein Grundrecht 
der Schüler
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9. Religiöse Feiern
Religion an der Schule ist nicht auf den

Religionsunterricht beschränkt. Erinnert
sei daher an das Schulgebet, die Schul-
seelsorge bzw. Schulpastora l31, an Schü-
lergottesdienste und Schulgottesdien-
ste.32 Sie bieten neben dem Religions-
unterricht weitere religiöse Erfahrungs-
räume. Sie bieten stärker als der Unter-
richt – und stärker als die Erfahrung eines
„Raums der Stille“ – die Begegnung mit
dem religiösen Ritual, und zwar in actu. 

Wäh rend für den Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen Artikel 7 Abs. 3 GG
die lex regia dar stellt, basieren die Schul-
gottesdienste an öffentlichen Schulen un-
mittelbar auf dem Grundrecht der Glau-
bensfreiheit (Artikel 4 GG)
und auf kirchenvertraglichen
Garantien zugunsten der
evangelischen Kirchen 33,
auf die sich im Wege der religionsrecht-
lichen Parität auch die katholische Kirche
berufen kann. 

Die Nachfrage nach Schulgottesdiensten
ist groß. 34 Allein im Evangelischen Kirchen-
bezirk Baden-Baden und Rastatt fanden
im Schuljahr 2015/2016 nicht weniger als
329 Schulgottesdienste statt. 35 Schulgot-
tesdienste gelten als „Renner“. Der Bedarf
nach ritueller Begleitung der Schulgemein-
schaft wächst, zumal der normale Schul-
betrieb eher ritualarm ist. Umso größer fällt
die Enttäuschung aus, kann der Bedarf
nach Schulgottesdiensten nicht gestillt
werden, wie in Zeiten der Corona-Krise. 

Anders als beim Unterricht mit seiner Teil-
nahmepflicht ist die Teilnahme am

Schulgottes dienst (hier darf ein ökumeni-
scher Wortgottesdienst die Regel sein) 36

freiwillig – auch für Konfessionsangehöri-
ge („negative Religionsfreiheit“), nicht nur
für Schüler, sondern auch für Lehrkräfte.
Unterricht ist Staatsaufgabe, Gottesdien-
ste dagegen verantworten die zuständi-
gen Religions gemeinschaften. „Der Got-
tesdienst wird von den Religionsgemein-
schaften bestimmt“, wie das Schulrecht
festhält. 37 Die Erziehungsberechtigten
müssen der Teilnehmer ihrer Kinder am
Schulgottesdienst nicht eigens zustim-
men. 

Eine schulische Veranstaltung ist aber
auch der Schulgottesdienst. 38 Das hat
Konsequenzen für Aspekte der Aufsicht

und der Versicherung gegen
Unfallgefahr. Das Nähere er-
gibt sich für Baden-Württem-
berg aus den einschlägigen

Verwaltungsvorschriften des Kultus -
ministeri ums (VV Teilnahme RU, BM
Christliche Gemeinschaftsschule, VV
Schul- und Schülergottesdienst, Schulbe-
suchsVO). 39 In Niedersachsen beispiels-
weise gilt eine vergleichbare Regelung. 40

10. Multireligiöse Feiern
Auf multireligiöse Feiern können sich –

bei Beachtung einiger Grundsätze – die
Religions lehrkräfte derjenigen Religions-
gemeinschaften verständigen, für deren
Bekenntnis an der betreffenden Schule
Religionsunterricht besteht. Die Mitwir-
kung einer dort nicht vertretenen Reli-
gionsgemeinschaft wird aber im Konsens
der Beteiligten nicht ausgeschlossen sein.
Staatliche Vorgaben verbieten sich von
selbst, sowohl was das „Ob“ einer Feier

Schulgottesdienste 
gelten als „Renner“
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als auch, was das „Wie“ der Feier be trifft.
Es gelten die allgemeinen Gesetze, die
jeweiligen innerreligionsrechtlichen Bin-
dungen der Lehrkräfte und selbstver-
ständlich der Verfassungsgrundsatz der
(gegenseiti gen) Toleranz an den Schulen
(Artikel 17 LV BW), was religiöse Toleranz
einschließt. 41 Niemand hat freilich einen
Rechtsanspruch auf interreligiöse Feiern
an der Schule. 

Angesichts der Bekenntnisaussage eines
jeglichen gottesdienstlichen Raumes
(„der Raum predigt“) wäre zu überlegen,
inwieweit interreligiöse Feiern grundsätz-
lich nur in schuli schen und
nicht in gottesdienstlichen
Räumen stattfinden kön-
nen; 42 Schulgottesdienste
wer den häufig in der räum-
lich nahe gelegenen –
evangelischen oder katho-
lischen – Pfarrkirche gehal-
ten, schon allein deshalb,
weil Schulgebäude nicht regelmäßig über
Räumlichkeiten verfügen, die bis zu tau-
send Schülerinnen und Schülern Platz
bieten. Davon weiß das Schulrecht und
hält fest: Schulgottesdienste können
„auch in den Räumen der Schule gehalten
werden“. 43

Dann geht die Schulgemeinschaft
(„Schulgemeinde“) „aus sich heraus“ und
lässt sich auf eine Inszenierung in einem
„Ander-Ort“ ein. Er ist aber kein „closed
shop“. Schulgottesdienste in der evange-
lischen Pfarrkirche sind wie alle evangeli-
schen Gottesdienste öffentlich 44. Schul -
andachten, die es übrigens seit Jahrzehn-
ten gibt, 45 sind nur schulöffentlich. Beides

ist nicht dasselbe, jedes verfolgt ein eige-
nes Ziel. 46

Das gilt auch für „Räume der Stille“ im
Schulgebäude. Ein solcher Raum hat sei-
ne eigene Würde und Bedeutung – ein
Raum für Gebet, Besinnung, Rückzug, für
die innere Balance. Manche Landeskir-
chen und Diözesen haben Förderrichtli-
nien zur Bezuschussung der Ausstattung
solcher Räume beschlossen. 47

11. Offener Raum
Die Schule ist keine laizistische Zone.

Die Gretchenfrage „Sag‘, wie hältst Du’s
mit der Religion“, darf an
der öffentlichen Schule –
aufgrund der religionspo-
sitiven 48 Neutralität des
Staates und der eindeuti-
gen Garantie eines kon-
fessionellen Religions-
unterrichts durch das
staatliche Recht – ge-

stellt und beantwortet werden. Der Schul-
gemeinde darf Gottes Wort verkündigt
werden. Schülerinnen, Schülern, Eltern
und dem Lehrkollegium darf Gottes Zu-
spruch und Trost zugesagt werden. Das
staatliche Recht gibt dafür Raum. 

Das kirchliche Recht korrespondiert damit
und füllt den Rechtsraum. Darauf ist das
staatliche Recht angewiesen und verweist
die Kirchen auf ihre Rolle der Bringschuld.
Mit ihr korrespondiert das Recht der Kir-
chen (oder anderer vergleichbar verfas-
ster Religionsgemeinschaften) zur inhalt-
lichen Aufsicht über den Religionsunter-
richt, die Wahrung des Übereinstim-
mungsgebotes. In dieser Konstellation,

Es wäre zu überlegen, 
inwieweit interreligiöse
Feiern grundsätzlich nur
in schulischen und nicht
in gottesdienstlichen 
Räumen stattfinden 
können
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traditionell res mixta genannt, gründet das
Alleinstellungsmerkmal des Religions-
unterrichts gegenüber den anderen
Schulfächern. 

Dieses Merkmal
bildet die Basis
des Religions-
unterrichts, sei-
ne Legitimation
und zugleich sei-
ne Zukunft, so-
fern sich die Be-
teiligten auf ihre Aufgaben einlassen. Dann
wird der Religionsunterricht seine Schlüs-
selrolle zur Ausbildung religiöser Identität
junger Menschen behalten. Und es wird
einsichtig sein oder neu einsichtig werden,
dass es dem religiösen Frieden und damit
auch dem Schulfrieden mehr dient, wenn
die Schule nicht auf das Feld religiöser In-
differenz ausweicht, sondern religiöser Po-
sitionalität Raum gibt. Nicht „Reli“ ist in der
Krise (Hartmut Kress), sondern der Mut zur
Klarheit.

Wer nichts weiß, muss alles glauben 
(Marie von Ebner-Eschenbach).

❚ Uwe Kai Jacobs, Karlsruhe
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Zur Diskussion

Netzwerk evangelischer Christen in Baden:
Multireligiöse Feiern im Kontext der Schule: 
Ein alternativer Vorschlag zur Diskussion 

❚  Auf der Herbsttagung der Landessynode
wurde die „Synodale Erklärung zur 
Begegnung von Christen und Muslimen“
verabschiedet. Anders als im 
„Gesprächspapier“ werden inter religiöse
Feiern und Gottesdienste im neuen 
Papier nicht thematisiert. Die Frage ist
allerdings gerade im schulischen 
Kontext nach wie vor aktuell, 
nicht nur bei Unglücksfällen. 
Das „Netzwerk evangelischer Christen 
in Baden“ kann sich multireligiöse 
Gottesdienste unter Beteiligung von
Christen und Muslimen aus theologi-
schen Gründen nicht vorstellen. 
Als Alternative wird eine 
schulische Feier in der Verantwortung
der Schulleitung zur Diskussion 
gestellt.

Uns ist allerdings auch bewusst, dass im
Alltag einer Schule etwa bei schweren
Unglücks fällen sehr schnell die Frage im
Raum steht, ob es nicht eine gemeinsame
Feier geben könnte. Offenbar äußern
auch Schulleitungen vermehrt den
Wunsch, zum Schuljahresbeginn oder bei
Abschluss feiern eine gemeinsame (religi-
öse) Feier zu gestalten. Da solche Feiern
unter Beteiligung von christlichen, jüdi-
schen oder muslimischen Geistlichen in-
zwischen auch von zahlreichen Kollegin-
nen und Kollegen als theologisch unbe-
denklich und empfehlenswert angesehen
werden, möchten wir zunächst vier
Zwischenfragen stellen und anschließend
ein alternatives Modell vorschlagen: 

1. Wollen wir schülerorientierte oder
klerikerzentrierte Schulgottesdienste
feiern? 
Schulgottesdienste werden vielfach von

Schülerinnen und Schülern vorbereitet
und durchgeführt: Kinder und Jugendliche
musizieren, beten, lesen, gestalten krea-
tive Anspiele und predigen sogar. Ihre
Lehrkräfte begleiten und unterstützen sie
nach Kräften, überlassen aber dann oft-
mals den Schülerinnen und Schülern Altar
und Kanzel. Manche islamische Strömun-
gen gestatten es nur Imamen, den Koran
zu rezitieren.

Wir fragen deshalb: Wollen wir, dass Kin-
der und Jugendliche ihre Gottesdienste

I m September 2018 veröffentlichen die
vier großen Kirchen in Baden-Württem -

berg die Handreichung „Religiöse Feiern
im multireligiösen Kontext der Schule“.
Die Arbeits hilfe will dabei bewusst über
das Modell der „liturgischen Gastfreund-
schaft“ hinausgehen. Wir fanden es selt-
sam, dass sich die Kirchenleitungen be-
reits zu einem Zeitpunkt eindeutig
positionier ten, als die Diskussionen in
den Kirchenbezirken über das „Ge-
sprächspapier“ noch voll im Gange waren
(bis Weihnachten 2018 waren bekannt-
lich die Rückmeldungen der Kirchenbe-
zirke zum „Gesprächspapier“ erbeten). 



selbst vorbereiten, gestalten und feiern?
Oder fördern wir eine (Re-) Klerikalisie-
rung dieser Feiern, wenn vor lauter Betei-
ligung des katholischen Priesters, des
muslimischen Imams und des evangeli-
schen Geistlichen Schülerinnen und Schü-
ler nur noch eine Nebenrolle spielen? 

2. Welches Verständnis von 
religiöser Feier hat der Islam? 
Katholische und evangelische Gottes-

dienste sammeln die Gemeinde zum Ge-
bet, zum Hören auf Gottes
Wort und zur Erfahrung von
Gemeinschaft. Die Feier des
Abendmahls kann in öku-
menischen Schulgottes-
diensten (noch) nicht stattfinden. Dennoch
gilt ein Schulgottesdienst auch für katholi-
sche Christen als ein „richtiger“ Gottes-
dienst – selbst wenn er nur ein „Wortgot-
tesdienst“ ist. Musli-
me beten für sich al-
leine oder treffen
sich in der Moschee
zum gemeinsamen
Pflichtgebet. Die Auslegung des Wortes
Gottes ist dem mittäglichen Pflichtgebet
am Freitag vorbehalten. 

Wir fragen deshalb: Welche Funktion hat
eine multireligiöse Feier für Muslime, die
nicht in der Moschee und nicht zur ange-
sagten Uhrzeit und ohne vollständig rezi-
tiertes Pflichtgebet stattfindet? 

3. Welches Verständnis von Gott 
ist wie vereinbar?
Muslime und Christen verbindet die

Überzeugung, dass es einen einzigen
Gott gibt. Für Christen ist das Bekenntnis

zum dreieinen Gott und damit gleichzeitig
zur Gottheit Jesu Christi konstitutive Basis
ihres Glaubens. Muslime lehnen den
Glauben an die Dreieinigkeit explizit ab.
Dieses Bekenntnis bzw. diese Ablehnung
des dreieinigen Gottes ist für Muslime
konstitutive Basis ihres Glaubens. 

Wir fragen deshalb: Wie können wir bei so
unterschiedlichen Gotteserkenntnissen
und Gottesbekenntnissen im gleichen Got-
tesdienst nebeneinander beten? Wie kann

das Gefühl von (gottes-
dienstlicher) Gemeinschaft
entstehen, wenn einem ge-
rade in der gemeinsamen
Feier die bestehenden

Unterschiede umso schmerzhafter be-
wusst werden? (In diesem Zusammen-
hang sei daran erinnert, dass wir bei öku-
menischen Gottesdiensten aufgrund theo-

logischer Unter-
schiede auf die ge-
meinsame Feier
des Abendmahls
bewusst verzich-

ten. Dabei haben wir in Bezug auf unseren
Glauben mit Katholiken viel mehr Gemein-
samkeiten als mit Muslimen!) 

4. Welcher Glaube führt zu Gott?
Christen und Muslime glauben, dass sie

jeweils exklusiv den Weg gefunden haben
bzw. dass ihnen der Weg offenbart wurde,
der zu Gott führt und damit zum Heil der
Menschen. Aus christlicher Perspektive
wird die gute Nachricht, dass Jesus Chris-
tus der eineWeg zu Gott ist, dadurch „ver-
unklart“, wenn Muslime neben Christen
nach ihrem jeweiligen Gottesverständnis
bei einer multireligiösen Feier beten. Ge-
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Fördern wir eine (Re-) 
Klerikalisierung der 
Schulgottesdienste?

Wie können wir bei unterschiedlichen 
Gottesbekenntnissen im gleichen 
Gottesdienst nebeneinander beten?
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rade Kindern und Jugendlichen gegenü-
ber soll das Evangelium eindeutig verkün-
digt werden. – 

Aus der Beantwortung dieser Zwischen-
fragen ergibt sich für uns, dass ein ge-
meinsamer Gottesdienst zwischen Chris-
ten und Muslimen nicht möglich ist und
theologisch nicht begründet werden kann
– unabhängig davon, ob man diesen Got-
tesdienst interreligiös oder multireligiös
gestaltet. Die aus unserer Sicht einzige
Form eines gemeinsamen Gottesdienstes
wäre damit die liturgische Gastfreund-
schaft, bei der die Kirchen- bzw. die Mo-
scheegemeinden die Schulgemeinschaft
zur Feier eines authentischen Gottesdien-
stes ihrer Religion einladen.

Weiterführend möchten wir allerdings die
Frage stellen: Warum muss es denn ei-
ne religiöse Feier sein, die von den
Glaubensgemeinschaften verantwor-
tet wird? Christen und
Muslime wollen ihren Bei-
trag zum sozialen Frieden
in der Gesellschaft leisten.
Geistliche der verschiede-
nen Religionen setzen
sich dafür ein, den jeweils
anderen mit Respekt und Toleranz zu be-
gegnen und das Gespräch mit ihnen zu
suchen. Es gibt viele andere Möglichkei-
ten, das gemeinsame Gespräch zu su-
chen und zivilgesellschaftliche Zu-
sammenarbeit zu prakti zieren, als in einer
multi- oder interreligiösen Feier. Außer-
dem hat die Zahl derjenigen Schülerinnen
und Schüler in den letzten Jahren enorm
zugenommen, die den Ethikunter richt be-
suchen und gerade der Feier eines Got-

tesdienstes oft sehr kritisch gegenüber
stehen. Ob sie sich mit einem Gottes-
dienst oder einer religiösen Feier der Re-
ligionsgemeinschaften angesprochen
fühlen, darf für viele dieser Schülerinnen
und Schüler bezweifelt werden. 

Deshalb machen wir als Alternative fol-
genden Vorschlag: 

Eine von der Schulleitung verantwor-
tete Feier zu besonderen Anlässen un-
ter Mitwirkung der Glaubensgemein-
schaften 

Einer interreligiösen bzw. multireligiösen
Feier bzw. Gottesdienst können wir aus
theologischen Gründen nicht zustimmen
und uns als Geistliche oder als Lehrkräfte
auch nicht bei der Gestaltung beteiligen.
Gleichwohl sehen wir das Bedürfnis von
Schulleitungen, zum Schuljahresbeginn
bzw. Schuljahresende oder an Weihnach-

ten oder bei einem Schul-
fest oder auch nach einem
schweren Unglücksfall eine
schulische Feier zu gestal-
ten, bei der möglichst alle
Schülerinnen und Schüler
sowie alle Lehrkräfte mit gu-

tem Gewissen teilnehmen können: Chris-
ten, Muslime, Juden, Vertreter weiterer
Religionen, aber auch Personen, die mit
Glaube und Religion wenig anfangen kön-
nen (beispielsweise Schülerinnen und
Schüler bzw. Lehrkräfte des Faches
Ethik). 

Im Gegensatz zu einer von den Glaubens-
gemeinschaften verantworteten religiösen
Feier wäre eine solche Veranstaltung der

Ein gemeinsamer 
Gottesdienst zwischen
Christen und Muslimen
kann theologisch nicht
begründet werden



Schule durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet: 
•   Die Schulleitung lädt zu der Veranstal-

tung ein. 

•   Die Schulleitung eröffnet und schließt
die Veranstaltung; sie ist keine rein re-
ligiöse Feier. 

•   Die Veranstaltung wird nicht Gottes-
dienst genannt. Sie findet weder in ei-
ner Kirche noch in einer Moschee oder
einer Synagoge statt, sondern in einem
religiös neutralen Raum. 

•   Alle Schülerinnen und Schüler sowie
alle Lehrkräfte können sich unabhängig
von Konfession oder Religionszugehö-
rigkeit an dieser Feier beteiligen und
sie mitgestalten. 

•   Mögliche musikalische Beiträge kön-
nen völlig frei ausgewählt werden, so-
fern keine Lieder gesungen werden,
die nicht von allen Teilnehmenden in-
haltlich mitgetragen werden können. 

Aus unserer Sicht hätte eine solche von
der Schulleitung geleitete und verantwor-
tete Veranstaltung deutliche Vorteile
gegenüber einer interreligiösen bzw. mul-
tireligiösen Feier der Religionsgemein-
schaften:  
•   Die ganze Schule wäre eingeladen:

Sämtliche Schülerinnen und Schüler
sowie alle Lehrkräfte könnten mit gu-
tem Gewissen und ohne sich innerlich
verbiegen zu müssen mitfeiern (auch
die Ethik-Schüler, auch die „Nicht-Reli-
giösen“). 

•   Die Vertreter der Religionsgemein-
schaften könnten der Schulleitung das
konkrete Angebot einer schulischen
Feier machen und müssten nicht bei
der Ablehnung einer gemeinsamen
interreligiösen Feier (bzw. eines Got-
tesdienstes) stehenbleiben. 

•   An einer solchen Feier in Verantwor-
tung der Schulleitung könnten auch
Schülerinnen und Schüler aus atheisti-
schen Familien oder aus religiös kon-
servativen Elternhäusern problemlos
teilnehmen. Bei multireligiösen Feiern
wäre dagegen zu erwarten, dass viele
solcher Eltern ihren Kindern die Teil-
nahme nicht erlauben würden. 

•   Wo eine gute Tradition von christlichen
Schulgottesdiensten besteht und es
keinen Anlass gibt, daran etwas zu
verändern, kann und soll es bei der
bisherigen Praxis bleiben. Und auch
dort, wo eine schulische Feier unter
Beteiligung der Religionsgemein-
schaften stattfindet, sollte sie von spe-
zifisch christlichen Angeboten ergänzt
werden. Denn für viele Schülerinnen
und Schüler bilden die Schulgottes-
dienste oft die einzige Möglichkeit, ei-
nen christlichen Gottesdienst kennen
zu lernen und mitzufeiern (von Kom-
munion, Firmung und Konfirmation
einmal abgesehen). Würde es irgend-
wann nur noch multireligiöse Feiern in
der Schule geben, würden die Kinder
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Deutliche Vorteile gegenüber einer 
interreligiösen bzw. multireligiösen
Feier
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und Jugendlichen einen dezidiert
christlich gestalteten Gottesdienst gar
nicht mehr kennenlernen.

Diskussion im „Netzwerk evangeli-
scher Christen in Baden“:

Eine Umfrage unter Kolleginnen und Kol-
legen in unserem Netzwerk ergab folgen-
des Bild: 
•   Alle können sich vorstellen, dass bei ei-

ner solchen von der Schulleitung ver-
antworteten Feier ein Christ (Geist-
licher, Lehrkraft oder Schüler/in) einen
Abschnitt aus der Bibel
vorliest, dass ein Mus-
lim bzw. ein Jude (Geist-
licher, Lehrkraft oder
Schüler/in) einen Ab-
schnitt aus dem Koran bzw. aus der
Thora vorliest, oder dass ein Vertreter
aus dem Bereich Ethik-Unterricht einen
weisheitlich oder philosophisch ge-
prägten Text vorträgt. 

•   Ebenfalls können sich alle vorstellen,
dass Vertreter der Religionsgemein-
schaften einen Segenswunsch ihrer
Religion sprechen. 

•   Bei Gebeten ist das Stimmungsbild
allerdings etwas anders: Manche aus
unseren Reihen können sich vorstel-
len, dass ein Vertreter der jeweiligen
Religion ein Gebet seines Glaubens
spricht (ohne dass er die anderen de-
zidiert auffordert, bei seinem Gebet
mitzubeten). Andere könnten sich bei
einem solchen Gebet selber nicht be-
teiligen. 

•   Einheitlich war wiederum das Stim-
mungsbild hinsichtlich möglicher Symbol-
handlungen: Sofern alle Beteiligten sie
entsprechend ihrer eigenen Überzeugung
interpretieren und verstehen können, wird
dies als unproblematisch angesehen: z.B.
Anzünden von Kerzen, Weitergeben von
Licht, alle fassen sich an den Händen etc.
– 

Soweit unser Vorschlag zur Diskussion
als Alternative zu multireligiösen Feiern,
die von Vertretern der unterschiedlichen
Religionen gestaltet werden. Wir würden

uns darüber freuen, wenn
man den Vorschlag im
Pfarrkonvent oder in der
Reli-Fachschaft aufgrei-
fen und diskutieren wür-

de. Gerne können Sie uns auch schrei-
ben: info@netzwerk-baden.de oder an die
jeweilige kbz-Adresse der unten genann-
ten Personen. 

❚ Leitungsteam des Netzwerks: 
Pfr. Dr. Gerrit Hohage, Hemsbach; 
Pfr. Günther Wacker, Ellmen dingen; 

Pfr. Lothar Mößner, Pfinztal-Kleinsteinbach; 
Pfr. Theo Breisacher, Staufen; 

unter Mitwirkung von Udo Zansinger, Pfarrer
und Studienleiter am FHSZ in Schriesheim 

Unser Vorschlag zur 
Diskussion als Alternative
zu multireligiösen Feiern
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Name verwechselt. Jeder kennt es: Man weiß den
richtigen Namen, hat aber aus unerfindlichen
Gründen einen anderen im Kopf. So ist es der
Schriftleitung ergangen beim Intro zum Artikel
„Was ist Ökumene?“ im letzten Pfarrvereinsblatt
(10-2020, S. 511ff.). Der verstorbene Kollege, um
den es ging, war nicht Helmut, sondern Hartmut
Hollstein. Wir möchten uns ausdrücklich bei seiner
Frau und Autorin des Artikels Fr. Dr. Dorothea
Schmitt-Hollstein entschuldigen.

Korrigenda
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E inen neunfachen Großvater wie den
Autor dieses Leserbriefs bauchpin-

selt es schon, wenn der lebendige Gott ei-
nem „liebenden Großvater“ verglichen
wird. (So im Artikel „Gnade und Bekeh-
rung von Jochen Wurster in den „Badi-
schen Pfarrvereinsblättern“ 9/2020, Seite
431ff.)  Eignen sich die Erfahrungen mit
einem „liebenden Großvater“, um damit
etwas von der Liebe Gottes zu verdeut-
lichen? Die negative Karikatur von Gott
als einem alten Mann mit grauem Bart,
der die beste Zeit hinter sich hat, ist mir
schon bekannt. Aber das ist ja etwas an-
deres als ein „liebender Großvater“. Dass
Gott einem „liebenden Großvater“ ver-
glichen wird, das habe ich bisher noch nir-
gendwo gehört, gelesen oder selbst ge-
predigt. Horizonterweiterung? Ich werde
weiter darüber nachdenken. In diesem
Sinn: Danke für dieses Gleichnis.

Das gespannte Hochgefühl verwandelt
sich schnell in das fast pure Gegenteil, als
ich lese, dass das Bild des von Altersmilde
geprägten „liebenden Großvater“ nach
Meinung des Theologen und Historikers
B. Hasselhorn dazu führt, dass Gott „lieb“,
harmlos und irrelevant wird. Gut, wenn
Enkel ihre Großväter liebevoll erleben oh-
ne „  “. Gut, wenn Großväter darauf ver-
zichten, ihre Enkel zu erziehen. Gut, wenn
Großväter sich im Umgang mit ihren En-
keln nicht übermäßig wichtig nehmen, als
hätten sie alle Lebensweisheit mit Löffeln
gefressen. Sicher sind manche Großväter
für ihre Enkel harmlos und irrelevant. Das
sind auch manche Väter für ihre Kinder.

Aber dass das Bild von Gott als einem
„liebenden Großvater“ dazu führen soll,
ihn „lieb“, harmlos und irrelevant zu ma-
chen, das hat schon etwas Verletzendes
für die „Gattung“ der Großväter an sich.
Mich hat es verletzt. In diesem Sinn:
Schade für dieses Bild.

Jetzt gehe ich in die Küche und backe ei-
nen Pflaumenkuchen zur Einschulung
meines Enkels Jakob.

❚ Theodor Leonhard, Pfarrer i.R., Pforzheim

Der liebende Großvater

Leserbrief
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A dvent ist im September! Das war mir
so noch nicht bewusst, und deshalb

beging ich letztes Jahr einen folgen-
schweren Fehler: Ich wollte meinen Kin-
dern – die zwar schon beide studieren,
aber immer noch für Adventsbräuche
empfänglich sind – da sieht man mal, wie
eine entsprechende Sozialisierung nach-
wirkt… Also, wie gesagt: Ich wollte mei-
nen Kindern eine kleine Freude machen
und ihnen einen Adventsscho kokalender
kaufen. Also machte ich mich Ende No-
vember auf den Weg, um diese zu besor-
gen. Die Verkäuferin lachte schallend, als
ich ihr meinen Wunsch vortrug. Ad -
ventskalender? Jetzt? In welcher Welt le-
ben Sie eigentlich? Seit Wo chen sind die
aus verkauft! Und sie erzählte mir, dass
Adventskalender bereits Ende September
im Sortiment wären und ziem lich bald weg
sind. Auch das Weihnachtsgebäck, mein-
te sie, wäre demnächst aus verkauft. Ich
müsse schnell zuschlagen, wenn ich noch
welches wolle. Ich schaute in die Regale
und war überrascht: Die ersten Osterha-
sen lugten schon neugierig hinter den
letzten Resten weihnachtlicher Lebku-
chen hervor. Die Verkäuferin erhaschte
meinen Blick und meinte: Ich rate Ihnen,
von diesen gleich welche mitzunehmen.
Da sind Sie auf jeden Fall rechtzeitig dran!
Ich beherzigte ihren Rat und ging entspre-
chend vollbepackt nach Hause. 
Ein paar Tage war ich unglücklich: So lan-
ge kämpfen wir als Kirche, dass Advent
im Dezember ist. Aber es hat alles nichts
genutzt: Die Advents- und Weihnachtsna-

schereien werden beharrlich jedes Jahr
schon Ende September verkauft. Gegen
die Wirtschaftslobby kommen wir einfach
nicht an. Das hat große Folgewirkungen
für unser Kirchenjahr. Wie können wir den
Sinn der Passionszeit einsichtig machen,
wenn in den Regalen schon Monate zuvor
Schokohasen und Ostereier einträchtig in
den Regalen beieinander liegen? Auch
die Adventszeit mutiert dadurch, dass
Weihnachten immer weiter nach vorne
rutscht, zu einem lange gefeierten Weihn-
achtsfest. Das liegt nicht nur an den
Weihnachtsleckereien, die schon in der
Adventszeit gegessen werden. Auch
Weihnachtsbäume werden immer früher
aufgestellt. Kein Wunder, dass die Leute
heutzutage an Heiligabend schon weihn-
achtserschöpft sind und die eigentlichen
Weihnachtsgottesdienste immer weniger
be sucht werden. 

Es muss sich was ändern, dachte ich mir,
aber was? Ich zermarterte meinen Kopf –
und dann hatte ich endlich eine Idee. Eine
geniale Idee, wie ich fand. 

Im Frühjahr dieses Jahres machte ich
mich auf den Weg zu den großen Ge-
schäften in meiner Stadt und beschwerte
mich: Nach den Sommerfe rien wäre der
Run auf die Advents- und Weihnachtssa-
chen viel zu heftig. In den Sommerferien,
wenn viele noch in Urlaub sind, könne
man seine Adventseinkäufe viel ruhiger
angehen. Die Erfahrung besage: Wer zu-
erst Adventsleckereien verkauft, zu dem

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! 
(Vorsicht: Glosse)

Glosse
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rennen alle Kunden. Oder wollen Sie kein
Geld ver dienen? Das hat die Ge -
schäftswelt unserer Stadt allesamt über-
zeugt. Auch mit der Stadtverwaltung
sprach ich und fand völlige Zustimmung. 
So kam es, dass in diesem Jahr, dank
meiner Idee, unsere Stadt von Käufern
förmlich überrannt wurde, die sich in den
Sommerferien schon für Advent und
Weihnachten eindeckten. Viele kamen,
angelockt von einer entsprechenden Wer-
bekampagne, von auswärts. Das Weihn-
achtsgeschäft lief in unserer Stadt noch
nie so gut wie in diesem Jahr. 

Da die umliegenden Städte nächstes Jahr
nachziehen werden, wie gerüchteweise
zu hören war, planen die Geschäftsleute
in unserer Stadt, mit dem Ad vents- und
Weihnachtsverkauf schon vor den Som-
merferien anzufangen, um die Nase vorn
zu haben. Wenn es planmäßig so weiter-
geht, wie ich mir das vorstelle, werden wir
es in ein paar Jahren geschafft haben.
Dann sind wir so früh dran, dass im No-
vember bereits die Advents- und Weihn-
achtsbäckerei für das darauffolgende Jahr
zu erhalten ist. Sie meinen, da könnte es
Probleme mit der Haltbar keit geben? Ich
bitte Sie! In unserer fortschrittlichen Zeit
gibt es genügend Mittel und Wege, um
das in den Griff zu bekommen. Und not-
falls können Sie das, was Sie für das
nächste Jahr kaufen, schon dieses Jahr
verwenden. Keine Sorge: Das merkt kei-
ner. Höchstens daran, dass alles viel fri-
scher schmeckt als gewohnt. 

❚Markus Beile, Konstanz
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E s ist Nacht. Mitten im Tiefschlaf, um
2.24 Uhr weckt mich mein Smart-

phone. Ich hatte wieder einmal verges-
sen, es auszuschalten. Aber wer schickt
mir schon um diese Zeit eine Nachricht?
Ist irgendetwas Schlimmes passiert? Er-
schrocken schaue ich auf das Display.
Kaum zu glauben: eine Email von
„Godi.org“. Für den morgigen Sonntag ha-
be ich in Heidelberg zwei Gottesdienste
übernommen.
Auch im Ruhestand übernehme ich gerne
Vertretungen. Schließlich war ich in mei-
ner aktiven Zeit selber immer dankbar,
wenn ein*e Pfarrer*in bereit war, mich im
Urlaub, bei Konfi-Freizeiten oder an ei-
nem Erholungswochenende zu vertreten.
Ein Anruf bei der Dekanatssekretärin ge-
nügte zumeist oder es fand sich beim
Pfarrkonvent eine Lösung. Das war’s
dann auch schon. Weitere Absprachen
mündlich mit dem zuständigen Pfarrbüro.
Neuerdings gibt es nun im Stadt-Dekanat
Heidelberg für diese Situation eine neue
Regelung, eine digitale Plattform namens
„Godi.org“. Sie schickt mir unmittelbar
nach Vereinbarung eines Vertretungster-
mins eine Bestätigung mit einer umfan-
greichen Email. Direkt am Vertretungs-
sonntag bekomme ich dann denselben
Text als Erinnerungsmail noch einmal,
und zwar regelmäßig nachts um 2.24
Uhr(!):
„Guten Tag, Rudolf Atsma!
Sie leite(te)n heute einen oder mehrere
Gottesdienste als Prediger/in:
23.08.2020, 10.00 Uhr Jakobuskirche  -
Gottesdienst 30minütiger Gottesdienst

max. 25 Teilnehmer 
Platzreservierungen unter 43 66 24 mög-
lich (Vertretungsgrund: U - Erholungsur-
laub - zuständiges Pfarramt: Jakobusge-
meinde)
23.08.2020, 11.00 Uhr Jakobuskirche –
Gottesdienst 30minütiger Gottesdienst
max. 25 Teilnehmer 
Platzreservierungen unter Nr. NN mög-
lich (Vertretungsgrund: U - Erholungsur-
laub - zuständiges Pfarramt: Jakobusge-
meinde)
Bitte klicken Sie auf den folgenden Link,
um Ihre gefahrenen Kilometer und ggf.
angefallene Extrakosten direkt im System
Godiorg einzutragen. https://godi.org/
Diese Email wurde automatisch vom
System Godiorg erzeugt, mit dem in Ih-
rem Kirchenbezirk die Gottesdienstpla-
nung organisiert wird. Der Link in dieser
Email ist nur einmal gültig. Sollten Sie ei-
ne weitere Email dieser Art zu einem
späteren Zeitpunkt erhalten haben, dann
ist dieser Link nicht mehr gültig. Nutzen
Sie dann den Link in der späteren Email.
Wenn Sie Fragen zu Ihren Einsätzen und
zur Abrechnung haben, dann wenden Sie
sich bitte an das Dekanatsbüro.
Mit Ihrem Zugang zu Godiorg können Sie
auch viele weitere für Sie wichtige oder
interessante Informationen zu Ihrer Tätig-
keit als Prediger/in einsehen. Klicken Sie
dazu in Godiorg einfach auf die Schaltflä-
che ‘Zur Startseite’ und dann dort auf ei-
ne der Menüoptionen. Sie können sich
jederzeit unabhängig von einer solchen
Email wie dieser in Godiorg anmelden.
Dazu müssen Sie einen Zugang zum

Lieber Bruder(Schwester?) Godi.org ...

Glosse
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System Godiorg mit Anwender/innen/na-
me und Kennwort haben. Wie Sie diesen
Zugang selbständig erstellen können, er-
fahren Sie über eine Anleitung Schritt für
Schritt (bitte hier klicken).

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte
an Herrn Oberkirchenrat 
Matthias Kreplin.“

Abgesehen davon, dass ich diese Nach-
richt ganz gewiss nicht mitten in der Nacht
lese und sie  ärgerlicherweise nur meinen
Schlaf stört, empfinde ich diesen „Fort-
schritt“ kirchlicher Verwaltungsarbeit
ebenso überflüssig wie unpersönlich! Für
die Abrechnung der Vertretungskosten –
(24,- € – bei durchschnittlich 6–10 Std da-
mit verbundener Arbeitszeit ...) habe ich
natürlich im entsprechenden Link Benut-
zernamen und ein Passwort eingegeben,
ohne dass jedoch nach mehr als acht Mo-
naten eine Überweisung erfolgt wäre. Die
Dekanatssekretärin hat inzwischen die al-
ten Abrechnungsformulare wieder einge-
führt ... –
Nach der letzten nächtlichen Mitteilung
habe ich versucht, an „Bruder (od.
Schwester?) Godi.org“ zu schreiben. Lei-
der ohne Antwort. Vermutlich befand sich
„Godi.org“ gerade im Erholungsurlaub ...,
es sind ja Sommerferien.

❚ Rudolf Atsma, Neckargemünd
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Aus dem Pfarrverein

Beihilfe-Beantragung: 
Fristen beachten!

Beim KVBW (und beim LBV) gilt eine 2-
Jahres-Frist plus das laufende Jahr der
Rechnungsstellung:
▪   Für eine im Januar 2018 ausgestellte

Rechnung kann noch Beihilfe ge-
währt werden, wenn der Antrag bis
Ende Dezember 2020 bei der Beihil-
festelle eingeht.

▪   Für eine Rechnung vom Dezember
2018 gilt auch der Dezember 2020
als Eingangsfrist.

▪   Bei Unterbringung wegen Behand-
lungs- oder Pflegebedürftigkeit gilt
nicht das Rechnungsdatum, son-
dern das Behandlungsdatum als
Fristbeginn.

▪   Wenn für Sie nicht das baden-würt-
tembergische Beihilferecht gilt, kön-
nen die Verjährungsfristen anders
(auch kürzer!) sein und sollten bei
der zuständigen Beihilfestelle erfragt
werden.

(Studierende) Kinder: 
Beihilfe nur bis 25!

Wir möchten noch einmal darauf hinwei-
sen, dass die Berücksichtigung über die
Beihilfe der Eltern für Kinder nur bis zum
Ende des Jahres möglich ist, in dem sie
25 Jahre alt werden (ggf. zuzüglich
Wehr-/Zivildienstzeit). Somit fallen also
Kinder, die im Jahr 1995 geboren wur-
den, zum 01.01.2021 aus der Beihilfe
heraus. Um eine Fortführung des Kran-
kenversicherungsschutzes muss man
sich selbstständig kümmern. 

Der Pfarrverein kann eine solche Voll-
versicherung leider nicht selbst anbie-
ten, hat jedoch eine Optionsversiche-
rung mit der Familienfürsorge abge-
schlossen, die eine vergünstigte Wei -
terversicherung bei Verlust des Beihil-
feanspruchs ermöglicht. Im Zweifelsfall
sollten Sie Ihre Beihilfestelle (KVBW)
kontaktieren, ob und wie lange noch ei-
ne Beihilfeberechtigung besteht.

Adressänderungen

Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Ge-
schäftsstelle des Badischen Pfarrvereins bei Adressänderungen dringend auf Ihre
Mithilfe angewiesen ist. Wenn Sie aufgrund eines Stellenwechsels oder aus privaten
Gründen umziehen, bekommen wir dies nicht vom Evangelischen Oberkirchenrat
oder von anderer Stelle gemeldet. Damit unser Badischer Pfarrkalender jedoch ak-
tuell bleibt und die Ihnen zugedachte Post weiterhin richtig zugestellt werden kann,
benötigen wir stets Ihre aktuelle Anschrift. Sollte sich diese ändern, bitten wir Sie
daher, uns die neue Adresse so bald wie möglich mitzuteilen.
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•   Infolge eines Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts wurde nun vom Land
Baden-Württemberg die Einkommens-
grenze in der Beihilfe für Ehegattinnen/
Ehegatten rückwirkend ab 01.01.2013
einheitlich auf 18.000 Euro im Jahr fest-
gesetzt. 

•   Die in vielen Fällen angewandte, nied-
rigere Einkommensgrenze von 10.000
Euro im Jahr entfällt somit rückwirkend. 

•   Ab 01.01.2021 wird die Einkommens-
grenze auf 20.000 Euro erhöht.

Maßgeblich ist wie bisher der sog. „Ge-
samtbetrag der Einkünfte“ (im Sinne des
§ 2 Abs. 3 EStG) der Ehegattin oder des
Ehegatten, der im Einkommensteuerbe-
scheid zu finden ist. Bei den herangezo-
genen Einkunftsarten ergeben sich je-
doch, insbesondere für Neu-Rentner, ab
2021 Änderungen. 
Falls Sie betroffen sind oder Rückfragen
haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Bei-
hilfestelle (KVBW oder LBV).

In Bezug auf die Beitragszahlung im Pfarr-
verein ändert sich dadurch nichts: ab 800
Euro bis 1.700 Euro monatl. Bruttoein-
kommen  wird wie bisher ein Beitrag von
70 Euro im Monat fällig, über 1.700 Euro
sind es 8% vom Bruttoeinkommen/Grund-
gehalt.

Wichtig: Zeitpunkt der 
Antragstellung ist maßgeblich
Wie bisher dürfen Ehepartner/Lebens-

partner also nur beschränkt hinzu verdie-
nen, wenn sie in der Beihilfe berücksich-
tigt werden und Beihilfe erhalten wollen.
Zu beachten ist bei entsprechend hohem
Einkommen der Zeitpunkt der Antragstel-
lung: Übersteigt der „Gesamtbetrag der
Einkünfte“ in den beiden Kalenderjah-
ren vor der Stellung des Beihilfean-
trags die nun geltende Grenze von
18.000 Euro, wird keine Beihilfe gewährt.
Es kommt also nicht darauf an, wann die
Leistungen erbracht wurden, sondern
wann der Beihilfeantrag gestellt wird.
Wenn man den Antrag auf Beihilfe noch
im Jahr 2020 stellt, wird jeweils der Ge-
samtbetrag der Einkünfte für die Jahre
2018 und 2019 herangezogen. Wird der
Antrag im Jahr 2021 gestellt, wird jeweils
das Einkommen der Jahre 2019 und
2020 zur Prüfung herangezogen. Je
nach persönlicher Einkünftekonstellation
des Ehepartners/Lebenspartners kann
es also von Vorteil oder von Nachteil
sein, bis 2021 zu warten oder den Antrag
noch im alten Jahr zu stellen.

Bei Fragen zu dieser nicht ganz einfa-
chen Thematik ist es ebenfalls sinnvoll,
sich an Ihre Beihilfestelle zu wenden.

Aus dem Pfarrverein

Einkommensgrenze in der Beihilfe für 
Ehegattinnen/Ehegatten: jetzt einheitlich 18.000 Euro
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D er Abschluss einer Pflegeversiche-
rung ist in Deutschland verpflich-

tend. Der Pfarrverein kann diese Versi-
cherung systembedingt nicht anbieten: im
Rahmen der Krankenhilfe des Pfarrver-
eins erfolgt, ergänzend zur Beihilfe, ledig-
lich die Erstattung von Kosten im Krank-
heitsfall. 

Wer in der Krankenhilfe des Pfarrvereins
berücksichtigt wird, muss sich separat
pflegeversichern. Bitte prüfen Sie, ob bei
Ihnen ein Pflegeversicherungsschutz vor-
liegt.

Nicht vergessen: 
Pflegeversicherung abschließen!

Wichtig: auch Angehörige (Ehefrauen/-
männer, Kinder), die zuvor gesetzlich ver-
sichert waren (AOK etc.) und dann in den
Pfarrverein gewechselt sind, müssen sich
ab dem Wechsel privat pflegeversichern.
Bitte prüfen Sie auch hier unbedingt, ob
eine private Pflegeversicherung vorliegt.
Ebenso müssen neugeborene Kinder pri-
vat pflegeversichert werden.

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 
in Zeiten der Corona-Pandemie

Grundsätzlich ist die Geschäftsstelle wie gewohnt erreichbar. Aufgrund der aktuel-
len Situation infolge der Corona-Pandemie kann es jedoch zeitweise zu Einschrän-
kungen kommen. 
Da sich die Situation kurzfristig ändern kann, halten wir Sie auf unserer Website
auf dem Laufenden: www.pfarrverein-baden.de

Wir bitten darum, derzeit auf einen persönlichen Besuch in der Geschäftsstelle in
Karlsruhe zu verzichten. Alle Anliegen können auch problemlos telefonisch oder
per E-Mail geklärt werden. Ihre Beihilfebescheide und sonstigen Unterlagen kön-
nen Sie wie gewohnt in unseren Briefkasten werfen – bitte sehen Sie von einer
persönlichen Übergabe ab.

In Zeiten der Corona-Pandemie und auch generell besteht die Möglichkeit, Ihre
Beihilfebescheide eingescannt als PDF-Datei an die Geschäftsstelle zu senden. 
E-Mail-Adresse: krankenhilfe@pfarrverein-baden.de

Bleiben Sie gesund!



638 Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

Aus der Pfarrvertretung

S chon vor 3 Jahren hat der Oberkir-
chenrat einen Entwurf für ein neu-

es Pfarrvertretungsgesetz mit der Pfarr-
vertretung abgestimmt und der Synode
vorgelegt. Kern des geplanten Gesetzes
war die Bildung von Pfarrvertretungen auf
Bezirksebene und damit verbunden eine
Wahl der Pfarrvertretung auf Landesebe-
ne nicht mehr durch Urwahl, sondern
durch die Versammlung der Bezirkspfarr-
vertretungen. Die Pfarrvertretung kam
dann aber noch vor der Herbstsynode
2017 zu der Einschätzung, dass die kurze
Frist bis zur Wahl 2018 nicht ausreichen
würde, um die Reform breit zu kommuni-
zieren und flächendeckend in allen Bezir-
ken Kandidat*innen anzusprechen. Daher
wurde dann in der Synode lediglich eine
Minireform mit Veränderungen bei der
Wählbarkeit beschlossen; zugleich hat die
Synode darum gebeten, dass zu dem ge-
planten Gesetz eine Umfrage in den
Pfarrkonventen aller Kirchenbezirke
stattfinden soll.
Ich war dann im Lauf des Jahres 2018 mit
dem Gesetzentwurf in einigen Pfarrkon-
venten und auch in der Dekan*innenrunde
Nord. Auch in den Pfarrvereinsblättern 11-
12/2017 habe ich ausführlich informiert.
Mein Eindruck dabei war, dass die Reform
im Grundsatz gutgeheißen wird und dass
kritische Rückfragen nur zu Details geäu-
ßert wurden. 
Nach Pfarrbildprozess und Lockdown soll
nun ein erneuter Anlauf unternommen
werden. Wir haben uns in der Pfarrvertre-
tung darüber verständigt, wer in welche
Konvente geht und die Dekan*innen ge-

beten, für die von der Synode erbetene
Umfrage bis zum Januar Zeitfenster für
Vorstellung und Rückmeldung zur Verfü-
gung zu stellen, ggf. auch per Videokon-
ferenz. Die Ergebnisse werden dann der
Frühjahrssynode 2021 für ihre Beratun-
gen übermittelt.

Die Herbstsynode hat über die kleiner
werdenden finanziellen Ressourcen be-
raten; die Landeskirche will im Zeitraum
2020 bis 2032 (inflationsbereinigt) 20 %
gegenüber dem ursprünglichen Haus-
haltsansatz für 2020 einsparen. Weitere
10 % sollen umgeschichtet werden für
Vorhaben wie z.B. Digitalisierung, Innova-
tionen, Sanierung der Gebäude inklusive
Klimaschutzmaßnahmen und Entlastung
der Gemeinden von Verwaltungsaufgaben
durch Umsetzung des VSA-Gesetzes.
Diese Einsparungen müssen in allen
Handlungsfeldern der Landeskirche rea-
lisiert werden; zu diesem Zweck führt die
Landesynode im Anschluss an die Herbst-
tagung der Landessynode 2020 ein ver-
einfachtes Ranking der verschiedenen
Handlungsfelder kirchlicher Arbeit durch.
Bereits im Juli hatten Mitglieder des Ober-
kirchenrats in drei regionalen Videokonfe-
renzen die Entwicklungen der Ressourcen
erläutert.
Zur Frage, wie kirchliche Arbeit in den Kir-
chenbezirken bei 20 bis 30 % weniger
Personalressourcen geleistet werden
kann, hat sich im EOK eine Arbeitsgruppe
des Kollegiums unter dem Arbeitstitel „Kir-
che im Umbruch“ gebildet. Die Herausfor-
derung ist dabei nicht nur finanzieller Art;

Beitrag aus der Pfarrvertretung 
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klar ist auch, dass die Ruhestandswelle
in den geburtenstarken Jahrgängen
nicht durch Nachwuchs kompensiert
werden kann. 
Die Umsetzung der Einsparungen soll an-
teilig in jedem Doppelhaushalt ab 2022/23
erfolgen. Die Frühjahrssynode 2021 berät
über die Zielmarken für die Einsparungen
auf landeskirchlicher Ebene und bei den
Zuweisungen an die Kirchengemeinden
und Kirchenbezirke bis 2032. Die Kir-
chenbezirke sollen bis Ende 2022 eine
verbindliche Personalplanung für das
Jahr 2032 vorlegen. Einer kurzen Pla-
nungs- und Entscheidungsphase soll
dann die Umsetzung über eine längere
Zeit (bis Ende 2031) mit Rücksicht auf
Pensionierungen und Personalverschie-
bungen erfolgen. Innerhalb klarer Rah-
menbedingungen soll es dann Gestal-
tungsspielräume vor Ort geben. 
Bei der Frage, ob die angekündigten Um-
schichtungen zugunsten von nicht spezi-
fizierten Innovationen den Abbau bewähr-
ter Arbeitsfelder rechtfertigen, habe ich
Fragezeichen – Innovation ist kein Selbst-
zweck; neue Arbeitsfelder sollten erst
dann beschlossen werden, wenn die Syn-
ode den Eindruck gewinnt, dass Mittel
dort besser investiert sind als bei schon
bislang bestehenden Arbeitsfeldern, die
dafür aufgegeben werden. 
Für die badische Pfarrer*innenschaft dürf-
ten diese Entwicklungen zu spürbaren
Mehrbelastungen führen: Wenn nun alle
Aufgabenbereiche auf den Prüfstand
kommen, werden die notwendigen und si-
cher auch kontroversen Diskussionspro-
zesse und deren Umsetzung in den Bezir-
ken Zeit und Energien binden. Und ange-
sichts drohenden Personalmangels ist die

Gefahr einer deutlichen Arbeitsver-
dichtung nicht von der Hand zu weisen.
Wichtig ist daher, dass die beim Pfarrbild-
prozess angekündigten Modellversuche
zur Begrenzung der Arbeitsbelastung
(zum westfälischen Terminstundenmodell
vgl. PfVBl. 2/2020) nun zügig erprobt wer-
den. Auch das Thema Gesundheit sollte
angesichts von Arbeitsverdichtung und
hohem Durchschnittsalter verstärkt in den
Blick genommen werden (vgl. hierzu auch
PfVBl 10/2017). 
Die kommunikativen Herausforderungen
der Rückbauprozesse sieht der Oberkir-
chenrat; angekündigt ist daher eine „Kom-
munikationsstrategie, die Partizipation
und Transparenz ermöglicht, ohne zu-
gleich Verunsicherung und Verzögerung
zu fördern.“ Für die Pfarrer*innenschaft ist
es wichtig, dass ihre Perspektive in den
Umbauprozessen angemessen zur Gel-
tung kommt; die Pfarrvertretung geht da-
her davon aus, dass sie in die Entwicklung
dieser Kommunikationsstrategie einbezo-
gen wird.

Die Corona-Pandemie hat uns auf allen
Ebenen der Landeskirche im zurücklie-
genden Jahr viel abverlangt: Wie stellt
man einen Gottesdienst auf YouTube ein?
Und wie kommt man da auch gut rüber?
Was macht es mit den Beteiligten, wenn
Beerdigungen nur im kleinsten Kreis ge-
feiert werden dürfen? Was bedeutet es für
uns als Seelsorger*innen, wenn wir ein-
same Gemeindemitglieder in Heimen
nicht mehr besuchen dürfen? Wie hält
man Schüler*innen online bei der Stange?
Wie verändern sich Examensprüfungen
durch die veränderten Rahmenbedingun-
gen? Können wir uns die ständig sich än-
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dernden Corona-Schutzbestimmungen
noch merken? Und was bedeutet es für
unseren Glauben, wenn das Abendmahl
auf einmal nicht mehr Heilsmittel, sondern
potentieller Virenherd ist? Wie gehen wir
damit um, wenn uns als Kirche die Sys-
temrelevanz abgesprochen wird, wo wir
doch mehr als je zuvor spüren, dass Orte
gebraucht werden, an denen die Seele
gestärkt wird? Wie leben wir mit der Angst,
in einem Beruf mit Hunderten von Kontak-
ten in der Woche uns selbst zu infizieren
bzw. für andere zur Ansteckungsquelle zu
werden?

Es war ein ungeheuer anstrengendes
Jahr. Und sicher ist uns nicht alles gelun-
gen beim Ausprobieren neuer Wege. Ich
glaube trotzdem, dass wir stolz darauf
sein können, wie wir mit den vielfältigen
neuen Anforderungen umgegangen sind.
Und dass dabei auch manches gewach-
sen ist, das Bestand haben wird.
Im Namen der Pfarrvertretung danke ich
für Interesse und wohlwollende Beglei-
tung unserer Arbeit im zurückliegenden
Jahr und wünsche allen Leser*innen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
ein gutes neues Jahr 2021 und Gesund-
heit!

❚ Volker Matthaei, Stutensee
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Aus der Landeskirche

Montag, 25. Januar 2021 
15.00 Uhr    Beginn 
                     mit Nachmittagskaffee

15.30 Uhr    Begrüßung 
                     Claudia Bär 
                     und Karin Baral

16.00 Uhr    Blick in die Welt
                    „Hoffnung übersetzen – 
                     Herzen berühren: Wie Gottes
                    Wort in der Muttersprache 
                     Menschen beGEISTert“
                     Wycliff-Mitarbeiter berichten 

19.30 Uhr     Welche Musik 
                    beGEISTert Gott?
                     Johannes Link, 
                     Kantor für Popularmusik  

Dienstag, 26. Januar 2021
8.00 Uhr       Andacht in der Kapelle
                     Verena Zorn

9.30 Uhr       Bibelarbeit 
                    Was bedeutet es, in und mit
                    der Wirklichkeit des 
                    Heiligen Geistes zu leben?
                     Johannesevangelium Teil 1
                      Christiane von Boehn

11.30 Uhr     Singen und Musizieren
                     Chor: Kerstin Thomas
                     Flöten: Erika Trojansky

15.45 Uhr    Feldenkrais-Workshop
                     Ute Schunck

17.00 Uhr     Fromm und frei –
                    200 Jahre badische Landes-
                     kirche von der Union bis heute
                    Dr. Martin Schneider

19.30 Uhr    Komm Schöpfer Geist –
                     Kunst und Glaube
                     Kathrin Deusch

BeGEISTert leben!

Herzliche Einladung zu unserer Ta-
gung, die nach einem Jahr vieler neuer
Herausforderungen hoffentlich statt-
finden kann!

Rechnen wir mit der Wirklichkeit des Hei-
ligen Geistes?

Welche Auswirkungen können wir
•   im alltäglichen Leben 
•   in besonderen Ereignissen und 
    Begegnungen
•   in Kunst und Glaube
•   in der Geschichte unserer 
    Landeskirche
entdecken?

Diesen spannenden Fragen wollen wir im
Januar 2021 begegnen.
In der Hoffnung, dass die Tagung wie ge-
plant stattfinden darf, freue ich mich auf
alle, die kommen können!

❚ Claudia Bär

Pfarrfrauenbund Baden
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Mittwoch, 27. Januar 2021
8.00 Uhr      Andacht in der Kapelle
                    Cornelia Kampe

9.30 Uhr      Bibelarbeit 
                    Johannesevangelium Teil 2 
                    Christiane von Boehn

11.30 Uhr    Singen und Musizieren
                    Chor: Kerstin Thomas
                    Flöten: Erika Trojansky

16.00 Uhr     Treffen im Plenum
                    Arbeitsgruppen:
                    Meditativer Tanz 
                    mit Verena Zorn 
                    und Anette Berggötz
                    Vorstellung von Büchern 
                    mit Renate Schellenberg
                    Gesprächsgruppe „Demenz“
                    Hanna Schnaiter
                    Gesprächsrunde
                    Margrit Sebeties

19.30 Uhr    Abendmahlsgottesdienst 
                    Karin Epting und Birthe Mößner

Donnerstag, 16. Januar 2020
8.00 Uhr       Andacht und Reisesegen
                    in der Kapelle | Claudia Bär
                    Abreise nach dem Frühstück

Referenten:

Christiane von Boehn
Geb. 1962 im Odenwald, Theologiestudi-
um in Tübingen, Basel und Wuppertal,
Vikariat in Oberhausen-Tackenberg, Pa-
storin und Leiterin der Neukirchener Dia-
konenausbildung, verheiratet, 3 erwach-
sene Töchter, lebt mit ihrem Mann Tobias
gerne in der Gemeinde Moers-Hochstraß
im Pfarrhaus.

Dr. Martin Schneider
Geb. 1947, war nach seiner Ordination
zunächst Pfarrer in Meisenheim, Bi-
schofssekretär, Dekan in Eppingen und
danach Seelsorger auf dem Buckenberg
in Pforzheim, bevor er als badischer
Pfarrer nach Bretten zur Melanchthon-
Akademie kam. Seit 2012 lebt er im Ru-
hestand in Bretten.

Kathrin Deusch
Geb. 1961 in Kehl, Studium an der PH
Heidelberg (Bildende Kunst/ Ev. Theolo-
gie) Sie arbeitet als Religionslehrerin an
Grundschulen und als freiberufliche
Künstlerin im Bereich Druckgrafik, Digi-
taldruck/Fotografie, Installation. In Aus-
stellungen im südbadischen Raum ist sie
regelmäßig vertreten (Mitglied BBK, GE-
DOK und GcK). Sie ist verheiratet mit
Pfarrer Eberhard Deusch und wohnt in
Umkirch bei Freiburg.
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Herzlich eingeladen sind alle Frauen
der Pfarrer, Vikare, Diakone und die
Pfarrwitwen.

Tagungsort:
Haus der Kirche –
Evangelische Akademie Baden
Dobler Str. 51
76332 Bad Herrenalb
Tel. 07083/928-0 | Fax 07083/928-601
E-Mail: hausderkirche@hdk.ekiba.de

Tagungskosten: 
130 Euro  EZ
110 Euro  DZ
Bei Ankunft an der Rezeption 
zu bezahlen. 

Anmeldung: (bis 28. Dezember 2020)
Telefonisch, schriftlich oder per Mail an:
Irmtraud Binder
Bühler Str. 16
69126 Heidelberg
E-Mail: irmtraud.binder@t-online.de
Die Anmeldung gilt ohne Bestätigung.

Feste Zeiten des Hauses
8.00 Uhr Andacht (Kapelle)
bis 9.30 Uhr Frühstück
12.30 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Nachmittagskaffee
18.30 Uhr Abendessen

Johannes Link
Johannes Link ist seit Oktober 2016 Kan-
tor mit Schwerpunkt Popularmusik in den
evangelischen Kirchenbezirken Karlsru-
he-Land und Bretten-Bruchsal mit
Dienstsitz in Linkenheim. Er ist verheira-
tet mit der Gitarristin Hanna Link und hat
eine Tochter.

Der Wycliff e.V. 
… ist eine gemeinnützige, international
tätige christliche Organisation. Er sieht
sich besonders den unbeachteten ethni-
schen Minderheiten verpflichtet. In sei-
nen drei Schwerpunkten Sprachfor-
schung, Bibelübersetzung und Alphabeti-
sierung geht es um eine theologisch,
sprachwissenschaftlich fundierte Bibelü-
bersetzung, die Entwicklung einer geeig-
neten Schrift und Schulunterricht in der
Muttersprache. Darüber hinaus engagiert
er sich in sozial-diakonischen Projekten
und der Ausbildung von Mitarbeitern im
jeweiligen Land. 

Für den Pfarrfrauenbund:
Cornelia Kampe, Annette Berggötz, 

Ulrike Weiland, Heike Stier, 
Irmtraud Binder, Karin Baral, 
Claudia Bär, Verena Zorn, 

Birthe Mößner, Claudia Printz

Eine Veränderung der momenta-
nen Corona-Situation kann auch
zu kurzfristigen Änderungen bzgl.
der Durchführung bzw. zur Absage
der Jahrestagung führen.

Bei einer evtl. Teilnehmerzahl-Be-
grenzung durch das „Haus der Kir-
che“ entscheidet die Reihenfolge
der Anmeldung.

Jede Teilnehmerin verpflichtet sich
durch ihre Anmeldung, das Sicher-
heitskonzept des Hauses gewis-
senhaft einzuhalten.
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Buchbesprechung

Karsten Weber, Andreas Raub

Dahinter geblickt 

Dortmunder Buch, 118 S., 2020, 19,95 €

K arsten Weber (Text) und Andreas
Raub (Zeichnungen) haben zusam-

men ein Buch gemacht, das aus zwei Tei-
len besteht.  Der erste Teil nimmt Fragen
von Jugendlichen auf, begleitet von pas-
senden Bildern; im zweiten Teil stellt Kar-
sten Weber sein Leben und seinen Wer-
degang vor; abgeschlossen wird das
Buch durch eine Würdigung Albert
Schweitzers.

Dieses Buch sollte eigentlich ein Vater be-
sprechen, dessen Kinder Fragen stellen,
die ihrem Lebensalter und ihrer Entwick-
lung entsprechen: Was war vor dem Ur-
knall? Ist das Nichts auch etwas, was ist?
Woher kommen Melodien? Warum töten
wir, um zu leben? Ist mit dem Tod alles
aus? Usw. Aber nun haben die beiden Au-
toren sich dazu entschlossen, dass ein
Großvater, Karsten Weber, auf die Fragen
eingeht. Beantwortet werden können sie
natürlich nicht. Dafür stellt Weber für ihn
wichtige Stationen seines Lebens vor, vor
allem die Erfahrungen mit seinem eigenen
Vater. Damit wird eigenes Leben, mit an-
deren Erfahrungen beschrieben mit
„Schlüsselbildern aus seinem Lebensum-
feld“. Ob dies die Fragen des ersten Teils
beantwortet? Vielmehr gibt der zweite Teil
ein Bild von der Entwicklung eines Men-
schen von der Kindheit bis ins hohe Alter,
begleitet von Merian-Stichen über Alt-Hei-
delberg. Damit bleiben aber die Fragen

der ersten Buchhälfte weitgehend offen.
Anregend ist das Buch auf alle Fälle. Ein
wichtiger Satz, der den Lebenslauf von
Karsten Weber beschreibt, ist in dem  Ka-
pitel über Ernst Haeckel zu finden: „So
kann in einem Menschen Bewunderns-
wertes und Unsinniges zusammenwoh-
nen.“ In der Darstellung des Lebenswerks
von Albert Schweitzer, die Weber am En-
de anfügt, überwiegt freilich das Bewun-
dernswerte.

❚ Klaus Schnabel, Karlsruhe



645Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

W enn ich mich an Ulrich Fischer er-
innere, erinnere ich mich an sei-

ne Liebe zur Musik. Dieses gesungene
Bekenntnis zur Auferstehung, das wir
eben in dieser Arie aus Händels Orato-
rium „Der Messias“ gehört haben – es
fasst wunderbar zusammen, was Ulrich
selber so ähnlich immer wieder in eige-
nen Worten formuliert und so auch ge-
glaubt hat. 

Als Bibeltext für die Ansprache bei seiner
Beerdigung hat er eine andere Art von Be-
kenntnis ausgewählt. Einen Text des kräf-
tigen Widerstehens gegen alles vorschnel-
le Übereinkommen, dass wir keine Zukunft
haben. Es sind diese bekannten Verse aus
dem 73. Psalm, die er sich für heute ge-
wünscht hat. Es ist für Euch beide ein alter
Text, liebe Brigitte, ein Text, der schon ein-
mal Euer Leben begleitet und beleuchtet
hat, damals, vor bald fünf Jahrzehnten als
Euer Trautext. Da heißt es:

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende 

mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach 

Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele 

verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit 

meines Herzens Trost und mein Teil.

Als aufs Wesentliche konzentrierte Deu-
tung seiner Lebensgeschichte – so kom-
men mir diese Verse vor. Geschrieben
hat er seine Lebenserinnerungen ja für
Euch festgehalten. Ulrich hat sein Leben
als ein Leben im „Dennoch“ gelebt, ein
ums andere Mal. Und er hat sich nicht
abbringen lassen von seiner Überzeu-
gung, dass er mit diesem Gottesglauben
auch auf schweren Wegstrecken die
rechte Wahl getroffen hat. „Bis zuletzt“,
so stand‘s in Eurer Traueranzeige zu le-
sen, „erfüllte ihn große Dankbarkeit für
sein reiches Leben sowie sein Glaube an
die ewige Geborgenheit bei Gott!“ 

Ulrich Fischers Leben war ein „Dennoch“
gerade jetzt, in den letzten eineinhalb Jah-
ren seit der ersten Diagnose. Nein, kein
weggeworfener Glaube, sondern die –
auch schmerzlich errungene Erfahrung,
dass der Glaube trägt. Dass er trägt auch
in der Spannung zwischen dem „Gerne le-
ben wollen“ und dem „Getrost auf den Tod
zugehen“, wie er das in einem Interview
vor einem Jahr selber in Worte gefasst hat. 

IM „DENNOCH“ LEBEN
ANSPRACHE

ANLÄSSLICH DER TRAUERFEIER FÜR
LANDESBISCHOF I.R. DR. ULRICH FISCHER

AM 27. OKTOBER 2020
IN DER EVANG. KIRCHE IN NEULUSSHEIM

In memoriam
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Doch schon vorher war dieses „Den-
noch“ längst in sein Leben gezogen. In
Gestalt einer über sieben Jahrzehnte ro-
busten Gesundheit – wahrhaftig keine
Selbstverständlichkeit angesichts der
Macht von nicht wenigen gesundheit-
lichen Einschränkungen und schweren
Erkrankungen im engsten Kreis seiner
Herkunftsfamilie. „Ich bin in meinem
Dienst nie ernsthaft krank gewesen“ –
durchaus mit dankbarem Stolz habe hat
er diesen Satz sagen können. Aber dass
er gehalten ist von Gottes „rechter
Hand“ – im Leben schon und nicht erst
im Sterben, das erlebt er dann ein ums
andere Mal.

Ulrich wächst in Stelle in der Nähe von
Lüneburg auf, als zweitjüngster von fünf
Geschwistern. Zum Studium der Theolo-
gie zieht es ihn dann in Richtung Süden,
zuerst nach Göttingen. Dann weiter nach
Heidelberg. In der Woche, in der Her-
mann Maas vor genau 50 Jahren beer-
digt wurde, sei er nach Heidelberg gezo-
gen, so erzählte er mir noch vor Kurzem.
Der Gottesdienst in der Heiliggeistkirche
in Heidelberg zum Gedenken an diesen
Todestag, heute vor einem Monat, war
der letzte, der er besuchen und mitfeiern
konnte. 

„Du hältst mich bei meiner rechten
Hand.“ Das erweist sich im Sinn des
Wortes bei Eurer Hochzeit im Jahre
1973, liebe Brigitte, – wo anders als beim
Singen hättet Ihr Euch begegnen und lie-
ben lernen können. Über die Jahre
kommt dann Ihr drei als Töchter dazu.
Mit Euren Männern und den jetzt sieben
Enkeln hat sich der Segen längst auch in

die nächsten Generationen spürbar Wir-
kung entfaltet. Und immer wieder konntet
Ihr Euch auf Eurem Pferdehof als famili-
ärem Stammsitz hier in Neulußheim ver-
sammeln. Für Ulrich Ort der Natur, Hei-
mat, Raum für den Einsatz noch ganz
anderer Gaben in einem. 

„Du leitest mich nach deinem Rat!“ Der
Rat, es mit dem „Dennoch“ zu wagen,
wird zum Kernzeichen seines Wirkens
als Pfarrer. Widerspruch, vor allem da,
wo er die Schöpfung in Gefahr und die
Gerechtigkeit verletzt sieht, etwa bei Ge-
haltsfragen, aber auch beim Nord-Süd-
Konflikt. Als Gemeindepfarrer engagiert
er sich zunächst in Sandhausen, dann
aber vor allem in zehn prägenden und
schönen Jahren in Kirchheim. Danach
folgen die umtriebigen Jahre als Landes-
jugendpfarrer. Dann noch eine kurze Zeit
als Dekan in Mannheim. 

Zuletzt und ganz entscheidend:  die ein-
einhalb Jahrzehnte als Landesbischof
unserer badischen Kirche von 1998 bis
2014. Ulrich Fischer hatte Freude an die-
sem Amt des Landesbischofs. Ihm war
gerade in dieser besonderen Herausfor-
derung vor allem eines wichtig: Er wollte
auch hier Pfarrer sein. Auf die Frage ei-
nes Schülers beim Besuch einer Schul-
klasse, was er denn als Bischof am lieb-
ste mache, war die Antwort klar: Gottes-
dienste! Kein Wunder, dass Ulrich sich
auch im Ruhestand in den Vorsitz der Ar-
beitsgemeinschaft Missionarischer Dien-
ste wählen lässt. Er will auch auf diese
Weise mit dafür sorgen, dass unter die
Leute kommt, was seinen Glauben aus-
macht.
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Dass Altbischof Klaus Engelhardt als
sein Vorgänger und Jochen Cornelius-
Bundschuh als sein Nachfolger im Bi-
schofsamt heute hier dabei sind, bringt
gerade die Wertschätzung der Ausübung
des bischöflichen Amtes durch Ulrich Fi-
scher zum Ausdruck. Die Landeskirche
wird diesen Einsatz noch in einer eige-
nen Gedenkfeier würdigen.

Ulrich Fischer bezieht ein ums andere
Mal Position, streitbar, wenn es sein
musste, wählt nicht den kleinsten ge-
meinsamen Nenner, sondern macht aus
Grundüberzeugungen seines Glaubens
auch politisch keinen Hehl, bis hin zu sei-
ner  vielbeachteten Mitarbeit, als es da-
rum geht, die evangelische Stimme ein-
zubringen, um in der nationalen Ethik-
kommission den Ausstieg aus der Kern-
energie mit vorzubereiten. 

„Wenn ich nur dich habe, so frage ich
nichts nach Himmel und Erde.“ All sein
Einsatz entspringt seinem tiefen Glau-
ben. Seinem Gehaltensein in Gott. Dabei
ist sein „Dennoch“ des Glaubens keines,
das griesgrämig daherkommt. Sein herz-
liches Lachen ist sein Markenzeichen.
Und klingt bei Euch, bei vielen von Ihnen
hier in der Erinnerung auf. Dazu seine
Lust und Liebe am Sport. Als Leichtathlet
schon in seiner Jugend. Joggend, wie er
vielen in Erinnerung ist. Aber auch beim
Fußball. Beim Spielen. Und als leiden-
schaftlicher Zuschauer. Er kann noch
nach Jahren von manchen Spielen bis
ins Detail berichten.

Zuletzt – und eigentlich zuerst – die ein-
gangs schon erwähnte Liebe zur Musik.

Im Singen. In einer ganzen Reihe von
Chören von der Studentenkantorei bis
zuletzt hier in Neulußheim. Im Musizieren
mit dem Cello. Vor allem im geliebten
Triospiel. Und natürlich: im Spiel der Po-
saune. Im Mitspielen und Einspringen.
Auf den Synodentagungen. Aber auch
als Obmann der Bläserinnen und Bläser
unserer badischen Landeskirche. Bis vor
Kurzem auch im Vorsitz im Evangeli-
schen Posaunendienst auf EKD-Ebene.
Das Mitwirken der Bläser heute ist ein
kleines Zeichen eines großen und un-
überhörbaren Dankes! 

Es ist diese Liebe zur Musik, die Ulrich
Fischer in den letzten Wochen und Tagen
erfreut und tröstet – bis zuletzt. Es sind
die vielen Aufnahmen von Konzerten und
Oratorien, die seiner Seele guttun. In de-
ren Hören der er die bergende Nähe Got-
tes erfahren kann.

In denen für ihn wahr wird, was dieser
73. Psalm nicht ausspart: „Wenn mir
gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil.“ Im Erle-
ben der Krankheit, die sich auf Dauer
nicht therapieren und besiegen lässt, im
Nachlassen, ja im Verschmachten der
körperlichen Kräfte, bleibt ihm dieser
Trost. Ja, gibt er ihn an Euch weiter, die
ihr ihn doch so gerne in Eurer Mitte be-
halten hättet. Ob Gott hier ungerecht
sei, dieser Frage stellt er seinen großen
Dank entgegen. „Ich habe doch ein
schönes Leben gehabt!“ Vielleicht auch:
„Ich habe mein „Dennoch“ in guten Ta-
gen leben dürfen. Und will ihm jetzt nicht
absagen.“
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Dass sein Weg nicht ins Nichts führt,
steht für ihn außer Frage. „Am Ende wer-
den wir bei Gott sein!“, sagt er im Inter-
view. „Am Ende steht doch Gottes Herr-
lichkeit“, sagt er mir noch vor Kurzem.
Nicht anders klingt das als in der Arie, die
wir vorhin gehört haben. Nicht anders als
in dem Choral, den wir jetzt gleich hören,
dem Schlusschoral aus Bachs Johan-
nespassion:

„Alsdann vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehen dich 
in aller Freud, o Gottessohn,
mein Heiland und mein Gnadenthron.“

„So bist du doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil!“ Wenn Ul-
rich Fischers große Dankbarkeit ihn ge-
tragen hat bis zuletzt, wenn sein Glaube
ihm den Himmel nicht zu entreißen ver-
mochte – was bleibt uns, als zu versu-
chen, es ihm gleichzutun! Und aus sei-
nem Getrost-Sein den einzigen Trost für
uns zu gewinnen. Euch wünsch ich’s.
Und uns allen. Heute. Im Leben. Und
dann auch im Sterben. Amen.

❚ Traugott Schächtele, Schwetzingen
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Beerdigung Pfarrer Jörg Geißler am
2.11.2020 um 14 Uhr Friedhof Plankstadt

Pfarrer Jörg Geisler war jahrelang Be-
zirksvertreter für den Pfarrverein im
Kirchenbezirk „Südliche Kurpfalz“ und
somit auch ein treues Mitglied im er-
weiterten Vorstand. Wir sind dankbar
für seine Mitarbeit und gedenken sei-
ner im Vertrauen auf Gott.

Der Friede Gottes sei mit Euch!
Wir müssen Abschied nehmen von Jörg
Geißler. Wir suchen Trost und Kraft in
Gottes Wort und wir vergewissern uns sei-
ner Treue.
Gott schenkt uns das Leben. In seine Hand
geben wir es zurück. Er wird es vollenden.
Liebe Heidrun, lieber Philipp und Johannes,
liebe Familie und Mittrauernde,
wir haben eben das Lied „Von allen Seiten
umgibst du mich, Herr“ gehört.
Es sind die Worte aus Jörgs Konfirmations-
spruch, der ihn im Leben begleitet hat, ihn
immer wieder ermutigt hat, so hat er es
selbst gesagt. Psalm 139,5: „Von allen Sei-
ten umgibst du mich, Gott, und hältst deine
Hand über mir.“ 
Durch die schwere Krankheit von Jörg war
euch als Familie die Endlichkeit des Lebens
in den vergangenen fast zwei Jahren sehr
bewusst und ihr seid damit auch bewusst
umgegangen. Ihr konntet offen über die Si-
tuation reden, gemeinsam diese Zeit durch-
stehen und euch an den guten Zeiten freu-
en und an dem, was alles noch möglich
war. Jörg ist in seiner Krankheit hoffnungs-
voll gewesen und auch realistisch. Er hat

sich Gedanken über seine eigene Beerdi-
gung gemacht, welche Texte, welche Lieder
vorkommen sollen, was ihm wichtig ist. Und
so hat er selbst diese Trauerfeier wesentlich
mit gestaltet. 
Es sind so viele verschiedene Erinnerun-
gen da, wenn wir an Jörg Geißler denken: 
Ihr als Familie habt eure besonderen Erin-
nerungen an ihn, wir als Kolleginnen und
Kollegen im Kirchenbezirk, die St. Ilgener
denken an ihren Gemeindepfarrer, 
Freunde und viele andere haben ihn in
ihren Gedanken, Menschen, die Jörg in
ganz unterschiedlichen Kontexten kennen
und schätzen gelernt haben.
Jörg war sehr vielseitig engagiert und inter-
essiert. Schon von Jugend an waren ihm
gesellschaftspolitische Themen wichtig, der
Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, Bewah-
rung der Schöpfung, das soziale Engage-
ment, das er gerade von der Kirche erwartet
und eingefordert hat.
Da war sein Interesse an der Musik, am Fo-
tografieren, am Entdecken der kleinen Din-
ge. Steine haben ihn fasziniert, seine Mitar-
beit im Mineralienverein, auf der Minerali-
enhalde unterwegs sein: das hat ihm viel
Freude gemacht.
Er war schon immer mit Kirche und Ge-
meindeleben verbunden. In Schwetzingen
geboren und aufgewachsen, hat er sich
später selbst kirchlich engagiert in der Ju-
gendarbeit und in Musikgruppen.
Als er dann später Pfarrer wurde, wurde er
in seinem Pfarrvikariat auch in Plankstadt
eingesetzt und da habt Ihr, liebe Heidrun,
euch kennengelernt in der Gemeindearbeit
und 1999 geheiratet. Seit dieser Zeit ken-

In memoriam

Jörg Geißler
* 24.02.1961  † 26.10.2020 



650 Pfarrvereinsblatt 11-12/2020

nen auch wir uns. Nach der Zeit in Plank-
stadt dann die erste Pfarrstelle in Pforz-
heim-Huchenfeld. 
Das war eine schöne Zeit für euch, auch als
Familie mit den beiden Söhnen. 
Im Jahr 2011 kamt ihr wieder näher an die
Heimat zurück in die Gemeinde nach St.Il-
gen, die nun heute auch von ihrem Gemein-
depfarrer Abschied nehmen muss.
Jörg Geissler war nicht nur engagierter Ge-
meindepfarrer, er hat auch hier im Kirchen-
bezirk  mitgearbeitet  als stellvertretender
Bezirkskirchenrat und in der Region als
Sprecher. Er war ein sehr zuverlässiger
Pfarrer, der sich vielseitig engagiert hat und
der auch beharrlich sein konnte in dem, was
ihm wichtig war. 
Für euch als Familie waren die letzten fast
zwei Jahre besonders intensiv. Euer Leben
hat sich durch Jörgs schwere Krankheit
sehr verändert; ihr habt euch die Zukunft so
anders vorgestellt und gewünscht. 
Diese Zeit war schwer, doch ihr habt sie ge-
meinsam genutzt und ihr wart dankbar,
dass Jörg noch viel machen konnte, was
ihm gut getan  hat.
Eigentlich wollten wir ihn Mitte Oktober
aus seinem Dienst als Pfarrer in St. Ilgen
verabschieden. Ich habe noch vor kurzem
mir ihm zusammengesessen und seinen
Abschiedsgottesdienst geplant und wir
haben nicht geahnt, dass wir jetzt zu ei-
nem anderen Abschiedsgottesdienst zu-
sammenkommen.
Es ging jetzt sehr schnell. Ihr als Familie
konntet bei ihm sein auch in diesen letzten
Tagen und habt es als sehr wertvoll erlebt,
dass am Ende alles gesagt war, was zu sa-
gen war. Ihr konntet noch mit Jörg gemein-
sam im Krankenhaus mit dem Kranken-
hausseelsorger Abendmahl feiern … und
ihn dann auch in Gottes Hand geben.
„Von allen Seiten umgibst du mich und

hältst deine Hand über mir.“ Sein Konfirma-
tionsspruch, der ihn seit seiner Konfirmation
begleitet hat und den er auch euch als Fa-
milie und uns allen mitgibt als Trost- und
Hoffnungswort.
Das Vertrauen in Gott, darum geht es:
dass wir daran festhalten, dass er uns
nicht verlässt, was auch geschieht. Und
wir mit ihm verbunden bleiben über den
Tod hinaus. Dieses Vertrauen hat auch
Jörg Geißler getragen, das hat er als Pfar-
rer verkündet und dadurch anderen Men-
schen Trost gegeben.

Ich lese einen Text von Martin Luther King,
den Jörg Geißler für uns ausgesucht hat:

Gott ist mächtig. Ist jemand unter uns, der
seinem Lebensabend entgegengeht und
den Tod fürchtet? Warum diese Furcht?
Gott ist mächtig! 
Ist jemand unter uns, der über den Tod ei-
nes geliebten Menschen verzweifelt ist? 
Warum verzweifeln? Gott kann die Kraft
schenken, das Leid zu tragen. 
Sorgt sich jemand um seine schlechte Ge-
sundheit? Warum sich sorgen? 
Komme, was mag, Gott ist mächtig! 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind und un-
sere Nächte finsterer als tausend Mit-
ternächte, so wollen wir stets daran den-
ken, dass es in der Welt eine große, seg-
nende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann
Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er will das dunkle Gestern in ein helles Mor-
gen verwandeln – zuletzt in den leuchten-
den Morqen der Ewigkeit. 

So sei es. Amen.
❚ Annemarie Steinebrunner, Wiesloch





Thema

Zu guter Letzt

Gedanken zur Jahreslosung 2
020: 

Ich glaube, hilf meinem Ungla
uben (Mk. 9,24)

Wenn mein Glaube
angenommen mal
felsenfest wäre wie Granit

an dem sich alle
die Zähne ausbeißen könnten

würde er ihnen als
Stein im Magen liegen.

Wenn mein Glaube
angenommen mal
brennen würde für und für 

immer nur brennen
käme die brennende
Frage nach den Ressourcen

und dem wofür.

Wenn mein Glaube
angenommen mal
Berge versetzen könnte

und alle Ungläubigen

in Angst und Ehrfurcht

würden die Berge vorher

vor mir fliehen.

Wenn mein Unglaube

mal von mir angenommen 

und ein Kind wichtiger wäre 

als was beim besten Glauben

nicht möglich war
möchte sich Unglaubliches

ereignen mit ihm und mir.

Wenn ein Glaube
angenommen mal
alle Dinge des Lebens lassen

und nur vertrauen könnte

wären vermutlich
alle Dinge im Leben
neu möglich.

Quelle: Ulrich Hoffmann
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